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Vorwort 
d e s  H e r a u s g e b e r s .  

See geehrte Herr Verfasser dieser Schrift hat 
dieselbe dem Unterzeichneten übergeben, und mit 
folgendem Schreiben begleitet: 

P .  P .  

"Beigehend die besprochene Darstellung 
der Verfassung unseres Creditvereins, wie 
d i e s e l b e  n a c h  d e m  a m  2 4 .  N o v b r .  1 8 0 2  A l ­
lerhöchst bestätigten Reglement und den 
B e s c h l ü s s e n  d e r  G e n e r a l v e r s a m m -
lung sich gestaltet hat, und gegenwärtig be­
steht. Durch den § 32 des Reglements hat 
die Generalversammlung des Vereins das 
Recht erhalten, unter gewisser Einschränkung, 
Einzelnes im Reglement abzuändern und dem-

selben hinzuzufügen. Dies sind also dieÄuel« 
len, aus denen ich meine Arbeit zusammen-
tragen mußte. Ich that es, um die Schrift 
practisch brauchbarer zu machen, in der Art, 
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daß ich das Reglement zum Grunde legte, und 
sowohl dessen noch gültige Paragraphen, als 
die Beschlüsse der Generalversammlung, wie 
sie in den Recejsen enthalten sind, durchaus 
wörtlich aufnahm. Die letzteren sind über-
all mit den erforderlichen Citaten belegt, und 
durch Einrücken in der Columne kenntlich 
gemacht; die entsprechendenParagraphenzah-
len des Reglements, wo sie von denen dieser 
Arbeit abweichen, sind in Parenthesen neben-
bei angegeben. Zugleich habe ich mich endlich 
auch für verpflichtet gehalten, auf alten eon-
sequenten Gebrauch Rücksicht zu nehmen. 

Eine neunjährige Amtsführung als Glied 
der Oberdirection gab mir Gelegenheit, diese 
Arbeit anzufertigen, von der ich wünschte, daß 
Sie ihr die Schwierigkeiten nicht ansehen, die 
ich öfters dabei zu überwinden hatte. Zu be-
urtheilen, ob sie die Berücksichtigung ver-
diene, welche viele meiner Mitbrüder in dem 
Wunsche äußerten, sie veröffentlicht zu sehen, 
kann mir nicht zustehen. Ich lege sie in Ihre 
Hände: schalten Sie damit nach Gefallen. 
Sollten sich Jrrthümer finden, so wird es an 
Rüge und Verbesserung nicht fehlen. 

Da das Creditreglement sowohl für die 
grun.dbesißlichen Schuldner, als auch für die 
Pfandbriefsinhaber oder Gläubiger der ver­
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schuldeten Grundstücke da ist; so sind — wie 
Sie sehen werden — alle allgemeinen Be­
stimmungen des A l l e r h ö ch st bestätigten Re­
glements, welche beide Theile interesstren, un-
verändert geblieben, dagegen durch die Gene-
ralversammlungsbeschlüsse nur dasjenige mo-
dificirt und bereichert ward, was die innern 
Angelegenheiten des Vereins betrifft, und 
zwar, wie es, durch Erfahrung geläutert, 
klarer, oder nach den allgemein einwirkenden 
Umstanden im Laufe der Zeit nothwendig 

erschien. 
Nachdem sich, nach vielen Kämpfen mit 

mißbrauchenden Speculanten und nach den 
drückenden Verhältnissen während des Krie-
geSvon 1812, welche vereint dem damals noch 
jungen Institute den Untergang drohten, die 
Stellung des CreditvereinS consolidirt hat, 
verdankt derselbe seinen festen Credit unstrei-
tig der Bestimmung, daß er, wie jede Pri­
vatperson, vor dem ordentlichen Richter be-
langt werden kann, unbeschadet der vom 
Monarchen Allergnädigst ertheilten 
Vorrechte, ohne welche die Existenz eines fol-
chen Instituts gar nicht möglich ist. 

Nicht minder wichtig ist der, wenngleich 
nirgends laut ausgesprochene, so doch hier 

festgehaltene Grundsatz, daß ein Creditver-
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ein nie mit einer Hülssbank verwechselt wer-
den dürfe, und nur den Zweck zu verfolgen 
habe, den Credit der Gutsbesitzer dadurch fest-
zustellen, daß er als Mittelsperson zwischen 
den Gläubiger und den Schuldner tritt, ge­
wissermaßen als expromissorischer Cavent, 
was sich denn schon in der solidarischen Ver-
pflichtung ausspricht. Aus diesem reinen Ver-
Hältnisse ergiebt sich auch die Hinfälligkeit 
der Forderung, daß mit dem Creditwesen 
immer auch ein gezwungener SinkingsondS 
verbunden sei; — wenngleich diese Forderung 
von Personen ausgesprochen worden, die man 
in allen financiellen Verhältnissen immer als 
Autorität ansehen wird, und obgleich auch 
wohl hie und da ein SinkingsondS angenom-
men worden ist. Man hat wiederholt die Bil-
dung eines solchen Fonds unter verschiedenen 
Namen auch hierin Livland begonnen; allein 
immer ist man gezwungen gewesen, ein sol-
cheS Opfer aufzugeben, das den Verhältnissen 
eines belasteten Schuldners nicht entspricht, 
dessen Bedürsniß ein Creditsystem hervorrief, 
und das nur eine Bequemlichkeit des wohl 
situirten GrundeigenthümerS sein kann. Na-
türlich ist dadurch nicht ausgeschlossen, daß 
in belibigem Verhältniß jeder Gutsbesitzer die 
auf seinem Gute ruhende Capitalschuld auch 
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auf solchem Wege bei der Casse tilge, wenn 
er es selbst will. 

Mit besonderer Hochachtung 

So wenig der Unterzeichnete sich einUrtheil 
über die Arbeit selbst anmaßen darf, welche auö 
keiner Feder gediegener fließen konnte, als aus 
der des mit diesem Gegenstande so genau ver-
trauten Herrn Verfassers, so sehr glaubt er (tch 
verpflichtet, dieses Werkchen, der ihm geworde-
nen Erlaubniß gemäß, zum Druck zu befördern, 
um dadurch einem gewiß vielseitig empsunde-
nen  Bedürsn iß  abzuhe l fen .  Von  dem A l le r -
höchst bestätigten Creditreglement sind längst 
keine Exemplare mehr zu haben, und wer sich 
auch deren Besitz verschaffen kann, findet darin 
lange  n ich t  A l les ,  was  zur  Kenn tn iß  der  ge -
genwärtigen Verfassung des CreditvereinS 
führt. Denn von den Beschlüssen der Gene-
ralversammlung der Societät sind nur einige 
wenige aus der ersten Zeit von der Livländischen 
Gouvernementsregierung durch gedruckte Pa, 
tente publicirt worden, die übrigen aber dem 

Dorpat, 
den 18.Octbr. 

1836. 

Ew. 

ergebener Diener 
G. v. Nennenkampff." 
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Publicum fast gar nicht, wenigstens nur schwer 
zuganglich gewesen. Die Vereinigung beider 
Quellen in der vorliegenden Darstellung, und 
zwar gerade in der Form — mit Beibehaltung 
der Worte derselben — ist daher ein höchst dan-
kenSwertheö Unternehmen, dem das größere 
Publicum seinen Beifall gewiß eben so wohl 
schenken, als jedes Mitglied des Vereins es 
willkommen heißen wird. 

Dorpat, am 25. März 1837. 

Dr. F G v. Bunge. 



Einleitung.  

^»nr dauerhasten Gründung nnd Sicherheit des für 
die verbundenen Güterbesitzer im Livländischen Gou-
verment errichteten Creditsystems, haben Seine Ma-
jeftät, der Kaiser Alexander I., am 24. Novbr. 
1802 geruhet, sowohl ein Reglement über dasselbe, 
als auch folgende zehn Puncte Allergnädigst zu be­
stätigen : 

1) Die Creditcasse der Societät ist zwar ver-
bunden, ihre vorzüglichen Forderungen in künftigen 
Convocations- und Concursprocessen, wann öffent-
liche gerichtliche Bekanntmachungen dazu ergehen, 
binnen der gesetzmäßigen Frist, gehörigen Orts schrift­
lich anzuzeigen; darnach aber die Richter pflichtmä-
ßig, so wie bei allen übrigen öffentlichen Anstalten, 
das Beste derselben wahrnehmen sollen. 

2) So wie die Societät ihren Gläubigern die 
Renten auch während des Concnrses zahlt, so soll 
selbige auch die Renten von ihrem Schuldner wäh-
rend des Concnrses über dessen Gut unabgekürzt 
erhalten. 

3) Jede Gerichtsbehörde des Livländischen Gou-
vernements, welcher ein Verzeichniß der verbünde-
nen Güter, nach dem 38sten § deS Reglements, von 
der Oberdirection ^gefertigt wird, ist verpflichtet, 
alle von der Behörde zu erlassenden Proclamata, 
welche die angezeigten verbundenen Güter betreffen, 
der Oberdirection abschriftlich mitzutheilen. 
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4) Alle Ober- und Unterbehörden dieses Gou-
vernements, welche öffentliche Pfandbücher unter 
Händen haben, und denen die Verzeichnisse der ver-
bundenen Güter mitgetheilt worden sind, sind ver-
pflichtet, keine Eintragung, welche zur Last eines 
der verbundeneu Güter in die Pfandbücher gesche-
hen soll, eher zu bewerkstelligen, als bis der suchende 
Theil ein Attestat zu dem Ende von der gehörigen 
Direction vorgezeigt haben wird. * Verbote, welche 

von solchen Behörden nachgesucht werden, die dem 
Hofgerichte nicht untergeordnet sind, wie z. B. 
Gouvernementsregierungen, Cameralhöfe und alle 
Autoritäten anderer Gouvernements, können nur 
mit Reserviruug des Vorzugsrechtes der Societät 
iugrossirt werden. 

5) Zur Sicherheit aller publiken Anstalten und 
Wahrnehmung des Kronsinteresses, sott keine öffent-
liche Anstalt oder Behörde, es sei eine Neichsleih-
bank, Tutelcouseit, ein Findelhaus, oder irgend der-
gleichen bereits privilegirte oder anuoch zu privile-
gireude Anstalt und Behörde, einem in diesem Gou-
veruemeut befindlichen Gutsbesitzer eher Geld lei-
hen, oder mit demselben gegen Unterpfand seines 
hiesigen Gutes einen Contract abschließen, als bis 
ein solcher hierzu zuvor ein Attestat von der Ober-
direction dieser Societät in gehöriger Beweisform 
beigebracht hat. 

6) Die Livländische Gouvernementsregierung soll 
alle diejenigen Erecntionen, welche auf Ansuchen 
eines Gläubigers wider ein der Creditcasse verhaf-
tetes Gut verhängt wären, jedesmal an die Ober-
direction richten, damit solche, nach Inhalt des Ne-
glements nnd dessen achten Capitels, durch Seque-
stration, und nach Befriedigung der Creditcasse be-
werkstelligt werden können. 

7) Die Ordnungsgerichte sind verbunden, ans 
bloße Requisition einer Direction, sobald es ihre 
anderweitigen Amtsgeschäfte gestatten, bei allen vor­

* Gen.»Versamml.-Besch!., 17. Febr. 1827. 
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fallenden nöthigen Sequestrationen, nach Maßgabe 
des gedachten achten Capitels, die erforderliche Assi-
stenz zu leisten. 

8) Bei der Umschreibung der jetzigen ingrossir-
ten Obligationen in Pfandbriefe, so mte solches der 
68ste und 69ste § des Reglements enthält, soll es 
die Pflicht der hiesigen Behörden sein, wo derglei-
chen geschehen muß, in ihren Pfandbüchern die er-
folgte Umschreibung besonders zu bemerken, und tu 
die Stelle der vorigen Documente ^Verzeichnisse der 

auf das Gut ausgefertigten Pfandbriefe, mit Ge-
ueral- und Spenalnummer und Datum, denen 
Pfandbüchern einzuverleiben, ohne wegen dieser 
alten und bereits mit StempeKogen versehen ge-
wesenen Obligationen den Umschlag neuer Stem-
pelbogen fordern zu dürfen; so daß allemal so 
viele Pfandbriefe, als die ehemals ausgestellte 
Obligation beträgt, zu dem nämlichen alten Stem-
pelbogen gerechnet werden müssen. 

9) Diejenigen Pfandbriefe, welche wegen bis-
her noch nicht ingrossirt gewesener Summen gege-
den werden, sind zwar ukasenmäßig mit Stempel-
bogen zu versehen; die Attestate der geschehenen 
Ingrossation aber sollen von den gehörigen Gerichts-
Personen auf die Pfandbriefe geschrieben werden, 
und muß die Behörde zur Eintragung in ihre Pfand-
bücher von dergleichen Pfandbriefen ** Verzeichnisse, 

mit General- und Specialnummer und Datum, 
gleichfalls von der Oberdirection erhalten. S. § 66. 

10) Uebrigens soll allen Ober- und Unterbe-
Hörden dieses Gouvernements anempfohlen werden, 
denen zum Behuf des Creditsystems einzurichtenden 
und zur Wohlfahrt der Güterbesitzer abzweckenden 
Directionen alle nöthige und gesetzliche Hülfe zu 
leisten, und sie wider alle Beeinträchtigung und Be-
drückung nachdrücklichst zu schützen. 

* GVB-, IG. Juli 1806. 
** Ebendaselbst. 
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(SapiteL 

Allgemeine Grundsätze des Creditreglements. 

8 l. Der Zweck des Creditsystems ist die Eta-
blirung und Erhaltung eines soliden und dauerhaf-
ten Credits aller verbundenen Güterbesttzer des Liv­
ländischen Gouvernements, welcher durch den Umlauf 
gewisser ausgefertigten privilegirten Pfandbriefe er-
reicht werden soll. 

§ T Diese Pfandbriefe sind Hypothekeninstru-
mente, welche von den Directionen des Creditsy-
ftems im Namen der verbundenen Livländischen 
Güterbesitzer auf deren Güter ausgefertigt, und so-
wohl in Ansehung der Sicherheit des Capitals, als 
wegen richtiger uud prompter Abzahlung der Zinsen, 
ihren Inhabern garantirt werden. 

§ 3. Es können nur auf die ersten Zwei-
drittheile des von den Directionen zu bestimmenden 
Werthes eines Gutes dergleichen Pfandbriefe aus-
gefertigt werden. 

§ 4. Die Zinsen werden den rechtlichen In-
habern der Pfandbriefe ohne Unterschied halbjähr-
lich, ohne den geringsten Aufenthalt und Kosten, 
ausgezahlt, gegen Präsentation * des ganzen, dem 

Pfandbriefe beigegebenen, Couponbogens, oder des 
vom Inhaber abgeschnittenen fälligen Coupons. 
Gegen Einreichung des letzten Coupons, falls der­
selbe fällig ist, oder wo der Couponbogen einen 
Talon enthält, gegen Einreichung desselben, wenn 
der letzte Coupon fällig geworden, wird ein neuer 
Couponbogen ohne Kostenforderung ausgehändigt. 

* § 223, GVB., i Juli 1834. 
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§ 5. Gleichergestalt entrichten die Schuldner 
die Zinsen von diesen auf ihre Güter ausgefertig-
ten Pfandbriefen in halbjährlichen Terminen in die 
Creditcasse. 

§ ß. Die Termine zum Empfang der Zinsen 
in die Creditcasse von den Schuldnern stnd: zwi-
schen * dem 31. März und 15. April, und zwischen 

dem 1. und 15. October, mit Ausnahme der Oesel-
schen Güter, welche ihre Zinsen bei den Directio-
nen zwischen dem 15. Februar und 1. März, und 
zwischen dem 15. September und 2. October zu 
berichtigen haben. Die Zinsenzahlung an die In-
Haber der Pfandbriefe von Seiten der Directionen 
geschieht zwischen dem 17. April und 1. Mai, und 
zwischen dem 17. October und 1. November. 

§ 7. Die Inhaber der Pfandbriefe erhalten 
ihre Zinsen auch während eines etwanigen Concur-
ses, der über ein verpfändetes Gut entstehen könnte, 
jederzeit prompt und richtig aus der Creditcasse, und 
können überhaupt niemals in einen Concurs ver-
wickelt werden, indem ihnen wegen ihres CapitalS 
und Interessen lediglich die ganze Societät haftet. 

§ 8. Die Pfandbriefe der Societät sind alle 
von einerlei Würde und völlig gleichen Vorrechten, 
werden auch nicht auf den Namen dieses oder jenes 
Gläubigers oder Schuldners, sondern nur auf ge-
wisse Güter ausgestellt. Die Uebertraguug auf "ei-
einen andern Inhaber geschieht bei Pfandbriefen, 
welche größer sind, ** als 100 Rubel SM. oder 

100 Thlr. Alb., durch Cession, welche zu verzeich-
nen ist auf einem besonder», dem Pfandbriefe 
beigegcbcnen, Bogen, und kann dieselbe auch in 
blanco *** geschehen. Wenn Jemand wünscht, 
daß seine Äcquisitiou von Pfandbriefen in den 

* 8 208, und GVB-, 12. Zuli 1806. 
** GVB., 16. 3ult 1806. 

*** Ebendas., 1. Juli 1824. 
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Registern der Directionen verschrieben und da-
durch anerkannt werde, daß der Pfandbrief nicht 
verfälscht sei, so kann solches nur bei Vorzei-
gung * des Pfandbriefes und des ihm anhängen-
den CessionSbogens geschehen. 

§ G. Die Pfandbriefe werden (seitdem 13. Mai 
1814) nur in Silberrubeln, und, die ** kleinen von 

100Rbl. SM. ausgenommen, nicht unter 500 und 
nicht über 1000 Rbl. SM. ausgestellt, so daß die 

mittlem Summen immer nur um 50 oder 100 Rbl. 
SM., nach dem Begehren der Interessenten, anstei-
gen dürfen. 

§ SO. Die Bezahlung der Pfandbriefe geschieht 
durch die Direction der Societät, welche die Pfand-
briefe, wenn solche ein halbes Jahr zuvor aufge-
kündigt worden, in den Terminen der Zinsenzah-
lung, so wie solche in dem 6ten § festgesetzt sind, 
durch baare Bezahlung einlöset. 

§ 13. Zu Gliedern sowohl der Ober- als der 
Districtsdirectionen dürfen nie Personen, welche ei-
item Tadel ausgesetzt gewesen sind, oder ihre Ver-
mögensumstände durch Leichtsinn oder unordentliche 
Wirtschaft verschlimmert haben, angestellt werden, 
weil dadurch das allgemeine Zutrauen zu dem Sy-
stem, und folglich auch der Credit desselben ge-
schwächt werden würde. *** Beamte der Societät, 

die ihre Zahlnngsverbindlichkeit gegen dieselbe nicht 
erfüllen, und deren Güter daher sequestrirt wer-
den, dürfen demnach nicht in Function bleiben. 

Jmgleichen schließen alle Bedienungen in irgend einer 
Behörde den, der sie führt, von einem Amte sowohl in 
der Ober- als in den Districtsdirectionen schlechterdings 
auö, und wenn einen solchen, der in einer andern 
Bedienung stehet, die Wahl treffen sollte, so kann der­

» Conventbeschl., M-ärz 1826. 
** GVB., 16. Juli 1806. 

*** GVB-, 15. Mai 1814, 
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selbe dergleichen Amt nicht ei)er antreten, als bis 
er der vorigen Bedienung entlassen, und in Anse-
hung aller etwanigen daher rührenden Nachrechnun-
gen und Verantwortungen gehörig und völlig quit-
tirt ist. Die gewählten Directionöglieder, so wie 
die respectiven Interessenten und deren mit Pfand-
briefen zu belegende Güter, sind alle drei Jahre dem 
Publicum durch die öffentlichen Anzeigen bekannt zu 
machen. * Ein Landrath darf in eine Direction ge-

wählt werden, wenn er nicht im Hofgerichte oder 
Oberconsistorium sitzt, oder Oberkirchenvorsteher 
ist, als wozu auch eine Deklaration im Fall ein­
getretener Wahl erforderlich ist. Wenn eine Va-
canz vor Eintritt der Generalversammlung sich 
ereignet, soll derjenige einrücken, der im Wahl-
scrutinio die Stimmenmehrheit gehabt; wenn der-
gleichen Subjecte nicht mehr vorhanden sind, so 
soll eine Wahl durch schriftliche Zustimmung in 
den Kreisen, vermittelst der Oberkirchenvorsteher, 
veranstaltet werden, welche die Scrntinia aus 
den Kirchspielen in orginibus an die Oberdi­
rection einzusenden haben. 

§ 15$. Bei Besetzung der Directiousämter, und 
in allen Entscheidungen und Bestimmungen, welche 
Angelegenheiten des Ereditwerks betreffen, können' 
nur diejenigen eine Stimme haben, die zur Societät 
wirklich gehören, und es sind die andern Gutsbesitzer 
von jeder Wahlfähigkeit, Stimmgebuug und Theil-
nehmung schlechterdings ausgeschlossen. **Die Be? 

sitzer sequestrier Güter dürfen weder in den Ge-
neralversammlungen, noch im Ereditconvent ein 
Stimmrecht ererciren. Wenn nach diesem Regle-

ment die Function eines Kreisdeputirteu requirirt 
werden muß, und es ist keiner zur Societät gehö-
riger vorhanden, oder derselbe ist durch ein ander-
weitiges Amt abgehalten, so muß ein anderes Sub-

* GVB., 6. Jan. 1803. § 210. 
** Ebendas., 12. Mai 1814, 
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ject durch gehörige Wahl der verbundenen Interes-
senken ansgemittelt werden. * Substitution in Stelle 

der nicht zum Creditsystem gehörenden Kreisde-
putirten ist nicht gestattet. 

Zweites Capitel. 
öon den 

Personen und Gütern^ welehe ?ur Ausstellung 
von Pfandbriefen fähig sind. 

§ 13. Die Pfandbriefe der Societät können 
nur auf Privatgüter verschrieben, folglich aufKrons-, 
Stadt- oder andere öffentliche Güter keine Pfand-
briefe gegeben werden. ** Indessen können die Rit-

terschaftsgüter, nach erfolgter Zustimmung Seiner 
Kaiserlichen Majestät, mit Pfandbriefen belegt 
werden. 

§ 14. Wenn auf Fideicommisse und Majo-
rate Pfandbriefe verlangt werden, so muß bei diesen 
alles das genau beobachtet werden, was die Ge-
setze, Privatstiftungen und Familienverträge in An-
sehung ihrer Verpfändung überhaupt vorschreiben. 

§ 1.5. Wenn sich Güter finden, welche von 
mehreren Inhabern zu gewissen Antheilen besessen wer-
den, so können einzelne Antbeile nur dann, wenn 
sie wenigstens viertausend und fünfzig Rubel SM. 
betragen, mit Pfandbriefen belegt werden. Außer 
diesem Falle aber können die Besitzer solcher kleinen 
Gntsantheile nur in so weit Pfandbriefe begehren, 
als sie im Stande sind, an Zinsen, Pachten und 
andern bestimmten Einnahmen so viel sichere Reve-

* GVB., 5. Juli 1815. 
** GVB., 9. Juli 1806. 
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nüen nachzuweisen, daß dadurch die Zinsen der 
Pfandbriefe, erforderlichen Falls auch ohne Veran-
lassung einer kostbaren Sequestration, gedeckt wer-
den können. ^Besitzlichkeiten, die in kleinen Höfen 

und Hölmern bestehen, sollen weder tarirt, noch 
Pfandbriefe auf dieselben ausgegeben werde« **. 

§ 10. Aus der Natur der Sache fließt es, 
daß nur solche Persouen, welche den Rechten nach 
Schulden contrahiren dürfen, und nur in sofern, als 
sie selbst dazu fähig sind, auf ihre Güter Pfandbriefe 
der Societät nehmen können, folglich Unmündige, 
Blödsinnige und dergleichen Personen davon gänz-
lich ausgeschlossen sind; ^ dagegen durch ihre 93of 

müuder, mit Zustimmung des örtlichen Landwai-
sengerichtes, zu Darlehnansuchung vertreten wer-
den dürfen. 

§ 17. Den Pfandhaltern der Güter kann nur 
gestattet werden, diese Güter bis auf die ersten 
Zweidrittheile desjenigen Quantums mit Pfandbriefen 
zu beschweren, wofür das Gut nach Maßgabe des 
Pfandcontractes verpfändet worden ist, fauch in 

dem Falle, wenn der nach dem Hakenwerthe oder 
nach specieller Abschätzung sich ergebende Werth 
des Gutes den Pfandschilling übersteigt; und darf 

es überhaupt nur stattfinden, wenn die Districts-
direction durch Mehrheit der Stimmen findet, daß 
der ehemalige Pfandschilliug den jetzigen gewissen 
nutzbaren Werth nicht übersteige. Wird hiebet ei-
niges Bedenken gefunden, so kann dieses nie ohne 

«GVB-, 16. Febr. 1805. 
»»GVB-, 11- Juli 1830: „Der Zutritt größerer Güter 

mit einzelnen Haken oder einem Haken ist nicht ver-
stattet; es sind die Beitrittsgelder nur vom ganzen 
Gute zu entrichten. Zeigt sich später ein minderer 
Werth der Güter, so ist das Surpius der bereits ent­
richteten Beitrittsgelder zurückzuzahlen. 

**» GVB., 18. März 1827. 
f GVB., 5. Septbr. 1808. 
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vorgängige Tare und ohne ausdrückliche Einwilll-
gung des Pfandgebers, als wahren Eigenthümers, 
geschehen. 

Drittes Capitel. 
tion den 

Directionen der Soeietät und deren Eintheiwng. 

§ 18. Zur Besorgung alles dessen, was zur 
Aufrechthaltung dieses Ereditwerks und Befolgung 
der Grundsätze desselben erforderlich ist, sind zu er-
richten: 

1) Eine Oberdirection, welche aus einem Ober-
director, zwei Räthen, einem Secretär, einem Ren-
danten, * drei Canzlisten und einem Ealfactor be-
steht, und in der Gouvernementsstadt Riga ihren 
Versammlungsort hat. 

2) ** Eine Districtsdirection Lettischen und eine 
Esthnischen Districtes, deren jede aus einem Di-
strictsdirector, *** drei Assessoren, einem Secretär, 
einem Rendanten, einem Canzlisten und einem Cal-
fVictor besteht, und davon erstere in der Stadt 
Riga, letztere in der Stadt Dorpat ihren Versamm-
lungsort hat. 

§ 19. Der Oberdirector und die Räthe der 
Oberdirection werden von allen versammelten Gü-
terbesitzern der Societät durch Mehrheit der Stim-
men gewählt, und müssen alle weiterhin vorgeschrie-
benen Eigenschaften schlechterdings besitzen. S. § 22. 
11. Erst wird der Oberdirector gewählt, und her-
nach die beiden Räthe. 

§ TO. In gleicher Art werden die Districts-
directionen durch die verbundenen Güterbesitzer der 

"GVB., 9. März 1811,. 
'"GVB-, 1. 3Uli 1824. 

*** GVB., 9. März 1811. 
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Kreise besetzt, und zwar wird zu dem Lettischen Di-
stricte der jetzige Rigische und Wendensche Kreis, 
und die * Insel Oesel gerechnet, zu dem Esthnischen 
Districte der jetzige Dörptsche und PernauscheKreis. 

Crstor Abschnitt. 
V o n  d e r  O b e r d i r e c t i o n  d e r  S o c i e t ä t .  

§ 31. Wenn die Glieder der Oberdirection 
gewählt sind, so werden sie als solche dem Herrn 
Generalgouverneur vorgestellt. 

§ 33 Die Stellen des Oberdirectors und der 
Räthe können nur durch zur Societät gehörige Per-
fönen vom Adel, die mit Gütern im Livl. Gouver-
nement angesessen, von nntadelhaftem Character, von 
bekannter Geschicklichkeit und mit einer genauen 
Kenntniß des Landes versehen, auch in guten Ver-
mögeusumstäuden sind, d.h. **deren Güter nicht 

über die Hälfte des tarirten, wohl aber bis zwei 
Drittheile des Hakenwerthes verschuldet sind, be-
setzt werden. — Ihre Aemter dauern drei Jahre; -

jedoch ist dahin zu sehen, daß nach deren Ablauf 
wenigstens einer von denen, die schon eins dieser 
Aemter bekleidet haben, wieder für die folgenden 
drei Jahre gewählt werde. 

§ 33. *** Diese Oberdirection versammelt sich 
regelmäßig zu den Rentenzahlungsterminen und 
den Creditconventen, so wie zu den Generalver-
sammluugen; außerdem hat der Oberdirector die 
größte Zeit des Jahres an Ort und Stelle zu 
sein, und die übrige Zeit theilen die Räthe unter 
sich abwechselnd. Das gegenwärtige Glied ist 
verpflichtet, bei Vorfällen, welche die Gegenwart 
aller Glieder erheischen, die abwesenden zur Zu­

«GVB., 12. Juli 1821. 
** Ebendaselbst. 
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sammenkunft zu ersuchen. Die Beschlüsse werden 
nach Stimnnnmehrheit abgefaßt. 

8 34. Zu dem Secretär wird ein Rechtsge-
lehrter erfordert, der in Geschäften geübt und von 
gutem Lebenswandel ist, auch in keinen andern Ver-
bindungen oder Diensten steht. Ein solcher Secre-
tär wird den Gliedern des Convents von der Ober-
direction vorgeschlagen, und wenn nichts gegen ihn 
einzuwenden ist, von derselben mittelst einer Aus-
fertigung bestätigt. 

8 35. Die Bestellung des Rendanten, * wel­
cher eine Cautiou von 5 bis 6000 Rbl. SM. zu 
beschaffen hat, und der übrigen Subalternen, 
** denen keine Bürgschaft znzumuthen ist, weil 
nicht vorauszusetzen, daß sie zur Einnahme und 
Ausgabe baarer Summen gebraucht werden, wird 

der Oberdirection überlassen, welche dafür haften 
muß, daß die von ihr gewählten Subjecte die er-
forderlichen Qualitäten haben. 

§ 36. Die Beschäftigung der Oberdirection 
besteht überhaupt darin, daß sie auf eine genaue 
und durchgängige Befolgung der Grundsätze des 
Systems Acht Habe; Alles, was zum Besten des 
Systems gereicht, befördere; dahingegen aber Allem, 
was demselben zuwider und nachtheilig ist, schleu-
uigst vorbeuge und Einhalt thue. 

§ 37. Hieraus folgt von selbst, daß die da-
hin einschlagenden Verfügungen dieser Oberdirection 
von den Districtsdirectionen genau befolgt, und die-
jenigen, welche sich denselben widersetzen, durch an-
gemessene Zwangsmittel dazu angehalten werden 
müssen. 

8 38. Alle Beschwerden und Anzeigen gegen 
eine Districtsdirection, sie mögen herkommen, woher, 

"GVB-, 1. Zulj 1824. 
** Ebendaselbst. 
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und bestehen, worin sie wollen, gehören vor diese 
Oberdirection, die solche untersucht, und nach den 
Grundsätzen des Systems entscheidet. Indessen fin-
det auf solche Klagen kein Proceß statt, vielmehr 
wird auf die eingekommenen Beschwerden bloß der 
Bericht der beschuldigten Districtsdirection eingefor-
dert, und sodann nach Beschaffenheit der Umstände 
eine Commission, * bestehend aus einem Delegirten 

aus der Oberdirection und einem Gliede des Cre-
ditconvents, auf Kosten der Schuldigbefundenen 

zur Untersuchung angeordnet, auf deren Bericht die 
Sache ohne fernere processualische Weitläufigkeit 
entschieden werden muß. Wer sich sodann durch die 
Entscheidung der Oberdirection beschwert zu sein 
erachtet, kann sich an die nächste Versammlung der 
Landräthe und Kreisdeputirten, auch von dieser al-
lenfalls an die nächste ** ordinäre, alle drei Jahre 

vorschriftmäßig zu haltende Versammlung der &o* 
cietät wenden, und muß, wie in jedem ähnlichen 
Falle, nach Inhalt des 12ten §, schlechterdings mit 
deren definitiver Entscheidung zufrieden sein; *** wo* 

von jedoch alle wider Amt- und Pflichtverletzung 
angebrachten Klagen auszuschließen sind, und dem 
gerichtlichen foro coinpetenti zur Untersuchung 
und Entscheidung vorbehalten bleiben, f Reser­
vationen oder Protestationen gegen die durch Mehr-
heit der Stimmen der Versammlung gefaßten Be-
schlüsse ad recessum zu geben, wird nicht gestattet. 

§ 39. Sollte über den anzunehmenden Werth 
eines Gutes eine Verschiedenheit der Meinungen in 
der Districtsdirection eintreten, und die Mitglieder 
derselben sich hierüber nicht vereinigen können, so 
muß hierüber ein ausführliches Protocoll der Ober-
direction eingesandt werden, damit diese, befuude-
nen Umständen nach, den Werth eineS solchen 

» GVB., 18. März 1827. 
"»GVB-, 4. März 1811. 

*•* GVB., 10. März 1805. 
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Guts * durch einen Delegirten aus der Oberdire­
ction und ein Glied des Creditconvents untersu-
chen und ausmitteln lasse, und darnach die ganze 

Sache der nächsten Versammlung der Laudräthe und 
Kreisdeputirteu mittheile, auch mit deren Zuziehung 
darüber entscheide. Es darf aber hiedurch, in so fern 
es sonst mit dem Rechte des Besitzes seine Richtig-
feit hat, die Ertheilung der Pfandbriefe bis auf das 
Quantum, welches keinem Zweifel unterworfen ist, 
nicht aufgehalten, vielmehr können und müssen diese 
sofort von der Districtsdirection ausgefertigt werden. 

8 30. Wegen aller von den Districtsdire-
ctionen nach Maßgabe des 60sten § bewilligten und 
erpedirten Pfandbriefe, müssen sogleich nach deren 
Ausfertigung die Beschlüsse sammt dazu gehörigen 
Taren, oder andern Dokumenten, der Oberdirection 
zur Revision eingesandt werden, welche im Fall ei-
ues befundenen Mangels, nach eingezogener Erklä-
ruug, über die Abbelfuug solcher Mängel Maßre­
geln zu verfügen, der nächsten Versammlung der 
Landräthe und Kreisdeputirten aber davon Anzeige 
zu thnn hat. 

§ 31. Alle Bemerkungen und Erinnerungen, 
welche zur Verbesserung des Creditsystems gemacht 
werden, sind an die Oberdirection einzusenden, so 
wie es derselben zukommt, in allen zweifelhaften und 
nicht sehr erheblichen Fällen, in denen etwa durch 
gegenwärtiges Reglement nicht hinlängliche Bestim-
muug erfolgt sein sollte, und da die Districtsdire-
ctionen verbunden sind, deshalb anzufragen, darüber 
mittelst zu ertheileuder Resolutionen zu entscheiden. 

8 33. Entstehen wichtige Zweifel und Bedenk-
lichkeiten und Anfragen darüber bei der Oberdirec­
tion, ** welche die Districtsdirectionen verbunden 

sind, zugleich dem Ereditconvente anzuzeigen, so 

^GVB., 18 März 1827. 
GVB.. 2. März 1805. 
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kann zwar die Oberdirection in Fällen, wo sie da-
für hält, daß die Beantwortung dazu im Reglement 
bestimmt ist, eine Verfügung ergehen lassen; ist aber 
die Anfrage oder die Bedenklichkeit von der Beschaf-
fenheit, daß die Oberdirection solche aus dem Regle-
meut zu entscheiden zweifelhaft ist, so bleibt die Eut-
scheiduug bis zur nächsten Versammlung der Laud-
räthe und Kreisdeputirten ausgesetzt, da alsdann 
das Erforderliche gemeinschaftlich nach Mehrheit der 
Stimmen, und bei einer Gleichheit derselben durch 
den Ausschlag des Oberdirectors festgesetzt, und in-
zwischen bis zur eigentlichen Entscheidung der So-
cietätsversammlung in Ausübung gebracht wird. 
*2)te Oberdirection wird autorisirt und beauftragt, 

in vorkommenden Fällen, wo sie es für gut und 
uothwendig findet, und die Hülfe der Keuntuiß 
des Handelsgeschäfts ersprießlich werden kann, 
zwei anerkannt bewährte Kaufleute, die bei Geld-
geschäften richtige Theorie mit effectvoller Praxis 
verbinden, zu ihren Verhandlungen zuzuziehen, 
deren Rath und Sentiment zu requiriren und 
darauf Rücksicht zu nehmen. 

Der Societätsversammluug bleibt es vorbehal-
tcit, erforderlichen Falls Abänderungen und Zusätze 
dieses Reglements, welche den Gesetzen und dem 
öffentlichen Besten nicht zuwider, dagegen der So-
cietät und ihrem Interesse zuträglich sind, nach ge-
naner Prüfung und Mehrheit der Stimmen anzu-
ordnen, und den Directionen zur Nachachtung vor-
zuschreiben. ** lieber jeden gefaßten Beschluß be-

stimmt die Generalversammlung gleich nach Regit-
lirung des Recesses, ob er zur öffentlichen Wissen-
schaft zu bringen ist, oder bloß den Directionen 
zur Wissenschaft mitgetheilt werden soll. In er-
(lerem Falle ist die Gouvernementsregierung um 
die Promulgation derselben zu ersucheu. S. sechste 

Beilage: die Verfahruugsorduuug, P. 10. 

»GVB., 18. Jan. 1806. 
GVB., 9. Juli 1806. 
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§ 33. Die Oberdirection, in Verbindung mit 
den Landräthen und Kreisdeputirten, bestimmt ge-
meinschaftlich, welche von den an erstere einge-
sandten Vorschlägen und Entwürfen bei einer künf-
tigeit Versammlung der Interessenten in Vortrag 
gebracht werden sollen. 

§ 34. Sollte in der Correspondenz etwas 
vorkommen, welches zu einem wesentlichen Vortheil 
oder Nachtheil des Systems ausschlagen könnte, so 
wird die Oberdirection dergleichen Sachen bis zur 
näheren Ueberleguug mit den Landräthen und Kreis-
deputirten aussetzen. 

§ 35. Die Oberdirection hat die Aufsicht über 
sämmtliche Creditcassen, so wie über alle zu diesem 
Creditsystem gehörigen jetzigen und künftigen allgemei-
nen Fonds, und sie ist berechtiget, wo und so oft sie 
es für uöthig findet, Cassenvisitationen anzustellen, 
und die Rechnungen zu untersuchen, * dazu aber 

hat sie eine Zeit zu wählen, in der die Gegen-
wart der Glieder der Districtsdirectionen regle-
mentsmäßig zu erwarten steht, oder sie hat es 
vorher zeitig anzuzeigen. ** Regelmäßig hat sie 
immer nach Jahresschluß die Districtsdirectionen 
zu revidiren. 

***5Bon jeder ordinären Generalversammlung 
sind drei Untersuchuugscommissarien zu ernennen, 
t welche als Revidenten der Verwaltung und der 
Rechnungen der Oberdirection, dieselben nach Ab-
lauf eines jeden Jahres zu prüfen, und den Be-
richt darüber dem Creditconvente im Junimonate 
einzureichen haben. Aus diesen Specialberichten 
haben sie ff 14 Tage vor jeder ordinären Ge-
ueralversammluug die Resultate ihrer Prüfungen 

"GVB-, 18. Jan. 1806. 
GVB., 8. Mai 1814. 
GVB., 15. Jan- 1806. 
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vorzutragen, worauf sie nach befundener Richtig-
keit, im Namen der Gesellschaft, den abgehenden 
Directionsgliedern quittireu, wodurch diese von 
aller fernem Verantwortlichkeit entbunden sein 
sollen. * Dem zufolge sollen alle Rechnungen der 
Oberdirection an einem unveränderlichen Termine 
abgeschlossen, und über alle Arten des Einkom-
mens jederzeit separate Contos gehalten werden. 

§ 36. Wenn die verbundenen Güterbesitzer 
bei einer allgemeinen Versammlung ansehnliche Dar-
lehne aufzunehmen für nöthig finden, so gehört die 
fernere Unterhandlung und die Sorge für die Er-
Haltung der Gelder, deren Vertheiluug unter die 
Districtsdirectionen, Uebermachnng der Zinsen an 
die Gläubiger u. s. w. zu der Pflicht der Oberdire-
ctiou, und finden alle die im sechsten Eapitel festge­
setzten Regeln für die sichere Aufbewahrung der Gel­
der auch hieselbst und in ähnlicher Art statt. ** Sie 

hat dabei möglichst zu vermeiden, Anleihen gegen 
Schuldverschreibungen, statt gegen Pfandbriefe, 
als Kastenpfand zu machen; inzwischen bleibt es 
in vorkommenden Fällen ihrem Ermessen über­
lassen , über empfangene Summen auch Schuld-
verschreibungen auszustellen, die jedoch nicht trans-
ferabel sein dürfen. 

§ 37. Sie führt ferner die Correspondenz in 
allen Angelegenheiten, die das Ganze des Credit-
systems und das Allgemeine der Societät betreffen; 
kann auch, wenn sie solches nöthig findet, mit Zu-
ziehuug der Versammlung der Landräthe und Kreis-
deputirten, die Ausschreibung einer Versammlung 
der Interessenten, jedoch nach vorhergegangener An-
zeige an den Herrn Generalgouverueur, veranstalten. 

§ 38. Die Oberdirection ist schuldig, nicht 
nur allen Behörden des Livländischen Gouvernements, 

»GVB-, 13. Zuli 1806. 
»»GVB-, 18 Marz 1827. 
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denen die verbundenen Güter untergeordnet sind, 
Verzeichnisse derselben zur nöthigen Wissenschaft mit-
zntheilen, sondern auch dem Convente von Allem, 
was er zu wissen verlangt, Nachricht und Auskunft 
zu geben, und da, wie schon oben § 28 bemerkt ist, 
einem oder dem andern Theile, der sich bei der Ent-
scheidung der Oberdirection nicht beruhigen will, 
der Weg an den Convent offen gelassen ist, so ist 
es nothwendig, daß ein solcher Convent wenigstens 
zweimal im Jahre stattfinde; indessen muß aber, und 
mit Vorbehalt alles Rechtes, doch der Verfügung 
der Oberdirection Folge geleistet werden. (S. die 
Beilage: Verfahrungsordnuug.) 

§ 39. Der Oberdirector und die Räthe wer-
den von der Gouvernementsregierung, der Secretär 
und die übrigen Subalternen aber von der Ober-
direction nach den am Ende dieses Reglements be-
findlichen Formularen vereidet. 

Zweiter Abschnitt. 
v o n  d e n  B i f t r i f t s b i r c r t i o n c i ! .  

§ 40. Die Glieder der Districtsdirectionen 
werden von den verbundenen Güterbesitzern der 
Kreise, und aus diesen auf drei Jahre und zwar 
dergestalt bei einer Versammlung der Güterbesitzer 
durch Mehrheit der Stimmen, welche von dem Ober-
kirchenvorsteher gesammelt werden, gewählt, daß 
zur Lettischen Districtsdirection der Director und die 
Assessoren ans dem Lettischen Districte, zur Esthui-
sehen Districtsdirection aber der Director und die 
Assessoren aus dem Esthnischen Districte zu nehmen 
sind, welche Wahl durch den Oberdirector dem Herrn 
Generalgouverneur mittelst Unterlegung bekannt ge-
macht wird. * @s genügt, wenn die Glieder der 

Districtsdirectionen nur aus den gehörigen Di-
stritten gewählt werden, ohne daß dabei die Kreise 

*  G V V ,  1 7 .  M ä r z  1 8 2 7 .  
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der Districte abzuscheiden sind. Schriftliche Vota 
werden nicht angenommen, sondern diejenigen, die 
nicht persönlich erscheinen, werden so angesehen, als 
wenn sie für diesesmal ihres Votums sich begeben ha-
ben; jedoch sind hievon allein öffentlichen Diensten 
abwesenden oder außer dem Districte wohnenden Gü­
terbesitzer, desgleichen diejenigen, die durch notorische 
Krankheit gehindert werden, ausgenommen, und de-
nett steht es frei, ihre Vota schriftlich einzusenden. 
*Kem Vormund soll für seinen Pupillen eine Wahl-

stimme haben, weil dieser einestheils als Unmün-
diger, wie in allen Fällen, so auch hier, nicht 
»ottren kann, anderntheils er als ein Abwesender 
anzusehen ist, der keine Wahlstimme hat. 

** Sollten bei einer nencn Wahl alle Glieder 
einer Districtsdirection nicht im Amte bleiben, so 
wird es den abgehenden Gliedern angelegentlichst 
empfohlen, unter sich ein Glied auszumitteln und 
dahin zu disponiren, daß dasselbe der Sitzung des 
nächsten Zinszahlungstermins beiwohne, um den 
neuen Gliedern bei dem ungewohnten Geschäfte 
Anleitung zu geben. 

§ 41. Nach geschehener Wahl wird das Wahl-
protocoll von dem Oberkirchenvorsteher der Oberdi-
rection zugestellt, um die Einrichtung der Districts-
direction, und nach der zuvor dem Herrn General-
gonverneur davon gemachten Anzeige, die Verpflich-
tnng der gewählten Glieder durch einen gehörig ab-
zunehmenden Eid zu bewerkstelligen. 

§ 4S. Die Verrichtungen der Districtsdirection 
bestehen überhaupt darin, daß sie zuvörderst Sorge 
tragen muß, daß die Grundsätze dieses Kreditsystems 
in chrem Districte genau beobachtet, alle dawider an-
stoßenden Unordnungen vermieden, und hingegen 
Alles, was zur Aufnahme des Creditsystems gerei-
chen kann, befördert und ausgeführt werde. 

»GVB., 21. Jan. 1803. 
GVB., 10. März 1805 
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§ 43. Besonders aber gehört vor diese Di-
rection: 

1) Die Untersuchung der von denjenigen Gü-
terbesitzern, welche ihre Güter mit Pfandbriefen bele-
gen wollen, zu leistenden Sicherheit. 

2) Die Unterschrift und Erpedition der Pfand-
briefe, nach Vorschrift des Reglements. 

3) Die Taxation der mit Pfandbriefen zu be-
legenden Güter. 

4) Die Einnahme der Interessen aus ihren Di-
stritten, und deren Auszahlung an die Pfandbrief-
Inhaber, bei welcher von dem Rendanten eigentlich 
zu besorgenden Einnahme, einer von den Assessoren 
die besondere Verwaltung der Casse, und der zweite 
die Prüfung der Rechnungen zu übernehmen hat. 
*Die Esthmsche Districtsdirection ist verpflichtet, die 

von ihr bezahlten eincassirten Zinscoupons, nach 
jedem Zahlungstermine, der Oberdirection ein-
zusenden. 

5) Die Beitreibung aller Rückstände, und die 
Bewirtung der dazu erforderlichen Sequestrationen. 

6) Die Aufsicht auf die Sequestrationen, und 
die Abnahme der Sequestrationsrechnungen. 

7) Eine genaue Aufmerksamkeit auf die Wirth-
schaft der Güterbesitzer, und bei bemerkten Unord-
nungen, woraus für die ganze Societät Nachtheil 
und Unsicherheit entstehen könnte, eine schleunige 
Anwendung der uöthigeu Gegenmittel. ** Die Ober­

aufsicht über die sequestrirteu und verarrendirten 
Güter soll die Oberdirection haben, und sollen 
die Disponenten und Arrendatoren ihre Rechnun­
gen und Zahlungen bei ihr einbringen. *** Die 
Districtsdirection kann eine Kenntniß nehmen von 
den Arrendecontracten der Pfandbriefschuldner, 
um die Zurechtstellung der zur Deterioratiou des 

-GVB., 10. März 1827. 
»» GVB.. 21. Juni 1819. 
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GuteS etwa führenden Puncte herbeizuführen. S. 
Beilage. 

8) * Jedem Schuldner auf fein Verlangen in 
den Zinszahluugstermiuen ein von allen Gliedern 
unterschriebenes Attestat über seinen Zustand im 
Creditsystem zu geben. 

§ 44. Der Districtsdirector muß in seinem 
ihm untergeordneten Districte, d.i. in einem dazu 
gehörigen Kreise, mit Gütern angesessen sein, und 
sich in guten Vermögensumständen befinden, wenig-
stens seine Güter nicht über die Hälfte ihres Werthes 
verschuldet haben, **d.h. nicht über die Hälfte des 

Wirten, wohl aber bis zuZweidrittheilen des Ha-
kenwerthes. Er muß von Adel, von bekannter 

Rechtschaffenheit und in den Geschäften schon geübt, 
vornehmlich aber mit der nöthigen Einsicht tit die 
Landwirthschaft und Kenntniß von den besondern 
Verfassungen und Umständen seines Districts ver-
sehen sein, und es kann vorzüglich ein solcher zum 
Districtsdirector erwählt werden, der vorher schon 
Assessor in der Districtsdirection, oder Kreisdeputir-
ter gewesen ist. 

§ 45. Der Director muß wenigstens den groß-
ten Theil des Jahres sich in seinem Districte auf-
halten, auch ohne vorgängige, der Oberdirection 
geschehene Anzeige nicht über acht Tage aus dem 
Districte verreisen, nnd wenn er durch Krankheit 
oder andere gültige Ursachen gehindert wird, seinem 
Amte selbst vorzustehen, so muß der älteste Assessor 
inzwischen seine Stelle vertreten. *** Außer den 

Rententerminen, in welchen, mit Ausschluß des 
dritten Assessors, sämmtliche Glieder gegenwärtig 
sein müssen, muß immer ein Glied zur Stelle 
sein, und ist dieses verpflichtet, bei Vorfällen, 

* GVB-, 12. Juli 1821. 
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welche die Gegenwart aller Glieder erheischen, 
die abwesenden zur Zusammenkunft zu ersuchen. 

§ 46. Der Director präsidirt in der versam-
melten Direktion, und ordnet alle Berathschlagungen 
und Geschäfte derselben an. 

8 47. Auf die an die Districtsdirection ge-
richteten Verfügungen der Oberdirection, veranstal-
tet der Director das Nöthige, wenn kein Verzug 
stattfinden kann, auch außerhalb der Sitzungen, muß 
jedoch bei der nächsten Versammlung davon Anzeige 
machen, und seine Verfügungen rechtfertigen. 

§ 48. Er (das residirende Glied?) muß die 
Correfpondenz der Districtsdirection fortwährend un-
terhalten, alle einkommenden Eingaben und Pfand-
briefe entgegennehmen, erforderlichen Falls eine Ta-
Nation der Güter veranstalten, die Cassen des Di-
ftricts, wozu die beiden Assessoren und der Rendant 
die Schlüssel haben (§81), revidiren, und endlich 
auf die Canzleiofficianten und auf gute Ordnung 
in der Cauzlei und Registratur eine beständige Auf-
merksamkeit verwenden. 

§ 49. Die Assessoren in der Districtsdirection 
müssen von Adel, in dem Districte der Direction 
angesessen, in guten Vermögensumständen sein, * d. h. 

deren Güter können nicht über die Hälfte des 
tarirten, wohl aber bis Zweidrittheile des Haken-
werthes verschuldet sein, ihren gewöhnlichen Auf-

enthalt auf ihren Gütern haben, wegen ihrer Recht-
schaffenheit und Erfahrung in gutem'Ansehen stehen, 
und vornehmlich von der Landwirthschaft und den 
Verfassungen ihres Districts genaue Keuutniß besitzen. 

§ 50. Diejenigen, welche durch Mehrheit der 
Stimmen die Wahl zu Assessoren in der Districts-
direction getroffen hat, sind schuldig, sich diesem 

»GVB., 12. Juli 1821. 
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Amte zu unterziehen, und können davon nicht an-
ders, als mit Einwilligung der wählenden Güter-
besitze? befreit werden. Als Entschnldigungsnrsachen 
werden bloß angenommen: 1) drei Vormundschaften, 
welche mit wirklicher Administration verknüpft sind; 
2) wenn Jemand schon zweimal hintereinanderAssessor 
in der Districtsdirection gewesen oder 3) wirklich zu 
alt und unvermögend ist. 

§ SR. Die Districtsdirection faßt ihre Beschlüsse 
lediglich nach der Mehrheit der Stimmen ab*. 

§ 39* ** Sämmtliche Directionsglieder müs­
sen in den April- und Octoberterminen zur Stelle 
sein, und continniren ihre Sitzungen so lange, 

alö es ihre Geschäfte erfordern, wozu besonders der 
Vortrag und die Revision der Taren, und die Be-
willigung, auch Ausfertigung der Pfandbriefe gehö-
ren. *** Wegen etwaniger Abwesenheit außerhalb 

dieser Termine, haben sie sich unter einander zu 
einigen, dergestalt, daß bei fortgesetzter Abwesen-
heit von mehr als vier Wochen auf ausgewirktem 
Urlaub, der Functionirende die quotative Gage 
des Abwesenden beziehen soll. Der Urlaub ist je-
desmal bei der Oberdirection nachzusuchen. An-

ßer jenen Terminen versammelt sich die Direction, 
so oft es die Visitation der Eassen, Berathschlagnn-
gen über Sequestrationen, und andere das Beste 
des Creditsystems betreffende Geschäfte nothwendig 
machen. 

§ 53. Zu einem Districtsdirectionssecretär wird 
ein Mann erfordert, der sich die nöthigen Rechts-

-GVB., 10 März 1827: Bei solcher Entscheidung ist 
der dritte Messor an Stelle des etwa auf Urlaub ab-
wesenden Gliedes zur Session zu ziehen, gleichwie 
wenn Legation einen der beiden anderen Assessoren ver-
hindert, gegenwärtig zu sein. 

*»GBB., 10. März 1827, 
Ebendaselbst. 
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kemttnisse verschafft haben, und in Geschäften bereits 
geübt, in der Landwirtschaft einigermaßen erfah­
ren, im Rechnen wohl bewandert sein, auch das 
Lob einer regelmäßigen ordentlichen Conduite für 
sich haben muß. 

§ 54. Wer nach diesem Posten streben will, 
muß sein Gesuch dem Director übergeben, welcher 
dasselbe bei der nächsten Zusammenkunft der Dire-
ction vorträgt; diese präsentirt ihn der Oberdirection 
znrBeprüfung, welche seine Kenntnisse, und besonders 
in den Vorschriften des gegenwärtigen Reglements 
untersucht, und, wenn er das erforderliche Zeugniß 
erhält, ihm alsdann eine ordentliche Bestallung aus-
fertigt, und ihn auf das am Ende dieses Reglements 
befindliche Formular vereidet. 

§ 55. Er führt das Protocoll bei den Zu-
sammenkünften der Districtsdirection, besorgt die Cor-
respondenz des Directors und der Direction in allen 
die Societät betreffenden Angelegenheiten, nicht we-
uiger die genaue Führung der Güterregister und die 
Eintragung des Erforderlichen in dieselben, welche 
letztere Verzeichnisse der der Societät verpfändeten 
Güter und der darauf ausgefertigten Pfandbriefe, 
nebst andern dazu gehörigen Nachrichten in sich fas-
sen, und in welche nichts als in Gegenwart und 
mit Zuziehung der Direction, und bloß auf den 
Grund eines über die Eintragung oder Löschung 
aufgenommenen und von den Gliedern unterschrie-
benen Protocolls verzeichnet werden darf. 

lieber die ausgefertigten Erpeditionen muß er 
ein besonderes Buch halten, und eine jede darin 
nach der Nummer, dem Datum der Verfügung und 
der Ausfertigung, auch an wen sie gerichtet und 
wann sie abgegangen ist, eintragen. 

Sämmtliche Acten, sowohl Generalacten, die 
nämlich das Creditsystem überhaupt und die Cor-
respondenz enthalten, als auch Specialacten, die 
nämlich den District betreffen, muß er in gehöriger 
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Ordnung, und geheftet, paginirt und mit gehörigen 
Verzeichnissen versehen unterhalten. 

Ueberhanpt ist er schuldig, sich allen ihm von 
dem Director und der Districtsdirection in deren An-
gelegenheiten gemachten Aufträgen ohne Widerspruch 
und mit allem pflichtschuldigen Eifer und Treue in-
nerhalb des Districtes der Direction zu unterziehen. 
Sein Amt dauert beständig; es wäre denn, daß er 
seine Dimission selbst suchte und erhielte, oder durch 
ein pflichtwidriges Betragen oder gänzliches Untier# 
mögen seines Dienstes entsetzt werden müßte. 

§ 56. Der anzustellende Rendant, zu welchem 
auch ein Mann von guter Führung und hinläng-
itcher Kenntniß im Rechnen nothwendig ist, muß 
alle Gelder nach der von der Districtsdirection zu 
erhaltenden Assignation einnehmen, auszahlen, zu 
Buch stellen und belegen. 

Er muß die Einnahmen und Ausgaben der Zin-
feit besorgen, alle abzulösenden Pfandbriefe oder ähn-
liche Documeute auf Anweisung der Districtsdirection 
in Empfang nehmen, und damit gerade fo verfah­
ren, wie eben von Einnahme und Ausgabe der 
baareu Gelder angeführt ist. 

Er muß feine Cassabücher, Rechnungen und Re-
gistratnr jederzeit in gehöriger Ordnung halten, und 
sich übrigens nach der ihm zn ertheilenden Instru­
ction genau richten. 

Er muß eine von der Districtsdirection zu be-
stimmende Cantion stellen, und sich bei dem Antritt 
feines Amtes durch Ableistung des am Ende des 
Reglements für ihn entworfenen Eides zur Erfüllung 
feiner Pflichten anheifchig machen. 

Sein Amt dauert beständig; es fei denn, daß 
er feilte Dimission suchte und erhielte, ganz nnver-
mögend würde, oder sich desselben durch ein Pflicht-
widriges Benehmen unwerth machen follte. 

3 
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§ 57. Der Canzlist und der Calfactor wer-
den von der Districtsdirection mit der äußersten 
Auswahl angenommen, instruirt und in Eid ge-
nominell. 

Viertes Capitel 
Von 

Ausfertigung der Pfandbriefe, und voic dnbrt 
)u verfahren. 

§ 58. Derjenige, welcher Pfandbriefe auf sein 
Gut ausfertigen lassen will, * hat folgende Gesuche ** 

einzureichen, wie auch Zahlungen zu entrichten, 
und Attestate zu beschaffen, worauf dann *** die 
Oberdirection, nach empfangenem Gesuch um Auf-
nähme und um Ertheilung eines Darlehns, drei 
Monate vor Ausreichung der Pfandbriefe solches 
zur öffentlichen Wissenschaft zu bringen hat, da­
mit jeder Widerspruch sich verlautbare, und wenn 
der Ansuchende mit mehr Schulden belastet er-
scheint, als sein Psandbriefscredit beträgt, die 
Ausreichung der Pfandbriefe verweigert werden 
könne. 

a) Gesuch bei der Oberdirection um Aufnahme 
des Guts in den Creditverein, und um Erlassung 
der gewöhnlichen Pnblication in den öffentlichen 
Anzeigen, wozu die Kosten mit 25 Rbl. BA. zu 
erlegen sind, tote 420Kop. SM. und 315Kop.BA. 
für drei Landwaisengerichtsattestate, welche die 
Oberdirection aus den andern drei Kreisen dieses 
Gouvernements, als dem, in welchem das Gut 

»GVB., 15. Febr. 1805. 
^ Zwischen dem 15. Octbr. und dem 15. April, 

s»« GVB., 15. Mai 1814. 
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belegen, selbst einholt. * ̂ ür die Güter der Insel 
Oesel ist ein Landwaisengerichtsattestat mehr einzu-
ziehen, also auch 140 Kop. SM. und 105 Kop. BA. 
mehr einzuzahlen. ** Ferner sind 10 Rbl. SM. 
Eintrittsgelder für jeden Haken von 80 Thlr. Land­
werth beizulegen. 

§ 59. b) Gesuch an die Districtsdirection um 
Abschätzuug des Guts, Fällung eines Sentiments 
zum Behuf der Oberdirection, und Beilegung: 

1) Eines Attestates des Kaiserlichen Hofgerichts 
über die privilegirten und ingrossirten Schulden, 
und über das Besitzrecht. *** Letzterem ist zuzu­
fügen: der gerichtliche Abscheid nach Ablauf des 
proclama ad convocandos creditores, rücksicht­
lich des Erbnachlasses. Ferner eine Erklärung der 
mit Pfandbriefen oder deren Betrag zu befriedi-
genden Gläubiger, daß sie wegen des etwa hö-
Hern, durch die Pfandbriefsrenten nicht gedeckten 
Zinsenprocentes nachstehen wollen; oder eine Er-
kläruug des Anleihers, sich es gefallen zu lassen, 
daß bis zur Ausreichung der Pfandbriefe der Be-
trag der höhern Rente zurückbehalten werde. 
Demnach hat die Direction bei Ausreichung der 
Pfandbriefe für uuablegbare Capitalien, deren 
bloßen Betrag, dagegen bei denen, die der Auf-
kündiguug unterworfen sind, aber noch nicht gleich 
abgelöst werden sollen, mit dem Eapital auch 
eines Jahres Rente zu retiniren. 

2) Ein Attestat des örtlichen Landgerichts, daß 
bei demselben keine Ingrossationen von oder bis 
100 Rbl. SM., keine Exemtionen oder Jmmissio-
nen auf dem Gute ruhen, oder ob und nament-
lich welche, und zu welchem Betrage, dasselbe be-
lasten f. 

»GVB, 10. Zuli 1818. 
28- Juni 1815. 

Conventbesckl., Decbr. 1827. 
t Hofgerichtlicher Befehl v. 16. Zuli 1807 an die Landge-

gerichte. 



C 36 ) 

3) Ein Attestat des örtlichen Landwaisengerichts, 
daß keine Pupillengelder auf dem Gute ruhen, 
oder welche namentlich, und ob und in welchen 
vormundschaftlichen Verhältnissen der Besitzer des-
selben sich etwa befindet.* 

4) Ein Attestat des örtlichen Oberkirchenvor-
steheramtö, daß oder daß keine Kirchengelder auf 
dem Gute ruhen. * 

5) Das Gutswackeubuch zur Veranschlagung des 
Hakenwerthes. 

6) Die Feldcharten des Guts, von einem fidem 
habenden Landmesser gemessen und berechnet. 

7) Das letzte Document des Besitzes in Ori-
ginal und Abschrift. 

§ ßO. Die Versammlung der Distritctsdire-
ction prüft an dem Gesuch und den Dokumenten: 

1) Ob von dem Snpplicanten Alles hinläng-
(ich erwiesen ist, um ihm die gebetenen Pfandbriefe 
geben zu können, und läßt ihn das etwa Fehlende 
ergänzen. 

2) Ob nach den Grundsätzen des Ereditsystems 
die Aufnahme einer speciellen Zaxe nothwendig sei 
oder nicht. 

3) Verhängt sie durch zwei Assessoren uud ei-
nen Canzleibeamten, oder, wenn nicht 2 Assessoren 
dazu delegirt werden können, einen derselben und 
einen zur Societät gehörenden Gutsbesitzer eine Lo-
caluntersuchuug, um die Uebereinstimmnng der pro-
dncirten Feldcharten, des Inventarinms, und was 
sonst etwa speciell erforderlich, zu prüfen. S. §75. 

4) Prüft sie, wenn Alles richtig befunden, wie 
viel und bis zu welcher Summe dem Gute Pfaud-
bn'efe gegeben werden können. Dies- Alles wird 

•2luö den übrigen drei Kreisen hat die Oberdirection 
solche Attestate für das zn betastende Gut selbst ein--
zufordern. 
m*5., 17. März 1827. 
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nach Mehrheit der Stimmen festgesetzt und proto-
collirt. 

Der Erfolg dieser Prüfung und das Protocoll, 
nebst den dazu gehörigen Dokumenten und Taren, 
wird sofort an die Oberdirection mit einem Senti-
ment zur Entscheidung eingesendet. 

8 öl. * Nach bewilligter Anleihesumme hat 
vor Ausfertigung und Ausreichung der Pfand-
briefe der Ansucher zu beschaffen: 1) die zur Si­
cherheit der Societät führende Verbindungsschrift 
der Verpfändung des sämmtlichen Vermögens, in 
zwei Exemplaren; 2) die Stellung, wie die Pfand-
briefe auszureichen sind, nach der Größe jedes 
einzelnen, in drei Exemplaren; 3) Erlegung der 
Ansertigungskosteu derselben ** mit 70 Kop. SM. 
für jeden Pfandbrief von 100 Rbl., und mit 135 
Kop. SM. für jeden größern; 4) eine Declara-
tion der Einwilligung, daß die Pfandbriefe zu iu-
grossiren seien, in drei Exemplaren, und Erlegung 
der Jngrossationskosten derselben mit 70Kop. SM. 
für die Erklärung und für jeden größern Pfand-
brief, dagegen 35 Kop. SM. für jeden kleinen 
von 100 Rbl.; 5) einen Stempclbogen, welcher 
diejenige Summe betrifft, welche das Pfandbriefs-
barlchen größer ist, als die bisher ingrossirte 
Schuldenmasse. Die auf jedes einzelne Gut zn 

expedireuden Pfandbriefe müssen, außer der fortlau-
den Generalnummer aller Pfandbriefe des Districts, 
auch Specialnummern, von Nr. 1 ab, erhalten. 

§ 63. Zur nnabweichlichen Regel wird fest-
gesetzt, daß einem Besitzer nur Zweidrittheile des 
anzunehmenden Werthes des Gutes, nachdem alle 
auf demselben ruhenden Lasten und Abgaben bei der 
Ausrechnung atteudirt und von dem Werthe abge-
kürzt sind, Pfandbriefe bewilligt werden dürfen. 

* Conventbeschl., 34. Novbr. 1817. 
»»GVB., 16. 2»li 1806. 
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* Güter, deren letztes Drittheil des angenommenen 
Werthes bereits auch mit Schulden behaftet ist, 
sollen doch Pfandbriefe erhalten können, wenn nur 
den bewilligten das reglementsmäßige Vorzugs-
recht vor dem das zuerkannte Darlehn überstei-
genden Capital eingeräumt wird. ** Bei der Ab­
schätzung des Capitalwerthes sollen die in Banco-
noten einkommenden Revenuen des Guts zu dem 
jedesmaligen Cours, welcher zur Zeit der Tara-
tion gegen Silberrubel stattfindet, zu berechnen sein. 

8 63. Die Pfandbriefe werden, *** die kleinen 
zu 100 Rubel auf Papier, sämmtliche größere 
aber auf Pergament, mit besonders dazu ge-

ftocheueu Platten und Lateinischen Lettern abgedruckt, 
f Der Pfandbrief wird von der Oberdirection un-

terschrieben, und von dem Director und den As-
sessoren der Districtsdirection, und erhält das beson-
dere Siegel der Districtsdirection, so daß er die 
aus dem beiliegenden Schema zu ersehende Gestalt hat. 

§ 64. Diese Platten müssen bei der Oberdi-
rection mit der größten Sorgfalt aufgehoben wer-
den, und diese sorgt dafür, daß jedesmal in Vor-
rath eine gewisse Anzahl Exemplare auf Pergament-
bogen und Papier abgedruckt werden, um sie zur 
gehörigen Anwendung ausgeben zu können. 

§ 65. Wenn von der Oberdirection, -j-Z-mit 
Bestimmung des Termins der Ausfertigung, die 

Ertheilnng gewisser Pfandbriefe einer Districtsdire-
ction committirt worden, so werden die in den ab-
gedruckten Exemplaren leer gebliebenen Plätze der 
Summe, des Namens des Kreises und des Kirch­

»GVB., 4. März 1811. 
"v GVB.. 15. Mai 1814. 

««»GVB., lß- Juli 1806. 
1- GVB., 21. Febr. 1803. 

51-GVB.. 3. Jul, 1810. 
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spiels und der Nummern durch den Secretär aus-
gefüllt, und sodann sämmtliche Exemplare, wie in 
863 gesagt ist, unterschrieben und untersiegelt. 

§ 66. Sobald dergleichen in hinlänglicher 
Zahl verfertigt sind, so werden diejenigen, welche 
bei dem Hofgerichte zn ingrossiren sind, mit einem 
gehörigen Verzeichnisse, und mit einer von dem Guts-
besitze? in duplo ausgestellten schriftlichen Declara-
tion (8 61), daß die Jugrossatiou auf sein Gesuch und 
mit seiner Bewilligung bewirkt werde, wovon ein 
Exemplar der Gerichtsbehörde zu übergeben, das 
andere aber ad acta zu nehmen ist, an die Ober-
direction versendet, welche die erforderlichen Jngrof-
sattonen dergestalt besorgt, daß solche unverzüglich 
auf dem Pfandbrief in gehöriger Beweisfornt atte-
stirt werde, und sie sodann an die Districtsdirectionen 
zurücksendet. *D?r Pfandbriefsnehmer muß einen 

vorgeschriebenen Revers ausstellen, die verschrie-
bene Hypothek nicht zu schmälern. ** Unternimmt 
oder contrahirt er ohne vorhergegangene Einwilli-
gung der Oberdirection dergleichen, so tritt die 
Strafe der Nullität unfehlbar ein; *** sollte aber 
bei solcher Minderung der Hypothek, welche zu 
offenbarer Rechtskränkung der Societät gereicht, 
die Strafe der Nullität nicht eintreten können, so 
soll der Schuldner zur Rückzahlung des Darlehns 
durch die Oberdirection angehalten werden. 

8 67. Wenn die Pfandbriefe expedirt sind, 
auch die Eintragung derselben in die Güterregister 
verrichtet ist, so muß die Auslieferung zu eigenen 
Händen des Pfandbriefnehmers gegen dessen auszu-
stellende Quittung geschehen, und sollen die Pfand-
briefe keinem Dritten verabfolgt werden; es wäre 
denn, daß er sich durch eine gerichtlich attestirte 

* GVB., 20. März 1803. 
»»GVB., 14. Zuli 1821. 

"-»GVB.. 18. März 1827. 
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Specialvollmacht zu deren Empfang legitimiren könnte. 
*3ur Unterbringung baarer Gelder ist die Oberdl-

rection autoristrt, die zu bewilligenden Pfandbriefs-
darlehne zum Theil oder ganz in baarem Gelde 
auszureichen. Dies ist dem Darlehnfnchenden bei 
Einreichung seiner Bitte zu eröffnen, und wenn 
mehrere zugleich um Darlehne ansuchen, ist gehö-
rig zu vertheilen. 

§ 68. Wenn bereits eristirende ingrossirte 
hypothekarische Obligationen in Pfandbriefe umge-
schrieben werden sollen, welches mit Genehmigung 
beider interessirenden Theile wohl geschehen mag; 
so wird es damit eben so gehalten, wie bei neuen 
Pfandbriefen, nur daß solche Umschreibung in den 
Hypothekenbüchern des Hofgerichts oder der Land-
gerichte bei der umgeschriebenen Post selbst besonders 
bemerkt wird, und die Auslieferung des Pfandbrie-
fes nicht anders, als gegen Herbeischaffung der al-
ten hypothecarischen Obligation, welche alsdann cas-
sirt wird, geschehen kann; folglich der Pfandbrief 
so lange, bis die Auswechselung erfolgt, von der 
Districtsdirection indeposito aufbewahrt werden muß. 

§ 69. Bei Umschreibung der alten Obliga-
tionen ist vorzüglich darauf sehen, daß, weil die 
Pfandbriefe nur auf Zweidrittheile des Werthes ei-
nes Guts ertheilt, und die Interessen derselben mit 
einer ganz besondern Promptitude bezahlt und bei-
getrieben werden sollen, zur Vermeidung aller mit 
hypothecarischen Forderungen entstehenden Berwicke-
lungen und daraus zu besorgenden Unordnungen, 
keine anderweitige Hypothek einem privilegirten 
Pfandbriefe vorstehen möge. ** Für diejenigen Schul­

den, welche nach empfangenen Pfandbriefen in-
grossirt werden sollen, soll die Oberdirection, ohne 

»GVB., 12. Zuli 1821. 
"GVB., 4. März 1811, 
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deren Einwilligung es überhaupt nicht geschehen 
darf, solche, mit der Reservation des Vorzugs-
rechtes der Creditsocietät, nicht versagen. 

§ 70. Was übrigens Eheverträge, väterliche 
und mütterliche Güter der Kinder erster Ehe, Cau-
tiouen, vorzüglich zugestandenes Vermögen, gegen-
fettige Abmachungen, uud andere dergleichen in die 
Hypothekenbücher eingetragene obliegende Verbindlich­
keiten derGüter, welche nicht eigentliche Darlehne sind, 
betrifft: so müssen solche zwar, wenn sie auf die er-
steu Zweidrittheile stehen, bei Bestimmung des Quan-
tums, auf dessen Höhe Pfandbriefe zu crtheileu sind, 
mit in Rechnung gezogen werden; einer wirklichen 
Umschreibung bedarf es aber alsdann erst, wann 
Interessen davon bezahlt werden müssen, und dann 
muß es damit, wie mit andern vorhergegangenen 
ingrossirten Obligationen gehalten werden. 

Alle etwanigen Nachrechnungen, welche Vor-
mündern gemacht werden können, sind aus dem letz-
ten Drittheil des Werthes ihrer mit Pfandbriefen 
belegten Güter zu ersetzen. 

§ 71. Es steht einem Jeden frei, sich auf seine 
Güter, ungeachtet er darauf wirklich keine Schulden 
hat, Pfandbriefe in Vorrath ausfertigen zu lassen, 
die er entweder auf einen künftigen Nothfall noch 
nicht in Conrs gesetzt bei der Oberdirection in de-
posito lassen, oder bei sich behalten, oder in das 
Publicum bringen kann, oder auch sie der Societät 
kündigen, welche dieselben eben so gut, als dieje-
nigeu, die ihr von andern Creditoren gekündigt wer-
den, durch baare Bezahlung abzulösen schuldig ist. 

§ 7T. Wenn der Eigenthümer eines Pfand-
briefes denselben durch ein darauf zu setzendes Pri-
vatzeichen gegen Entwendung sichern will, so steht 
ihm solches zwar frei, und ein solches Privatzeichen 
hat die Wirkung, daß derjenige, welcher einen sol­
chen Pfandbrief ohne ausdrückliche Bewilligung des 
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Bezeichnenden an sich löset, bei entstehendem Streit 
für einen unrechtmäßigen Besitzer geachtet wird; 
jedoch muß derjenige, der sich einer dergleichen 
Privatbezeichnung eines Pfandbriefes angemaßt hat, 
solchen, wenn er ihn wieder in den Conrs des Publi-
cnms bringen will, zuvor bei der Direction einrei-
chen, damit er auf des Bezeichners Kosten nmgefer-
tigt werden könne. Wer sich diesem nicht aussetzen 
will, dem steht es frei, seine Pfandbriefe entweder 
bei der Direction zu depouiren, oder von ihr außer 
Cours setzen zu lassen, * welches letztere immer nur 

während der halbjährlichen Zinsenzahluugstermi-
ne geschehen kann, wovon dann zum Behuf der 
Repartitionen die Oberdirection von der Districts-
direction sogleich zu benachrichtigen ist. 

§ 73. Die Glieder sowohl als die Offician-
ten der Direction sind schuldig, wenn ihnen die Ent­
wendung oder der sonst zufällige Verlust eines Pfand-
briefes bekannt wird, darauf zu sehen, daß bei der 
Präsentation dieses Pfandbriefes derjenige, welcher 
denselben zur Zahlung präfentirt, bemerkt, und dem 
wahren Eigeuthümer desselben, zur Wahrnehmung 
seiner Gerechtsame, davon schleunigst Nachricht ge-
gegeben werde. 

§ 74. Ein bloß schadhaft gewordener Pfand-
brief muß, gegen Erlegung der Erpeditions- und 
Jugrossationsgebühreu, erneuert, und der schadhaft 
gewordene bei der Ueberlieferung des neuen ver­
nichtet , und daß solches geschehen, mit specieller 
Anzeige des Pfandbriefes dem Protokolle einverleibt 
werden. 

* GVB-, 17. März 1827. 
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Fünftes Gapitel. 
Von 

Aufnehmung der Taren, und wie dabei ?u 
verfahren. 

§ 75. Wenn es notorisch und durch beige-
brachte Beweise keinem Zweifel unterworfen ist, daß 
ein Gut hinlängliche Appertinentien hat, so soll ein 
regnlirter Haken von 80 Thalern Landwerth, mit 
Inbegriff der zum Gute gehörigen Hofsfelder, Län-
der n. s. w., zu viertausend und fünfzig Rbl. SM. 
tarirt, folglich auf einen solchen Haken zweitausend 
siebenhundert Rbl. SM., als Zweidrittheile des gau-
zeu Werthes eines solchen Hakens, Pfandbriefe ge-
geben werden, und in einem solchen Falle bedarf es 
keiner fpeciellen Abschätzung. 

*Die obberegten beizubringenden Beweise sind 
folgende für Abschätzung eines Gutes nach Ha-
kenwerth: 

1) Der Landwerth eines darlebnsnchenden Guts 
ist durch Produciruug des Wackeubuchs darzuthun, 
und dabei in Gewißheit zu setzen, daß sämmtliche 
wackenbuchmäßige Gesinde entweder den vollen 
veranschlagten Gehorch leisten, oder statt desselben 
contractlich nicht unter 2% Rbl. SM. pr. Thaler 
Landwerth jährlich zahlen. 

2) Diese Zahlung ist durch feste, das Interesse 
der Societät auch sonst nicht beeinträchtigende und 
vom Darlehnsnchenden beizubringende Contracte 
zu bewahrheiten. 

3) Bei Anzeige, daß der Lanwerth durch An-
siedelnngen erhöht, und daher ein höherer Credit 
gefordert werden könne, ist solches nach Graden 

"GVB. 17. März 1827.$ 
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und authentischer revisorischer Taxation anszmnit-
teln, und durch Contracte und Localnntersuchuug 
darzuthuu, daß dadurch keine notwendigen Guts-
appertinentieu, wie Weide, Wald, Heuschlag 
u.s. w., geschmälert worden, auch die Ansiedelungen 
selbst mit gehörig cultivirteu Feldern, wirklichen 
Heuschlägen, Gebäuden und Inventarien versehen 
worden. 

4) Sobald die Pacht theils auf baare Zahlung, 
theils auf Gehorch und Naturalien gestellt ist, so 
sind diese nach den dem Wackenbuche zum Grunde 
liegenden Taren — den Landwerththaler zu 2\ 
Rbl. SM. gerechnet — abzuschätzen. 

5) Ohne Graduirung des Ackers, * und abgesehen 
von der Benutzungsweise der Brustäcker in meh-
reren Feldern, unter denen auch mehrere unter 
Futterkräuter stehen können, ** sind auf jedem Ha-
ken 45 Lofstellen im Gebrauch seiender Brustäcker 
zu beweisen durch Feldcharten, und eine Localun-
tersuchung, die deren Uebereinstimmung mit der 
Natur darthut (S. § 60, P. 3). Diese Uutersu-
chung geschieht durch zwei Assessoren der örtlichen 
Districtsdirection, und im Nothfalle, bei mehreren 
gleichzeitigen Untersuchungen, einen Assessor und 
einen zur Societät gehörenden Gutsbesitzer, im-
mer aber mit Hinzuziehung eines Canzleioffi-
cianten ***. 

--'GVB., 10. Juli 1830. 
«5GVB., 17. März 1827. 

GVB-, io. Juli 1818: Die ohne Hofsfeld übrig blei­
benden Haken sind bei der Pfandbriefsbewilligung nicht 
zu berücksichtigen. 

GVB., 3. Juli 1830: Alte wackenbuchmäßigeLän-
dereien, welche zu Hofsland eingezogen worden, können 
bei der Taxation diesen gleich geschätzt werden; die in 
deren Stelle etwa getretenen sGVB-, 19. März 1827) 
neuen Bauerlandereien aber müssen, um veranschlagt 
werden zu können, zwölf Jahre hindurch vollständigen 
Gehorch ihrem Landwerthe, oder nicht unter zwei ein 
halb Rbl. SM. ihrem Landthalerwerthe nach geleistet 
haben. 
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6) An Wald muß auf jedem Haren 40 Qua­
dratfaden (K 6Fnß) einscheitigen Brennholzes jährlich 
vorhanden sein; der örtliche Bedarf an Bauholz 
für Hof und Bauern ist von der Districtsdirection 
ausznmitteln. Das Brennholz kann auch durch 
Torf und Strauch nach ausznmittelndem Befund 
der Direction ersetzt werden, * und ist der Bedarf 
des Brennmaterials für deu Hof ebenfalls aus-
zumitteln. 

7) ** Außer 45 Lofstellen Feld gehören auf ei-
nen Haken 30 Fuder Heu; für jedes fehlende Fn-
der ist eine halbe Lofstelle Feld zu decourtireu. 
Erwiesener größerer Ertrag, als ein Fuder Heu 
von der Lofstelle, ist ergebenden Falls in Berech-
nnng zu bringen. 

8) Auf einen Haken sind noch 30 Lofstellen Busch­
land und Weideland von urbarer Beschaffenheit 
anzunehmen, dergestalt, daß das Fehlende im 
Verhältniß von 4 zu 1 durch Brustacker mit Heu-
schlügen compeusirt oder in Abzug gebracht wer-
den kann. 

9) Auf einen Haken sind nachzuweisen 15 Stück 
Hornvieh, mit Ausnahme der jährigen Kälber, 
wobei zwei Livländische den Winter hindurch ge-
haltene Mastochsen drei Stück, ein Russischer zwei 
Stück Hornvieh gleich zu achten sind. *** £>ic 
Hälfte des auf einen Haken erforderlichen VieheS 
kann in Schafen bestehen, wobei zehn Merinos 
einem Stück Hornvieh gleich zu achten sind, je-
doch keine Lämmer in Anschlag gebracht werden 
dürfen. 

10) Ferner muß vorräthig sein die nöthige Hofs-
faßt an Sommer- uud Winterkorn, nebst dem bis 

"GVB., 10. Juli 1830. 
17. März 1827. 

GVB., 3. Juli 1833. 
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zur nächsten Erndte erforderlichen Consumtions-
getreide, auch der bis zum nächsten Branntweins-
brand zur Krügerei uöthige Brauutwein. 

11) Endlich muß vorhanden sein das Brau-
und Brenngeräthe da, wo die Wirtschaft des 
Guts auf den Branntweinsbrand basirt ist. 

§ 76. * Wenn in den Districtsdirectionen das 
geringste Bedenken bei der Abschätzung nach Ha-
kenwerth entsteht, daß der Ertrag eines Revi-
sionshakens nicht die Zinsen a 6 Proc. der be­
willigten Summe deckt, oder der Besitzer einen 

ungleich höhern Wert!) uuwidersprechlich erweisen 
zu können behauptet, so ist eine genaue Schätzung 
des Werthes des Guts, nach dem sichern Ertrage 
desselben, unumgänglich erforderlich. **Z>cv Man­

gel einer erforderlichen Appertinenz ist in jedem 
Falle, den Ortverhältnissen gemäß, nach Geld-
Werth abzuschätzen, dessen Capitalwerth von der 
Tarationssnmme oder dem Werthe nach Haken­
anschlag in Abzug zu bringen, sodann aber erst 
Zweidrittheile des nachbleibenden Gntswerthes als 
ein Credit in Pfandbriefen zu bewilligen. 

§ 77* Wenn die Aufnahme einer besonder» 
Tare beliebt worden ist, so ertheilt die Direction den 
zu ernennenden Commissarien den erforderlichen Auf-
trag dazu, und diese vereinigen sich mit einander 
wegen eines Termins. 

§ 78. *** Tie Eommission besteht aus zwei 
Assessoren der Districtsdirection und einem Canzlei-
officianten, und wenn wegen mehrerer Delegationen 
nur ein Assessor dazu delegirt werden kann, so 
wird ein zur Societät gehörender Gutsbesitzer dazu 

^Conventbeschl., 15. Jan. 1809. 
""Conventbeschl., 10. Juni 18??. 

->*«GVB., 17. März 1827. 
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gezogen. * Wenn ein oder mehrere Glieder der 
Districtsdirection zu Untersuchungen von einem 
Protocollführer begleitet werden, so ist die Ver-
eidignng der abzuhörenden Leute von der Dele-
gation selbst zu bewerkstelligen; falls aber nur ein 
Assessor ohne Begleitung zu untersuchen hat, so 
sind unausbleiblich die Gutsansseher und andere 
abzuhörende Leute, falls kein Ordnungsgerichts-
glied gegenwärtig ist, vom örtlichen Kirchspiels-
gerichte in Eid zu nehmen. Gleichfalls sind auch 
Zeugen in einzelnen Fällen, wo der Zeugeneid 
nothwendig ist, vom örtlichen Kirchspielsgerichte 
zu vereidigen. Die Oberdirection soll, wenn es 
nothwendig wird, die Gouvernementsregierung 
um behufige Aufträge deshalb an die Kirchspiels-
gerichte ersuchen. 

§ 79. Bei kleinen Gütern, deren ganzer Werth 
nach einer ungefähren Schätzung nicht über 6750 Rbl. 
SM. beträgt, ist die Bestellung nur eines Tara-
tionscommissars und die Beigebung eines Protocoll-
führers aus der Cauzlei hinreichend. 

§ 8©. Der Termin ist demjenigen, der die 
Tare seines Guts aufnehmen lassen will, vier Wo-
chett vorher bekannt zu machen, damit er sowohl die 
nöthigen Hülfsmittel zur Untersuchung des Guts in 
Bereitschaft halten, für die freie Beköstigung der 
Commissarien Anstalt machen, wie auch den Vor-
spann für die Commissarien besorgen könne. ** Wenn 

zu den für ein Gut zu machenden Reisen eines 
der Directionsglieder und Officianten, wie auch 
beauftragten Systemsinteressenten, dasselbe, wie-
wohl zeitig genug davou benachrichtigt, den Vor-
spann nicht besorgt hat, so sollen für seine Rech-
nnng jedem der Herren, dafern sie sich der Post 

'^GVB., 5. Juii 1833: Die Taratoren dürfen mit dem 
Darlehnsucher nicht in Familienverbindung sieben. 

5. Juli 1818. 
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bedient haben, die ukaseumäßigeuProgon, im Som-
mer auf vier und im Winter auf drei Pferde, 
vergütet werden. 

§ KS. * Auf dem zu tarireudeu Gute sind le-
diglich die zum Behuf des Systems erforderlichen 
Nachrichten über dessen Zustand und Beschaffen-
heit aufzunehmen. ** Bei der mit aller Sorgfalt 
und Strenge zu veranstaltenden Untersuchung 
sollen die Taratoren die Wirtschaftsbücher und 
Kerbstöcke sich ausliefern lassen, und deren Nicht-
Vorhandensein nur nach erhaltener Ueberzeuguug, 
daß sie wirklich mangeln, gelten. Diese Bücher 
und Stöcke sind durch Aussagen von förmlich und 
einzeln zu vernehmenden Zeugen zu bestätigen, 
auch alle Gegenstände der Untersuchung nicht 
bloß durch Aussagen von Leuten, welche vom Hofe 
abhängig sind, zu eruiren, sondern auch von Ge-
sindeswirthen, Riegenkerlen, Branntweinbrennern 
und Andern eidlich zu vernehmenden uud uöthigeu-
falls mit einander zu coufroutireudeu Leuten; endlich 
aber hat der Besitzer des zu tarireudeu Guts die 
Wahrheit ferner Angaben und die Redlichkeit sei-
ner Absicht zu erhärten. 

*** Bei der fpeciellen Abfchätznng foll der durch 
spätere Aufmessung und Graduiruug sich ergebende 
höhere Werth früher bestandener Gesinde zum Be-
Huf höhern Darlehns nicht berücksichtigt werden, 
f und nur der Reveuüeubetrag giebt den Maß-
stab. Bei diesen haben die Taratoren in Gewiß-
heit zu setzen, ob durch den Zustand der Bauer-
ländereien und der Gesinde die Kraft gesichert 
sei, welche zur Fortsetzung der Bewirtschaftung 
des Guts, so wie solches verauschlagt worden, 

»GVB>, 24. März 1803. 
»"GVB-, 1». Mai 1814. 

*** GVB-, 18. März 1827. 
5 GVB-, 17. März 1827. 
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erforderlich sind. Dabei sind Contraete über Lei-
stnngen hohem Werthes, als das Wackenbnch, 
nicht zu berücksichtigen, sondern auf dieses zu re-
duciren. * Auch ist zu ermitteln, ob angegebene 
hohe Erndten nicht durch starke Benutzung der 
Bnschländereien, oder durch starken Stroh- und 
Heuankauf erzielet werden; in welchem Falle die 
nothwendig erscheinenden Abzüge zu machen sind. 

** Zur specielleu Abschätzung eines Guts wird 
der jährliche Ertrag desselben auf zweierlei Art be-
rechnet und festgesetzt, entweder 

1) wird die Erndte aller Gattungen von Ge-
treibe im Durchschnitt von sechs Iahren angenom-
men, oder 

2) es wird die wirklich geschehene Aussaat 
aller Gattungen von Getreide ausgemittelt, und die 
Erndten nach gewissen Verhältnissen berechnet. 

Im ersten Falle rechnet man a) die ganze Erndte 
des Guts im Durchschnitt von 6 Jahren, binnen 
welchen kein offenbarer Mißwachs sich ereignet hat, 
*** das heißt: wenn im Durchschnitt aller Getreide-

arten die Erndte nicht über ZweidrittHeile der ge­
wöhnlichen Erndte ausgefallen ist; von dieser Erndte 

werden die erforderlichen Saaten, nothwendigen Hofs-
bedürfnisse, und sämmtliche bestimmte gewöhnliche 
Natural- und Geldabgaben abgezogen, und dann 
die übrig bleibende Erndte zu nachfolgenden Preisen 
berechnet, nämlich: 1 Löf Weizen zu 126 Kop. SM., 
1 Löf Roggen zu 96, 1 Löf Gerste 78|, 1 Löf Buch­
weizen 63, 1 Löf Hafer 471, 1 Löf Mister 63, 1 Löf 
Erbsen 94*, 1 Löf Linsen 94£, 1 Los Leinsaat 126, 
1 Liespfund Gerechtigkeitsflachs 126, 1 Liespfund 
Hofsflachs 63, 1 Liespfuud Häuf 63, uud 1 Lies-
pfuud Hopfen 63 Kopeken SM. t Von den Na-

^ GVB-, 9. März 1811. 
** Beilage Nr. 2 des Reglements. 

GVB., 16. Juli ISOii. 
t Ebendaselbst. 

4 
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turalabgabeu der Bauern kann nur Butter und Fi­
scherei, wenn der Betrag der letztern mit Sicher-
heit zu erheben, auch so beträchtlich ist, daß er 
nicht bloß zur Cousumtiou, sondern auch zum 
Verkauf geeignet ist, mit in Eomput gebracht wer-
den, sonst sind nur die mit obigen Preisen be-
rechneten Gerechtigkeitsabgabeu zuzuschlagen. 

* Von der Heuerudte wird dasjenige, was mehr, 
als zwei Fuder zu 30 Liespfd. mittlerer Güte auf 
eine Lofstelle Wintersaat des Feldes zn rechnen 
ist, und dessen Transport zum sichern Verkaufs-
ort bequem ist, zu 94| Kopeken SM. für 30 Lies­
pfd. angeschlagen. Stroh kommt gar nicht in 
Berechnung. 

b) Bei der Verwandlung in den rechtmäßigen 
Krügen und Schenken, welche gleichfalls im Durch-
schuitt von sechs Jahren festgesetzt wird, ist der Vor-
theil auf eine Tonne Bier zu 31§ Kopeken SM. 
und auf ein Faß Branntwein zu 756 Kop. SM. zu 
berechnen. ** Wenn der Krügereiertrag nicht durch 

Krugsbücher, sondern nur durch Zeugen erwiesen 
werden kann, so darf nicht mehr als die Hälfte 
in die Berechnung aufgenommen werden. 

c) Aus der Mühle ist das Metzkoru, welches 
wiederum mittelst eines Durchschnittes von sechs 
Jahren festzusetzen ist, zu obige» Preisen zu berech-
neu, *** und die Pacht gleichergcstalt tu Anschlag 

zu bringen. 
d) Alle zn erweisenden sichern und dauerhaften 

Einnahmen vou Fischereien, so auch vom f Verkauf 
des Holzes, von welchem die Hälfte der daraus 
zu erwartenden Revenuen in Anschlag zu bringen ist, 

fo wie der Mastungen, in so fern alles solches durch das 
Gut mit Bequemlichkeit fortwährend unterhalten wer-
den kann, und nicht zum Verderb des Gutes oder 

"GVB., 15. Mai 1811. 
*<> GVB., 16. Dec. 1815. 

GVB., 15. Mai 1814. 
i GVB . 16. Zuli 1806. 
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dessen Bauerschaft gereicht, welches gleichfalls nach 
einem sechsjährigen Durchschnitt ansgemittelt wird, 
ist nach dem halben Ertrage zu berechnen. * Als 

Vortheil von der Mästung ist 75 Kopeken SM. 
für jedes Faß Branntwein, das zu acht Löf har-
tenKorns aus eigener Erndte gebrannt wird, an-
zunehmen. ** Als Ertrag der Milchkühe ist bei 
einer Entfernung von 25 Werst von Riga 630 Ko -
peken SM., innerhalb 35 Werst 540, und über 
35 Werst 252 Kopeken SM. von der Kuh zu ver-
anschlagen. 

<0 Alle Einnahmen von ̂  Landpachtungen, wel-
che wie Hossländcreien zu veranschlagen sind, auf 

welche wenigstens in den folgenden zwölf Iahren 
mit Sicherheit zu rechnen ist, und durch welche we-
der das Gut zurückgesetzt, noch vorgenannte Reve-
nüen geschmälert werden, sind mit anzuschlagen. 

Im zweiten Falle ist zuförderst der Boden und 
der Flächeninhalt der Felder eines Guts besonders 
zu erwägen, und bei einigem Zweifel von einem 
Landmesser, auf Kosten des Besitzers, prüfen und 
bestimmen zu lassen; sodann aber die wirklich ge-
machte Aussaat durch hinlänglich geführten Beweis 
des Besitzers in Gewißheit zu setzen. Wenn diese 
der Größe des Guts und dem Zustande der Bauern 
angemessen befunden wird, so kann bei einem frncht-
baren Acker der Ertrag von einer revisorischen Löf-
stelle mit Inbegriff des Saatkorns nicht höher an-
genommen werden, als: Weizen, Roggen, Gerste, Ha-
fer, Mister zitnt sechsten Korn, Erbsen zum fünften 
Korn, Buchweizen und Linsen zum vierten, und 
Leinsaat zum dritten Korn. Bei einem schlechten 
und nicht außerordentlich cnltivirten, daher unfrucht-
baren Boden kann der Ertrag von einer revisori-
schen Losstelle, mit Inbegriff des Saatkorns, nicht 

»GVB., 15. Mai 1814. 
"s GVB., 20. Dec. 1818. 

GVB., 15. Mai 1814. 
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höher angenommen werden, als: Roggen, Gerste, 
Hafer, Mister und Erbsen zum vierten, Bnchwaizen 
und Linsen zum dritten, und Leinsaat zum zweiten 
Korn. 

Wenn nun in der Art der ganze Ertrag aus-
gefunden und wiederum die erforderlichen Saaten 
abgezogen sind, so wird ebenmäßig, wie im ersten 
Falle/das übrig bleibende Getreide zu den bestimm-
ten Preisen zu Gelde berechnet, und hieraus, so 
wie aus obigen unter den Lettern b, c, d, e ange­
führten etwanigen Einnahmen, der Werth des Guts 
festgesetzt. 

* In Betreff des Sommergetreides ist höchstens 
die Hälfte des Winterfeldes als Aussaat für Gerste, 
und die andere Hälfte als Aussaat für Hafer an-
zunehmen. Für den Fall, daß die Beschaffenheit 
des zu tarireudeu Guts, und die in demselben 
enthaltenen Mittel zur Cultur die Besäung des 
halben Feldes mit Gerste nicht möglich machen, 
so ist nach Befinden die Ausdehnung der Gersten-
aussaat auch noch unter diesem Maßstabe anzu-
nehmen. Von der Erndte ist 1| Löf Gerste und 
2 Löf Hafer auf jede revisorische Lofstelle für die 
Saat abzuziehen. 

** Bei der mnthmaßlichen Abschätzung 
bleibt den Direktionen die Berücksichtigung anheim­
gestellt, ob das abzuschätzende Gut Ressourcen hat, 
seine Cultur zu erhöhen, und daher weder die 
Wirthschaftsmethode des gegenwärtigen Besitzers, 
noch der eben vorhandene Grad der Cultur zum 
eigentlichen Maßstabe der vorfeieudeu Abschätzung 
dienen könne. Jedoch sind in Rücksicht des Acker-
zustaudes zwischen dem Maximum von 6 Korn, 
und dem Minimum von 4 Korn, auch mittlere 
Erndten, nach Bestimmung der Direktionen, zu 
statuiren. Auch ist der Unterschied zwischen gu-

"GVB-, 15. Mai 1814. 
s»GVB-, 16. Juli 1800. 
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tcm Boden und guter Cultur, gutem Boden bei 
schlechter Cnltur, wie auch zwischen schlechtem 
Boden bei guter Cultur, und schlechtem Boden 
bei schlechter Cultur in Anwendung zu bringen. 

* Von dem durch die Tare ausgemittelten Re-
veuüeuwerthe eines Gutes sind 10 Procent zur 
Deckung der öconom. Ausgaben abzuziehen; jedoch 
ist, wenn bei der Localuutersuchung befunden würde, 
daß dieses die uothweudigeu Ausgaben des Guts 
nicht deckt, jede in öconom. Hinsicht nothwendige 
fernere Ausgabe in Anschlag zu bringen. 

Aus allen auf solche Art und Weise durch 
die Taxation gefundenen Einnahmen, sobald sie kei­
nem Zweifel unterworfen sind, wird eine Summe 
formirt, und aus dieser zu 6 Procent ein Capital, 
als der ganze Werth des Guts angenommen, für 
dessen Zweidrittheile Pfandbriefe gegeben werden 
können. ** Alle speciellen Abschätzungen dürfen nur 

zu 6 Procent geschehen, abgesehen von dem son-
ftigen mindern Zinsfuß beim Creditvereiu. 

§ 83. Bei Aufnahme der Taren muß genau 
nach diesen entworfenen Grundsätzen verfahren wer-
den, und Keinem, dessen Gut tarirt wird, steht es 
frei, zu verlangen, daß irgend eine Einnahme, auch 
wenn sich deren mehrere und nicht bloß zufällige bei 
einem Gute befinden, ausgelassen werde. 

§ §3. *** Das Protocoll über die Aufnahme 
der Tare ist von den Taratoren, dem Gutsbesitzer 
und dem etwa zur Assistenz erwählten anwesen-
den Gutsbesitzer zu unterschreiben, welchem letz-
tern es auch freisteht, ein etwaniges Bedenken 
im Protocolle verschreiben zu lassen, ohne dadurch 
eine Verantwortlichkeit auf sich zu laden, und ist 

das Protocoll ohne allen Verzug der Directiou ein­
zusenden, inid wenn etwa bei dem Gute ein oder 

* GVB., 15. Mai 1811. 
'-"GVB,, 17. März 1827. 

'^GVB., 24 März 1803. 
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anderer besonderer Umstand vorwaltet, so ist darüber 
besonders mit zu berichten. 

§ 84. Ist eine Tare allzuhoch ausgefallen, 
und es erwächst der Societät in der Folge daraus 
ein Nachtheil, so muß untersucht werden, ob solches 
von der Behandlung der Taratoren, welche nnrich-
tige Sätze angenommen und die ihnen vorgeschrie-
benen Regeln überschritten haben, oder ob es von 
einer Unrichtigkeit in diesen Regeln selbst herrühre. 
Im ersten Falle würden diejenigen Taratoren, durch 
deren Stimmen eine Tare unrichtig aufgenommen 
wäre, allen daraus erwachsenden Schaden vertreten 
müssen, und es stehet daher in einem dergleichen 
Falle jedem nicht beistimmendem Mitgliede frei, seine 
Meinung mit Anführung seiner Gründe zu Protocoll 
zu geben, und stch dadurch gegen künftige Mitver-
tretung zu sichern. Im andern Falle aber würde 
der Schadenstand das Allgemeine treffen müssen. 

§ 85. Die ausgefundene Tare wird dem Be-
sitzer längstens binnen * acht Wochen, von dem Tage 
der ersten Sitzung der Commissiou an, mitgetheilt, 
und wenn dieser sich durch dieselbe beschwert zu sein 
erachtet, so steht es ihm frei, seine Einwendungen 
gegen die Tare längstens binnen 14 Tagen vor der 
nächsten Versammlung der Districtsdirection anzu­
zeigen, welche sodann eine neue Commissiou verord-
net, und wenn der Besitzer verliert, so trägt dieser 
die Kosten; wenn aber von Seiten der vorigen Tara-
toren eine vorsätzliche Unrichtigkeit oder Parteilich-
keit vorgefallen sein sollte, so verliert der Assessor 
eines Jahres Gehalt. 

§ 86. Die aufgenommenen und festgesetzten 
Taren werden der Oberdirection zugesandt, und da­
selbst, so wie in den Districtsdirectiouen, werden 
sie sorgfältig bei den bezüglichen Acten aufbewahrt, 
und ohne eigentliches Bedürfuiß nicht vorgezeigt. 

^GVB., 24. März 1803. 
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Sechstes Napitel. 

Öie 

Einzahlung der Interessen von den Pfandbriefen 
der Soeietät. 

8 87. Die Interessen für die Pfandbriefe wer-
den von den Güterbesitzern in halbjährigen Termi-
nen, nach Inhalt 8 6 * zwischen dem Bisten März 
und Isten April, und zwischen dem Isten und 15ten 
October, gerade an die Districtsdirectionen gezahlt, 
vom Esthn'ischen Districte auch beliebig an die Ober-
direction, welche für deren Verkeilung an die Pfand-
brieföinhaber Sorge tragen. ** Es sollen diese Ren­

ten, ohne jedesmal repartirt zu werden, nach ei-
nein bestimmten Verhältniß halbjährlich eingezahlt 
werden, und nur in besonderm Falle, da für ein-
zelne oder sämmtliche Güter eine andere Einzah-
lnngssumme nothwendig werden sollte, ist ihnen 
eine Repartitionsschrift zuzusenden. *** £>ie Ren-
teneinzahler haben nach dem 15ten April und 15-
teu October, wenn ste nicht früher gezahlt haben, 
f Procent Negocekosten, und nach dem 15ten Mai 
und 15teu November 3 Prozent Weilrenten zu 
entrichten. Diese Bestimmung ist in den Zeituu-
gen zu publiciren. 

§ 8 8 .  I n  d e n  z u r  J n t e r e s s e n e i n n a h m e  b e -
stimmten Tagen setzt die Direction gewisse Stunden 
fest, wo sie die Einnahme der Interessen verrichten 
will, und in diesen Stunden bringen die Schuld-
ner entweder persönlich, oder durch einen Abgeschick-
ten, ihre Jnteressengewer ein, welche von dem Ren-

"GVB., v.Jan. 1803. § 208. 
** GVB., 5. Juli 1833. 

«'* Conventbeschl., Dec. 1825 
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baute« gezählt, empfangen, und in einem sicher ste-
henden Jnteressen-DepoMalkasten verwahrlich nieder-
gelegt werden. * Reverse an Stelle baarer Zah­

lung anzunehmen, ist unter keinem Verwände er-
täubt, es sei denn, daß die Einzahler ihnen ei-
genthümlich zugehörige Pfandbriefe bis zum Be-
trage der Revers-Summe, als Sicherheit dafür 
depomreu. 

§ 89. DerDepositalkasten muß von Eisen, we-
nigstens von Eichenholz, stark mit Eisen beschlagen sein, 
und zwei besondere Schlüssel haben, von denen ei-
nett einer der Assessoren, den andern der Rendant 
behält, dergestalt, daß keiner von ihnen ohne den 
andern zur^asse gelangen kann. die in Riga 

bei der Oberdirection gezahlt werdenden Renten 
Esthnischen Districts ist eine gleiche Ordnung zu 
beobachten. 

§ 90. Außer der Sitzung darf der Rendant 
keine Gelder annehmen, sondern es müssen diejeni-
gen, die sich wegen einer Zahlung melden, auf die 
Zeit da Sitzung ist, bestellt werden. 

§ 91. Die mit der Post eingesandten Gelder, 
welche allemal frankirt sein müssen, werden an die 
Direction adressirt, vom Rendanten empfangen, und 
von ihm auch der Empfangschein unterschrieben; 
dieser darf dergleichen ihm behändigte, mit Geld 
beschwerte Briefe, Beutel oder Packen nicht eher als 
in Gegenwart der Directionsglieder erbrechen, da-
mit die Gelder, ob sie richtig sind, nachgezählt wer­
den können. 

§ 9Ä. Die Bezahlung derInteressen der Pfand-
briefe muß in silbernen Rubelstücken geschehen, und 
die Zahlungen müssen allemal in klingendem Gelde 

^GVB., v. Juli 1821. 
**©. §36. 



( 57 ) 

erfolgen, weshalb dabei keine Anweisungen oder Ge-
genrechnnngen stattfinden. * Banknoten innerhalb 

des reglementsmäßigen Zahlungstermins zu Ent-
richtnng schuldiger Renten eingesandt, werden nach 
dem Tagesconrs umgesetzt, von der Schuld ab-
geschrieben, und der etwanige Ueberrest zur Di-
sposition des Einzahlers gestellt. 

§ 93. So wie die Einzahlung einer Post ge-
schieht, wird solche von dem einen Assessor in das 
Protocoll, und von dem andern in die Controle, 
von dem Rendanten aber in die Rechnung, die er 
führt, eingetragen; und den Schuldnern werden 
über die eingezahlten Gelder gedruckte Quittungen 
ertheilt, welche von dem Assessor unterschrieben und 
von dem Rendanten ausgefüllt und coutrasignirt 
sind; diese Quittungen werden numerirt, und die 
Nummer sowohl im Protocoll als in den Rechnnn-
gen mit eingetragen. ** Em gleiches Verfahren gilt 

auch für die Oberdirection, wenn nach § 87 da­
selbst Einzahlungen gemacht werden. 

§ 94. In dem Protocoll werden die Zahlun-
gen hintereinander, so wie sie geschehen, aufgeführt, 
und die Summe, der Name des Zahlers, das Gut, 
dessen Pfandbriefe sie betreffen, und die Nummer 
der Quittung darin bemerkt; beim Schluß einer je-
den Sitzung wird das Protocoll mit der Controle 
zusammengehalten, um jedes etwanige Versehen so-
gleich zurechtzustellen. 

8 95. Was die Rechnungen betrifft, so wird 
dazu ein besonderes Buch, und in selbigem eine hin-
längliche Anzahl von Blättern für jedes Gut be-
stimmt. *** Es muß darin die Größe der Pfandbriefs-

schuld eines jeden Gutes verzeichnet sein, und 

»GVB., 26. Juni 1821. 
2'-Gebrauch. 

»»»Desgleichen. 
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demgemäß auch der Betrag der halbjährlichen 
Renten. Bei erfolgender Zahlung wird sogleich 

eingetragen, wie viel darauf bezahlt worden. 

§ 96. Die Controle wird auf eben die Art 
geführt, und gleich dem Rechnnngsbuch und Proto-
coll beim Schluß einer jeden Sitzung in dem Depo-
sitalkasteu verschlossen. * Die Oberdirection hat dar-

auf zu sehen, daß möglichste Einheit in der Form 
der Bücher und des Verfahrens bei allen Dire-
ctionen stattfinde, und selbige nicht verändert wer-
de, wenn es nicht nothwendig ist. 

§ 97. Der Director muß darauf sehen, daß 
überall vorschriftmäßig zu Werke gegangen werde. 

§ 98. Mit Ablauf des Zahlungstermins und 
dessen Fristverlängerung nach 8 87 müssen sämmtli-
che Interessen in der Kasse beisammen sein, und 
haben alsdann die Restanten unfehlbare erecutivi-
sehe Beitreibung nach Maßgabe des achten Capitels 
zu gewärtigen. 

Siebentes Capitel. 
Die 

Auszahlung der Interessen an die Pfand­
briefsinhaber. 

§ 99. Die Entrichtung der Interessen an 
die Pfandbriefsinhaber geschieht ** vom 17. April 

bis zum 17. Mai, uud vom 17. October bis 17. 

* Gebrauch. 
»» GVB., v. Zan. 1803. § 208. 
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November an die Präsentanten der Zinscoupons, 
ohne die mindeste Ausflucht und Verzögerung, und 
zwar nach Erfordern der Gläubiger, entweder in 
der Rigischen oder in der Dörptschen Direction, 
als weshalb diese stch, des nöthigen Geldvorrates 
wegen, zu vereinbaren und zu berechnen haben. 

§ lOO. Welcher Gläubiger sich nicht binnen 
diesen Terminen zum Empfang seiner Interessen mel-

den kann, dem steht es frei, sie zu jeder Zeit, 
da ein Directionsglied zur Stelle ist, gegen Ein-
reichung des fälligen Coupons, den er beliebig, 
eben wie in den eigentlichen Zahlungsterminen, 
selbst abgeschnitten einreichen kann, zu empfangen. 

§ 101 des Reglements cessirt. 

§ lOS (102). In Ansehung des Verfahrens 
bei der Auszahlung selbst, der Fuhrung des Proto-
colls, der Rechnung und der Controle wird es durch-
gehends so gehalten, wie im vorigen Capitel (§ 93 
und 94) bei der Einnahme verordnet worden, ** mit 

dem Unterschiede, daß bei Auszahlungen außerhalb 
der Zahlungstermine, da nur ein Glied der Di-
rection gegenwärtig ist, das Protocoll immer nur 
von diesem geführt werden darf, die Controle 
aber von einem Canzleiofficianten, und daß über-
Haupt nie, weder in den Zahlungsterminen, noch 
außerhalb derselben, eine Rente früher ibezahlt 
werde, als bis sie bereits in das Protocoll und 
die Controle getragen ist, damit jede Beschlag-
legung, welche immer sogleich mit Bleistift in der 
Controle verzeichnet werden muß, gehörig atten-
dirt, und jede etwanige Verwechslung oder Jr-
rung sogleich zurechtgestellt und vermieden wer-
den könne. 

2 Gebrauch. Vergl. GVB-, v.Jan. 1803. 8 223. 
Gebrauch. 
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8 103 und 104 des Reglements sind anfgeho-
ben; § 105 und 106 cessiren. 

§ BOS (107). Wer in Händen habende Pfand-
briefe nicht in Cours setzen, oder zur Minderung 
seiner Pfaudbriefsschuld nicht in Cours verbleiben 
lassen will, ohne sie zu cassiren, der muß solche der 
Direction, beliebigenfalls in einem von ihm versie-
gelten Paquet eingeschlossen, nebst dem anhängenden 
Zinsconpon, gegen einen von der Direction anszn-
stellenden Depositalschein, ad depositum geben. 
^ Solches darf nur in den Zahlungsterminen gesche-

hen, dagegen die Wiederincourssetzuug zu jeder 
Zeit geschehen kann, da dann dem Eigenthümer 
von der Direction die Pfandbriefe nebst dem an-
klebenden Zinscoupon, vom letzten Termin ab, ein-
gehändigt und zur freien Disposition gestellt wer-
den. Die Districtsdirectiouen haben von jeder 
Außer- und Jncourssetzung die Oberdirection so-
gleich zu benachrichtigen, so wie diese über die bei 
ihr bewerkstelligte Veränderung der Art gleichfalls 
die ortliche Districtsdirection in die nöthige Kennt-
niß setzt. 

Achtes Capitel. 
Von btr 

erecutiven Beitreibung der)urüekgeliliebenen 
Interessen, und wie dabei ?u verfahren. 

§ 103 (108). Es ist einer von den Haupt-
Grundsätzen des Creditsystems, daß den Pfandbriefs-
Inhabern die fälligen Interessen an den bestimmten 
Terminen in der Stunde, da sie ihre fälligen Con-
pons abgeben, ohne die mindeste Ausflucht oder 

*03358., 17. Marz 1827. 
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Verzögerung bezahlt werden. Damit die Societät 
dieser Verbindlichkeit Genüge leisten könne, so ist 
nothwendig: 

1) Daß die Schuldner ihre Interessen in die 
Easse accnrat einzahlen, und wenn sie damit zurück-
bleiben, solche durch die promptesten Erecutiousmit-
tel aus dem Gute beigetrieben werden. 

2) Weil aber auch Fälle vorkommen können, 
wo ein solcher Schuldner nicht ohne die offenbarste 
Unbilligkeit mit der Erecntion zu übereilen sein 
würde, so muß festgesetzt werden, was solches ei-
gentlich für Fälle sind, und wie in denselben zu 
verfahren sei. 

3) Ist sowohl alsdann, wenn dem znrückblei-
benden Schuldner eine Nachsicht verstattet, als wenn 
mit der Erecution gegen ihn verfahren wird, als 
wodurch die Rückstände nicht immer so prompt, wie 
es die Notwendigkeit der Sache erfordert, beige-
bracht werden können, darauf vorzudenken, wie die 
Societät zu dem nöthigen Vorschuß, um dergleichen 
Ausfälle zu ersetzen, gelangen solle. 

Grster Abschnitt. 
Von Beitreibung der InteressenrücKstände durch die 

Sequestration. 

§ 104 (109). Wenn der zur Einzahlung der 
Interessen bestimmte Zeitraum verflösse« ist, so müs­
sen der Districtsdirectionssecretär und der Rendant 
sofort aus ihren Rechnungen ein Verzeichniß der 
Restanten mit den Summen, welche sie noch entrich-
teil sollen, anfertigen, uud dieses Verzeichniß der 
Districtsdirection vorlegen. Auf diese Anzeige re. 
qnirirt die Districtsdirection das gehörige Ordnnngs-
gericht zur Sequestration des Guts, welches solche 
uuaushältlich und ungeachtet aller Einwendungen 
und Klagen des zn Erequirenden bewerkstelligen 
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muß. *£ctt Districtsdirectionen bleibt es sodann 
überlassen, die Art der Verwaltung zu wählen, 
ob für Sequesterlohn, Zehnten oder Arrende; je-
doch haben ste zuvor von der Oberdirection Be-
stätignng zu erholen, und dem nächsten Credit-
convente unter Auseinandersetzung der Gründe, 
die ste bestimmten, zu berichten. 

§ 105 (140). Tie Sequestration besteht in 
gänzlicher Abnahme der Wirtschaft und des auf 
dem Gute zur Wirtschaft befindlichen Jnventarinms, 
und in Uebergabe an den Committirten. ** Der 

dritte Assessor ist verpflichtet, der Sequestration 
beizuwohnen, die Güter abzunehmen, den Dispo­
nenten und Arrendatoren zu ubergeben, und nach 
Aufhebung des Sequesters dasselbe dem Gntsbe-
sitzer wiederum zuruckzugeben. Sollte der dritte 
Assessor durch andere wichtige Directionsaufträge 
verhindert werden, bei einer Sequestration gegen-
wärtig zu sein, so werden die Herren Kreisdepu-
tirteu sich der an sie ergehenden Requisition der 
Districtsdirection, der Sequestration beizuwohnen, 
nicht entziehen, und zum Termin, wo erforderlich, 
einfinden. Wenn auf dem Gute ein tüchtiger und 

rechtschaffener Verwalter vorhanden ist, so kann der 
Commissarins, Umständen nach, vornehmlich wenn 
das beizutreibende Quantum verhältnißmäßig nicht 
sehr beträchtlich ist, ihm das Gut für eiuen verhält-
uißmäßigen Lohn zur Verwaltung übergeben, und 
dazu gerichtlich vereiden. 

*** Dem Zehntner ist in dem Contract der 10te 
Theil des reinen jährlichen Betrages, nach Abzug 
aller Kosten und Auslagen, zuzugestehn. 

Ist die Uebergabe an den bisherigen Verwalter 
nicht thunlich, so muß der Commissarins sofort einem 

"GVB., 7. März 1811. 
^ GVB., 5. Juli 1821. 

»-»GVB., 8. März 1811. 
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andern geschickten und ehrlichen Wirthschastsverstän-
digen die Administration, gleichmäßig für Lohn und 
unter Beeidung, anvertrauen. 

Und damit man dergleichen im Nothfalle allemal 
bei der Hand habe, so müssen sich die Districtsdi-
rectoren und Assessoren bei Zeiten um die Kenntniß 
solcher Leute bewerben. 

* Uebrigens sollen die Directionen dahin sehen, 
daß ein Gut nicht länger als ein Jahr lang seqne-
strirt bleibe, und auf den Fall, daß die unmittelbare 
Disposition der Direction zu ihrer Befriedigung bei 
fortdauernder Nichtzahlung des Besitzers auf längere 
Zeit eintritt, zur Arrende auf die erforderlichen Jahre 
gegeben, und, so viel möglich, nie unter seinem 
wahren Werthe, und nur iu dem durch § 115 be­
stimmten Fall verkauft werden soll. 

§ SOG (111). Das Protocoll von der gericht-
tichen Verhandlung, in welchem das Jnventarinm 
specificirt sein muß, wird vom Ordnungsgerichte der 
Distritsdirection zugestellt, welche es wiederum der 
Oberdirection zusendet. 

8 BOT (112). Dem eingesetzten Sequester, 
** dessen Gehalt die Oberdirection allendlich bestimmt, 
und den sie auch im nöthigen Fall entläßt, wird 
bei der Uebergabe der Wirtschaft nebst der Speci-
fication des Jnventariums anch eine besondere In-
strnction, wie er sich verhalten solle, von dem Com-
missarius ertheilt. Zu dem Eude müssen von jeder 
Districtsdirection vorläufig dergleichen Instructionen 
entworfen und der Oberdirection zur Revision ein-
gesandt werden, welche in der Folge, nach Beschaf­
fenheit der besondern Umstände dieses oder jenes 
Guts, einzurichten sind. 

^GVB., 27. Jan. 1803. 
** GVB., 24. Juni 1812. 
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§ lOS (113). Dem zu Ereqnirenden ist die 
Wohnung auf dem Gute, wenn hinlänglicher Platz 
vorhanden ist, * zuzugestehen, oder statt derselben 50 

bis 200 Rbl. BA. jährlich, nach Beschaffenheit 
des Guts. Desgleichen erhält der Erbbesitzer sol-
chen verarrendirten und seqnestrirten Guts aus 
der Disposition monatlich 3 Los Roggen, § Löf 
Grütze, | Löf Erbsen, 3 Löf Hafer, Futter für 
sechs Kühe, und aufs Jahr 16 Fuder Heu. Er 

muß sich aber anheischig machen, daß er den Segne-
ster in der Bewirtschaftung auf keine Weise stören 
wolle; widrigenfalls er auf die erste gegründete Be-
schwerde ausgesetzt werden muß. 

§ 109 (114). Bei der Einsetzung des Seqne-
sters muß der Eommissarius zugleich die Umstände 
des Guts und die Verfassung der Wirtschaft un­
tersuchen, auch wenn er dieselbe in einem verfallenen 
Zustande findet, an die Districtsdirection darüber 
besonders berichten. 

§ HO (115). Dem nächstbenachbarten dazu 
fähigen Gutsbesitzer wird die Aufsicht über ein der-
gleichen sequestrirtes Gut von der Districtsdirection 
übertragen, und ein solcher darf sich der Uebernahme 
derselben nicht entziehen; ** es soll aber Niemandem 

mehr als eine Enratel zngemnthet werden. Ein 
Kreisdepntirter kann dazu nicht anders genötigt 
werden, als wenn gar kein anderes Mittel, die 
Sache zu reguliren, übrig ist. ***$3enn kein zum 

Eurator eines seqnestrirten Guts sich qualificiren-
der Gutsbesitzer in der Nähe des Guts zu fin-
den ist, so ist der dritte Assessor verpflichtet, die 
Euratel zu überuehmen. f Dem Curator soll, 
wenn er es verlangt, der zwanzigste Groschen von 

»GVB., Nov. 1812, 
** Conventbeschl., Dee. 1810. 

''»-GVB., 5. Juli 1824. 
j GVB., 1. Juli 1824. 
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der haar in die Districtsdirectionscasse fließenden 
Einnahme eines solchen Guts, als Vergütung 
seiner Mühwaltung, zugestanden werden. 

8 111 (116). Dieser Curator bonorum muß 
die Wirtschaft fleißig untersuchen, und den Seqne-
ster dazu anhalten, daß er solche ordentlich, seiner 
Instruction gemäß, betreibe. 

§ 1158 (117). Der Sequester muß die monat-
lichen Verschlüge sogleich nach Ablauf des Monats 
an ihn übergeben, welche er revidirt, Erinnerungen 
dagegen, wo es nöthig, formirt, den Sequester mitsei-
ner Verantwortung vorläufig ad protocollum vernimmt 
und endlich Alles zusammen der Districtsdirection 
ad acta einsendet, * welche ihren Theils dafür zu 

sorgen hat, daß spätestens zur Mitte des nächsten 
Monats das Duplicat der Rechnungen, nach de-
ren genauer Durchsicht und etwa zu machenden 
Remarqnen, bei der Oberdirection eingehe, da-
mit, wo gehörig, zeitig ab- und eingeholfen wer-
den könne. 

§ 113 (118). Gleichergestalt muß der Curator 
den Sequester anhalten, daß er das mit dem Schlüsse 
eines jeden Monats vorhandene baare Geld der Di-
strictsdirection abliefere, und sich mit einer Quittung 
derselben legitimire. 

§ 114 (119). Die Sequestration dauert so 
lange, bis die rückständigen Interessen, die anfge-
laufenen Kosten, und dasjenige, so etwa bei einem 
verschlimmerten Zustande des Guts zur Wiederher-
stellung desselben verwendet worden, beigetrieben ist, 
worauf der Sequester abgenommen, und die Rück-
gäbe an den Besitzer durch den ehemaligen Commissar 
veranstaltet wird. 

§ 115 (120). Wenn von einem Schuldner 
dreimal hinter einander die Interessen solchergestalt 

5 
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haben beigetrieben werden müssen, und derselbe sich 
nicht zu einem Verkauf entschließt, oder auf eine 
andere Art Sicherheit stellt, daß die Societät den 
Unannehmlichkeiten einer wiederholten Sequestration 
nicht ferner ausgesetzt werde, so kann die Districts-
direction auf einen Concursum creditorum des Schuld­
ners gehörigen Orts dringen, und das Gut zu ei-
nem öffentlichen gerichtlichen Verkauf bringen lassen, 
§ 105 (217), sofern das Beste der Societät es er-
heischt. * Wenn der reine Arrendebetrag eines der 

Societät verfallenen Guts nicht allein die Zinsen 
des darauf haftenden Pfandbriefscapitals, sondern 
auch der schuldigen Renten- und anderer Rück-
stände, a 6 Proc. berechnet, deckt, so darf es nicht 
zum Verkauf gebracht werden. Wenn aber im 
entgegengesetzten Fall das Gut zum Verkauf hat 
gestellt werden müssen, dann ist es nicht eher weg-
zugeben, als bis das ursprünglich darauf gegebene 
Psandbriefsdarlehn, mit Ausschluß der Restanzien, 
als Pfand- oder Kaufschilling geboten würde, und 
zwar unter der Verpflichtung, den sechsten Theil 
des Pfandbriefsdarlehns baar oder in Pfandbrie-
fen abzuzahlen, nachdem der Creditconvent den 
Zuschlag ertheilt hat. Auch wenn ein höherer 
Bot, als der Betrag des Pfandbriefscapitals ver-
lantbart wird, soll der sechste Theil des Pfand-
briefsdarlehns statthaben. ** Die aufgelaufenen 
Renten und Auslagen sollen als Commnnkosten. 
in der Classification bei einem Concurfe allen an-
dern Forderungen vorgesetzt werden. *** Dem­
nach sind die Restanzien der Societätsgüter in dem 
Activetat der Systemscasse beizubehalten, und 
solche Güter nicht in die Reparation der übrigen 
Güter (8 87) zu ziehen, sondern es soll über ihre 

"GVB-, 3. Juli 1818. 
GVB-, 17. Febr. 1827. 

»5*GVB-, 3. Juli 1815. 
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Schulden und Einzahlungen separate Rechnung 
geführt werden. 

§ 116 (121). Die Abnahme der jährlichen, 
so wie der endlichen Schlußrechnungen, geschieht 

x von dem Commissarins, welcher den Sequester ein-
gesetzt hat. Und diese Rechnungen müssen dergestalt 
regnlirt werden, daß deren Abnahme kurz vor der 
Zusammenkunft der Direction erfolgen, und der 
Commiffarius auf selbiger von dem Befunde zu wei-
terer Verfügung Bericht erstatten, die Direction aber 
festsetzen kann, ob die Sequestration ferner conti-
uuirt, oder ob sie aufgehoben werden solle. 

§ 117 (122). Der Schuldner ist bei der Ab-
nähme solcher Rechnungen mit zuzuziehen; es müs-
seu ihm daher die monatlichen Verschlage vorgelegt, 
und nachgelassen werden, seine Erinnerungen da-
wider binnen einer gewissen Zeit beizugeben, als 
auf welche sodann von dem Eommissarius und den 
Directionen mit reflectirt werden muß. Inzwischen 
ist dabei darauf zu sehen, daß keine unerwiesenen 
und offenbar ungegründeten Anmerkungen angenom-
men, und dem Schuldner nicht zu viel Raum, den 
Sequester zu chicaniren, gelassen werde. Das Zeug-
niß des Curator bonorum, welcher bei der Rech-
nnngsabgabe gegenwärtig ist, wird in den mehrsten 
Fällen zureichen) die etwa entstehenden Differenzen 
zu beseitigen. 

§ 118 (123). Der Curator bonorum ist übri­
gens in Ansehung seiner Verfügungen, so wie das 
Verfahren des Sequesters, insofern es solchem ge-
mäß ist, keiner Verantwortung gegen den Schuld-
ner unterworfen; wenn aber dieser etwas mit Grund 
erinnern zu können glaubt, so muß er solches der 
Districtsdirection zeitig anzeigen. Unterläßt er der-
gleichen Anzeige znr rechten Zeit, so können diejeni-
gen Bemerkungen, welche er bei der Rechnnngsab-
nahme von daher sormiren will, ganz und gar nicht 
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in Betracht kommen. * Dagegen soll ein jeder Cu­
rator bonorum für den durch seine pflichtwidrige 
Verwaltung des ihm anvertrauten sequestrirten 
Guts entstandenen Schaden verantwortlich sein, 
und hat die Creditdirection denselben sogleich zu 
bilanciren, und zum Ersatz des erwiesenen Scha-
denö anzuhalten, wogegen dem Curator freisteht, 
seinen Regreß an die Gehalte der Sequester zu 
nehmen, im Fall diese Schuld sind. 

§ 119 (124). Wenn entweder der Schuldner 
oder der Sequester mit den Entscheidungen der Di-
strictsdirection nicht zufrieden ist, so steht ihnen frei, 
ihre Beschwerde an die Oberdirection gelangen zu 
lassen, welche, nach Beschaffenheit der Umstände, 
eine nähere Untersuchung durch ** ein Glied der 

Oberdirection und ein Glied des Creditconvents 
anordnet, ans Gefahr und Kosten des verlieren-

den Theils, und sodann die Sache entscheiden kann. 
§ 130 (125). Wenn der Unzufriedene auch 

hierbei sich noch nicht beruhigen will, so kann er 
seine Beschwerde *** att die nächste Versammlung 

des Creditconvents bringen, und ist er auch mit 
deren Entscheidung nicht zufrieden, so kann er 
seine Beschwerde auf der nächsten Versammlung 
sämmtlicher Interessenten des Creditsystems an-

bringen, welche alsdann die Acten noch einmal durch-
sehen, und das Erforderliche schließlich und allend-
(ich verfugen und festsetzen kann. 

§ 1Ä1 (126). Wenn bei der Rechnnngsab-
nähme dem Sequester, f oder dem Arrendator eines 

seqnestrirten Guts ganz unstreitige, und keiner 
weitern Einrede fähige Mängel nachgewiesen wer-
den können, so ist die Societät berechtigt, solche, 

25. Zuni 1809. 
^ GVB-, 18. März 1827. 

*** Gebrauch. 
-Z- Conventbeschl., 8. Mai 1828. 
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nach Beschaffenheit der Umstände, entweder für ihre 
eigene oder für Rechnung des Schuldners von ihm 
beizutreiben, und zu dem Ende die nöthigen erecn-
tivischen Requisitionen an das Ordnuugsgericht zu 
erlassen. Sind aber die Mängel noch streitig, und 
zu deren Erörterung die Eröffnung eines förmlichen 
Beweises erforderlich, so braucht sich die Societät 
darin nicht weiter zu meliren, sondern der Schuld-
ner muß die Sache, rechtlicher Art nach, selbst 
ausmachen. 

§ ITT (127). Wenn ein Gläubiger, welcher 
eine simple und mit der Garantie der verbundenen 
Güterbesitzer nicht versehene Hypothek hat, gegen 
seinen Schuldner bei der Regierung oder einer an-
dern Behörde klagbar wird, so wird auf den Fall, 
daß der Schuldner zugleich Pfandbriefe auf seiuem 
Gute hat, das Commissoriale oder die Requisition 
* der Behörde an den Oberdirector zur Vollziehung 
gerichtet. Dieser läßt die darin verfügte Erecution 
iit der nämlichen Art bewerkstelligen, als wie es in 
obigen §§ festgesetzt ist, und muß dabei auf die hin-
längliche Sicherheit der Societät dergestalt Rücksicht 
nehmen, daß diese in Absicht ihrer vorzüglichen For­
derungen nicht im Mindesten zu leiden kommen kann. 
Es erhält solchemnach der anderweitige Gläubiger, 
weuu dies zuvörderst beobachtet worden, aus dem 
noch übrigen Vermögen des Schulduers seine Be-
friedignng gerade aus der Oberdirection. S. S.10.P.6. 

8 123 (128). Wenn dem Gläubiger ein Ge-
nüge geschehen ist, oder derselbe sonst in die Auf-
Hebung der Erecution willigt, so kann solche des-
halb noch nicht sofort verfugt werden, sondern es 
kommt dann auf den Befund der Direction an, ob 
sie darin gleichergestalt consentiren wolle; es sei, 
daß sie wegen etwaniger gemachten Auslagen, oder 

»GVB., 17. Febr. 1827. 
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wegen eines noch nicht vollständig bewirkten Reta-
blissements des Guts deren Fortsetzung nöthig findet. 

§ 134 (129). In diesem Falle hört nur der 
Antheil, welcher ein Gläubiger auf Veranlassung 
der Regierung oder einer andern Behörde zeither 
daran gehabt hat, auf, und die Sequestration dauert 
von dieser Zeit an lediglich zum Besten der Societät, 
nach vorenthaltenen Grundsätzen. 

§ 135 (130). Sollte ssch der Fall ereignen, 
daß durch vorhergegangenen totalen Ruin des Guts 
bei der Sequestration desselben nicht einmal die Zin-
sen für Zweidrittheile seines wahren Werthes her­
ausgebracht werden können, so haftet auch das übrige 
Vermögen des Schuldners für die Sicherheit der 
privilegirten Schuld. 

§ 126 (131). Und sollte wider Verhoffen 
auch das anderweitige Vermögen zu sothanem Be-
Huf nicht hinlänglich fein, so muß die Societät eut-
weder aus ihrer eigenthümlichen Casse oder durch 
aufzunehmende Darlehne den nöthigen Vorschuß be-
sorgen, und versteht steh von selbst, daß dergleichen 
Vorschuß bei einem künftigen Verkauf als Commun-
kosten vorzugsweise vor andern Creditis, und zwar 
nebst allen Renten, restitnirt werden müsse. 

§ 137 (132). Wenn steh bei dem gerichtlichen 
Verkauf ein Käufer findet, so muß dessen Bot we-
niqstens die Summe der auf dem Gute haftenden 
Pfandbriefe hinlänglich decken, und ehe und bevor 
ein dergleichen Meistbot erreicht worden, ist die So-
ctetät in die Adjudicatiou zu willigen nicht schuldig. 
*Die Oberdirection ist verpflichtet, bis zum Betrag 

der Systemsforderung bei der Licitation mitzubie-
ten, ** und wenn kein Liebhaber sich findet, der 

"GVB-, 26. Juni 1812. 
GVB., 3. Juli 1818. 
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diesen Preis osserirt, das Gut für solchen Preis 
pfandweise zu acquiriren. * Sollte in keinem der 
Torgtermine sich ein Vertreter der Societät zur 
Licitation eingefunden haben, so ist das Hosge-
richt verpflichtet, anzunehmen, daß die Societät 
den Bot bis zum Betrage ihrer Forderung zum 
Pfandbesitz mache; wenn aber dergleichen Ver-
Pfändung höhern Orts nicht nachgegeben würde, 
so müssen der Societät alle Rechte reglementsmä-

. ßig vorbehalten bleiben. 

§ IS8 (133). Nach erfolgter Adjndication ei-
ues solchen Guts geschieht die wirkliche Uebergabe 
desselben durch das Ordnungsgericht und den dritten 
Assessor. ** Dies hindert nicht, daß in Concnrs ge-

rathene Güter vom Landgerichte inventirt und 
tarirt werden; indessen können sie allemal nur 
von der Creditdirection und dem Ordnungsgerichte 
tradirt werden, so wie die Anordnung der Dispo-
tion allemal lediglich nur den Direktionen über­
lassen bleibt. 

§ 139 (134). Es hängt sodann von der So-
cietät ab, wenn sie Bedenken findet, auf einem sol-
chen übergebenen Gute die gestimmten Pfandbriefe 
stehen zu lassen, daß ste festsetze, wie viel von der 
zu erlegenden Kaufsumme baar ausgezahlt werden 
soll. *** Ein solchergestalt an die Societät gebrach-

tes Gut kann auch auf eine 25-jährige Pacht 
mit eventuellem Eigenthumsrecht dergestalt zum 
Meistgebot ausgestellt werden, daß Acquirent das 
Capital zwar nie auszahlt, souderu für Capital 
und Renten acht Procent der gebotenen Summe, 
t zur Hälfte halbjährlich, abträgt; wobei, nach 
Ablauf der 25-jährigen Pacht, der Acquirent we­

»GVB-, 17. Febr. 1827. 
Ebendaselbst. 

»»«GVB., 3.Juli 1818. 
i GBB., 11. Juli 1821. 
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gen gerichtlicher Anerkennung seines erlangten Ei-
genthumsrechts das Erforderliche von sich aus zu 
observireu, und an Poschlin und sonstigen gericht-
lichen Unkosten wo gehörig zu entrichten hat. 
Auch bei dieser Acquisitionsweise reicht der Bot 
hin, der die Summe der ursprünglich darauf haf-
tenden Pfandbriefsschuld erreicht. 

Zweiter Abschnitt. 
von der den verunglückten Schuldnern wegen der 

Interessen 311 verstauenden Nachsicht. 

§ ISO (135). Sowohl die Pflicht, als das 
eigene Interesse der Societät erfordern, und der Ab-
sieht des ganzen Systems, einzelne Glieder so viel 
als möglich zu unterstützen, ist es gemäß, daß den-
ienigen Schuldnern, welche nicht durch schlechte 
Wirtschaft, sondern durch andere, von einer höhern 
Hand herrührende Unglücksfälle in das Unvermögen 
gesetzt werden, ihre Interessen prompt abzuführen, 
eine billige Nachsicht vergönnt werde, welche aber 
auch nur in solchen Fällen, wo die Notwendigkeit 
sie wirklich erfordert, bewilligt, und von nnordent-
lichen Wirten nicht mißbraucht werden muß, und 
nicht anders, als auf vorgängige, von der Districts-
direction anzustellende Untersuchung stattfinden kann. 

§ 131 (136). Bei der Untersuchung ist zuför-
derst darauf zu sehen, ob der Besitzer an seinem 
Unglück selbst Schuld sei, als in welchem Falle ihm 
solches zu keiner Schutzwehr gereichen kann. Wenn 
also Jemand seine Aecker z. B. nicht gehörig bestellt, 
sich offenbar in gefährliche und nachtheilige Eon-
tracte eingelassen, seine Umstände durch Leichtsinn 
verderbt hat, und dergleichen, so kann ihn so etwas 
zu der gesuchten Nachsicht keineswegs fähig machen; 
auch muß der Unglücksfall so groß sein, daß das 
Gut nicht so viel trägt, als in dem bevorstehenden 
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Termin zur Bezahlung der Interessen von den Pfand-
briefen erforderlich ist. 

8 133 (137). Hiernächst muß auch der Schuld-
iter einen solchen ihn betreffenden Unglücksfall, we­
nigstens binnen vierzehn Tagen nach dessen Erfolg, 
seiner Districtsdirection anzeigen, und wenn er solches 
unterläßt, soll er damit nicht weiter gehört, sondern 
nach den Grundsätzen des Systems, ohne fernere 
Rücksicht, verfahren werden. 

§ 133 (138). Auf eine solche Anzeige muß 
die Districtsdirection * ihren dritten Assessor beauf­
tragen , die Sache gewissenhaft zu untersuchen, ein 
umständliches Protocoll darüber aufzunehmen, und 
solches mit seinem gutachtlichen Berichte an die Di-
strictsdirection zu begleiten. 

§ 134 (139). Dieser Bericht kommt in der 
versammelten Direction zum Vortrage, die alsdann 
festsetzt, auf was für ein Quantum, und auf wie 
lang/ dem Supplicanten die gebetene Nachsicht be-
willigt werden soll. 

§ 135 (140). Mit Ablauf sothaner Frist muß 
der Schuldner das restirende Quantum znr Districts-
casse unfehlbar abführen, oder gewärtigen, daß sol-
ches, ohne weitere Entschuldigung anzunehmen, mit 
aller Schärfe der Erecution beigetrieben werden wird. 

Dritter Abschnitt. 
Von der öupplirung der ausbleibenden Interessen, und 

Berechnung der eingehenden Neste. 

8 136 (141). Aus dem Vorhergehenden er-
hellet, daß Fälle vorkommen können, wo nicht alle' 
Interessen in den festgesetzten Terminen eingehen, 
und folglich von der Societät zu ergänzen sein wer-

18. März 1827. 
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den, nnd dieses geschieht entweder aus dem bei der Di-
strictödirection annoch befindlichen eigenthümlichen 
Fonds der Societät, welcher für dergleichen Bedürfnisse 
hauptsächlich bestimmt ist, und woraus die erforder-
lichen Vorschüsse gemacht, nach beigetriebenen und 
eingezogenen Resten aber mit Jnteressen'?znrückgezahlt 
werden, oder, wenn dieser Fond nicht hinreicht, so 
muß die Direction auf erforderliche Mittel in Zeiten 
bedacht sein. 

§ 137 (142). Letzteres muß vornehmlich bei 
denjenigen Interessen geschehen, in Ansehung derer 
dem Schuldner eine Nachsicht bewilligt worden, und 
von welchen man also mit Gewißheit voraussehen 
kann, daß solche nicht zur rechten Zeit eingehen werden. 

§ 138 (143). Derjenige, welcher zur Ergäu-
zung der rückständig gebliebenen Interessen Vorschuß 
macht, hat damit eben das Recht als die Pfandbriefe 
selbst. Wenn ihm also sein Vorschuß nicht in den 
gesetzten Terminen zurückgezahlt wird, so muß ihm 
auf seine bloße Anzeige, und ohne Verursachung der 
geringsten Kosten, eben die Erecution sofort und 
ohne den geringsten Anstand bewilligt werden, mit 
welcher die Societät ihre eigenen ruckständigen In-
teressen von den säumigen Schuldnern beizutreiben 
berechtigt ist. 

§ 139 (144). Es muß also ein dergleichen Glän-
biger sich von demjenigen, welchem er den Vorschuß 
macht, ein von der Districtsdirection ausgestelltes, 
* vom Secretär contrasignirtes, förmliches Zengniß 
ertheilen lassen, worin bescheinigt wird, daß die Gel-
der wirklich zur Bezahlung der Interessen für den 
und den Termin geliehen und verwendet worden, 
und worin ihm sogleich, auf den Fall ausbleibender 
Zahlung, die Erecution zugesagt wird. 

§ 145 des Reglements cessirt. 

* Gebrauch. 
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§ 140 (146). Damit aber auch aller Miß-
brauch vermieden werde, und nicht allzuviel derglei-
chen Rückstände aufschwellen mögen, so kann dieses 
Zeugniß oder Recognition und darin stipulirte Ere-
cntion nur auf ein halbes Jahr, nämlich nur bis 
zum nächsten Zahlungstermin, gelten, und muß da-
her ein solcher Gläubiger nach dessen Verlauf die 
Erecution bei der Districtsdirection sofort begehren, 
oder den Verlust seines Vorzugsrechts gewärtigen. 

§ 141 (147). Wenn jedoch wegen des fol-
genden Termins der nämliche Fall stch ereignen und 
der Gläubiger sich entschließen möchte, die unterdessen 
für ihn beigetriebenen Gelder des ersten Termins 
von Neuem vorzuschießen, so steht ihm solches frei; 
es muß aber alsdann die Recognition umgeschrieben 
und das neue Darlehn auf den laufenden Termin 
gerechnet werden, dergestalt, daß niemals ein höhe-
rer, als einhalbjähriger Zinsenrückstand aufschwellen 
kann. 

§ 148 des Reglements cessirt. 

§ 142 (149). Dergleichen Particuliers, wel­
che zur Ergänzung der Interessen solche Vorschüsse 
machen, müssen auch dann die halbjährigen Zinsen 
erhalten, wenn ihnen ihr Vorschuß gleich früher aus 
der Lasse zurückgezahlt werden sollte. 

ß 150 bis 154 des Reglements cessiren. 

Neuntes Capitel. 
von Ankündigung der Pfandbriefe und deren 

Einlösung dureh die Societät. 

8 143 (155). Derjenige, der seinen Pfand-
btief durch die Societät in baares Geld verwandeln 
will, muß ihr denselben sechs Monate vorher auf­
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kündigen, und zwar in dem Apriltermin zu October, 
und in dem Octobertermin zu April. 

8 156 des Reglements cessirt. 
§ 144 (157). Die Aufkündigung an die So-

cietät muß der Districtsdlrectiou, wohin der Pfand-
brief gehört, an einem von den Jnteressenzahlnngs-
terminen, bei Gelegenheit * der Einreichnng des Eon-

pous zum Empfang der Rente, geschehen, wor-
auf der gekündigte Pfandbrief ad depositum genom­
men , dem Gläubiger aber statt dessen eine Recog-
nition über die geschehene Aufkündigung und Depo-
sitiou, welche von sämmtlichen Gliedern der Dire-
ction zu unterschreiben ** und von deren Secretär zu 

coutrasiguiren ist, ertheilt, und von der erfolgten 
Aufkündigung der Oberdirection sogleich Nachricht 
gegeben wird. 

8 145 (158). Diese Recognition muß entwe-
der Gläubiger selbst, oder *** derjenige, an welchen 

er sie gleich einem Pfandbrief übertragen hat, §8, 
oder durch einen hinlänglich Bevollmächtigten auf 
den nächstfolgenden Termin wiederum präseutiren, 
wogegen die Bezahlung des Capitals, nebst den un-
terdessen verfallenen halbjährigen Interessen nnanf-
hältlich erfolgen muß. f Dem Eigenthümer einer 

solchen Recognition steht es frei, falls er wünscht, 
das baare Geld nicht zu empfangen, sondern für 
dieselbe, gleichwie für den Pfandbrief, Zinsen zu 
genießen, deshalb bei der Oberdirection anzusu­
chen, welche, nach Maßgabe der Umstände, dem 
Gesuche deferiren, oder es abschlagen wird. 

§ 146 (159). Für die Herbeischaffung der er-
forderlichen Gelder zur Bezahlung solcher Auskün-

*GVB., Jan. 1803. 
Gebrauch. 

*#*©$23., 1. 2uU 1824. 
•f Gebrauch. 
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dignngen muß die Oberdirection sorgen; dieses kann 
geschehen: 

1) Durch Verwechslung des einen Gläubigers 
mit einem andern, der den aufgekündigten Pfand-
brief an sich lösen will, oder 

2) aus dem eigentlichen Fonds der Societät, 
oder 

3) durch Aufnehmung ansehnlicher Darlehne. 
Von diesen beiden letzten Hülfsmitteln wird in den 
folgenden Capiteln gehandelt. 

§ 147 (160). Was die erste und gewöhnliche 
Art betrifft, so muß die Oberdirection sich dazu die 
in ihrem Bereiche befindlichen Gelder zu Nutzen zu 
machen suchen, und sich, so viel möglich, mit Capi-
talisteu und soliden Eassenadministrationen in Re-
lation erhalten. 

§ 161 bis 164 des Reglements cessiren. 

§ 148 (165). Wenn ein Schuldner einen auf 
seinem eigenen Gute eingetragenen Pfandbrief selbst 
ablösen will, so muß er solches der Oberdirection 
spätestens vier Wochen vor dem Jnteressentermin 
anzeigen, * welche davon sogleich die Districtsdire-

ctionen in Kenntniß setzt, damit bei der Uebergabe 
des Zinscoupous zum Empfang der Rente die Auf-

küudiguug an den dermaligen Besitzer des Pfand-
briefes ergehen könne, dem gegen Einreichung dieses, 
nach Inhalt § 144, eine Recognition gegeben, und der 
Pfandbrief, bis die wirkliche Ablösung an dem fol-
geudeu Termin geschieht, ad depositum genommen 
wird. 

§ 149 (166). Es wird auch eines jeden Guts-
Besitzers, welcher Pfandbriefe ausfertigen läßt, freier 
Wahl überlassen, ob er solche wirklich ausgeliefert 
erhalten zu haben verlangt, oder der Societät die 

* Gebrauch. 



( 78 ) 

Umsetzung in baares Geld übertragen, und letzteres 
von ihr nach 6 Monaten in Empfang nehmen will. 

8 167 des Reglements cessirt. 

§ 150 (168). Es bleibt übrigens dem freien 
Willen des Schuldners überlassen, ob er dergleichen 
eingelöste Pfandbriefe cassiren, oder solche auf einen 
etwanigen künftigen Nothfall zur Wiederausgabe bei 
der Oberdirection ad deposimm außer Cours asser-
viren will. 

§ 151 (169). Die Cassation, wenn er solche 
verlangt, geschieht von der Oberdirection, welche 
alsdann den cassirteu Brief in den Güterregistern 
löscht, und ihn dem Hofgerichte oder dem gehörigen 
Landgerichte zur Deletion aus den Hypothekenbü­
chern, auf Kosten des gekündigt habenden Gutsbe-
sitzers, einsendet. 

Zehntes Capitel. 
timt den eigentlichen Fonds der Soeietät, deren 

Administration und Verrechnung. 

§ 159 (170). Die Societät hat eigenthüm-
liche Fonds nöthig: 

1) Um die zur Unterhaltung des Systems und 
zum Besten desselben zu verwendenden erforderlichen 
Kosten zu bestreiten; 

2) um die zurückbleibenden Interessen zu er-
gänzen, und die verbundenen Güterbesitzer erforder-
licheu Falls mit Vorschuß dazu zu unterstützen; 

3) um deu verpfändeten und nachher etwa in 
Verfallgerathenen Gütern gleichmäßig durch Vorschuß 
aushelfen zu können; endlich auch 

4) um auf allen unvermutheten Fall einen in 
den ihr verpfändeten Gütern sich ereignenden Ver­
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tust, ohne Beschwerde der Güterbesitzer, ertragen zu 
können. _ 

8 153 (171). Zu den Kosten, welche der 
Societät zur Last fallen, gehört die Salarirung und 
Unterhaltung der Oberdirection; die Salarirung der 
Directoren, Assessessoren, Secretäre und übrigen 
Subalternen der Districtsdirectionen; die Besorgung 
des nöthigen Gelasses zur Casse, Registratur und Ver-
sammlung; die Anschaffung der zu den Pfand-
briefen erforderlichen, wie auch andern Schreib-
Materialien, und die übrigen Bedürfnisse an Holz, 
Licht und dergleichen; die Kosten der Einziehung und 
Uebermachuug aufzunehmender Capitalien und In-
teressen; und überhaupt alle Arten von Ausgaben, 
welche das Allgemeine und nicht den besondern 
Nutzen dieses oder jenes Particuliers betreffen. 

§ 154 (172). Zu den vorangezeigten Bedürf-
ntsseit hat die Societät folgende Fonds: 

1) Die Eintrittsgelder und die Anfertiguugs-
gebühren für die neuen Pfandbriefe, nach 8 56; 

2) die Quittuugsgebühreu für die anzufertigen-
den Zinsconponsbogen; 

3) die etwa menagirten Renten, und was an 
Renten für ausgereichte baare Darlehne gegen de-
ponirtePfandbriefe als Kastenpfand gewonnen wird; 

4) endlich die zur Deckung des Etats zn den 
Pfandbriefsrenten hinzugerechnete Quote zur halb-
jährigen Reparation. 

§ 173 bis 175 des Reglements cessiren. 

§ 155 (176). Die Rechnung wird von dem 
Redanten geführt, und jährlich abgeschlossen, und 
muß jeder für sich bestehende Gegenstand sein beson-
deres Conto haben. 

§ 156 (177). Beim Schlüsse eines jeden hal-
beu Jahres, nach beendigtem Zahlungstermin, hat 
jede Districtsdirection mit der Oberdirection rein zu 
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liquidiren, über die bei ihr eingegangenen Zahlun-
gen und von ihr gemachten Auszahlungen, und am 
Schlüsse eines jeden Rechnungsjahres hat sie der 
Oberdirection die eigene Rechnungsübersicht zur Re-
Vision zu übersenden. 

§ 157 (178). Wenn bei dem Schlüsse einer 
Iahresrechnuug von der Oberdirection ein starker baarer 
iteberschuß dieser Einnahme befunden wird, der nicht 
sogleich im Districte erforderlich sein dürfte, so hat 
die Oberdirection über solche Summen in der Art 
zu dispouireu, daß sie zu nützlichem Behuf der So-
cietät angewendet werden; jedoch so, daß in den 
Oberdirections-uudDistrictsdirectionscassen der noth-
wendige Vorrath an baarem Gelde bleibe. Tie 
Oberdirection hat dabei darauf zu sehen, * daß 

keine Reverse an Stelle baaren Geldes angenom-
men werden; es sei denn mit Deponiruug von 
Pfandbriefen, die dem Aussteller eigeuthümlich 
gehören, oder doch jederzeit, bei ermangelnder 
Auslösung des Reverses, zum Besten der Casse 
veräußert werden können. ** Dagegen aber kann 
der Rittercasse, gegen deren bloße schriftliche Schuld-
auerkeunung, baares Geld als Darlehn gegeben 
werden, a 5 Proc. Zinsfuß halbjährlich zu verren-
ten, und nach dem Bedürfniß der Casse halbjähr-
lich wieder aufzukündigen. 

Eilftes Capitel. 
Von Aufnehmung ansehnlicher Darlehne. 

§ 158 (179). Ansehnliche Darlehne, das sind 
solche, die mehr als 27,000 Rbl. SM. betragen. 

"GVB., 16. Juli 1821. 
*»GVB., 17. März 1827. 
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können nicht anders, als durch den Beschluß der 
versammelten und verbundenen Güterbesitzer aufge-
nommen werden, und zu diesem Behuf gehören we, 
nigstens Zweidrittheile der Mehrheit der Stimmen. 

§ 159 (180). Die Oberdirection, welche die ; 
Verfassung der Umstände des ganzen Systems über-
sieht, ist allein im Stande, zu beurtheileu, ob der 
Fall der Notwendigkeit eines ansehnlichen Darlehns 
wirklich vorhanden sei, und sie muß also solchen 
bei einer allgemeinen Versammlung der Interessenten 
in Vorschlag bringen. 

§ 160 (181). Wenn inzwischen die Umstände 
es nicht erlauben sollten, so lange zu warten, so 
muß sie den Fall sämmtlichen Districtsdirectionen 
mittheilen, und deren schriftliche Erklärung darüber 
einfordern, und kann, wenn von diesen die Nothwen-
digkeit gleichfalls anerkannt wird, zwar zu einer sol-
che» Unterhandlung die ersten vorläufigen Eröffnungen 
machen, niemals aber, ehe deshalb ein allgemeiner 
Beschluß festgesetzt worden, etwas gänzlich abmachen. 

8 161 (182). Wenn nun solchergestalt die 
Frage, ob ein ansehnliches Darlehn aufzunehmen 
sei, durch einen bejahenden Beschluß entschieden wor-
den, so muß alsdann das Quantum und alle Ne-
benumstände, so viel als möglich, bestimmt werden. 

8 162 (183). Die fernere Unterhandlung 
wird von der Oberdirection geführt, welche wegen 
Einziehung negocirter Gelder das Erforderliche nach 
dem Beschluß besorgt. 

8 163 (184). Von der Oberdirection werden 
die Zinsen in zu bestimmender Art entrichtet, und 
mit den Gläubigern ordentliche Rechnung geführt. 

8 164 (185). Wenn der Termin eines sol-
chen Darlehns sich seinem Ablauf nähert, so muß 
bei der nächstvorhergehenden Versammlung der In-

6 
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teressenten in Beratschlagung genommen werden, ob 
solches zurückgezahlt, oder dessen Verlängerung gesucht 
werden solle. Wenn nun Ersteres beschlossen wird, 
oder Letzteres nicht erhalten werden kann, so muß 
die Oberdirection für die Rückzahlung nach der mit 
den Gläubigern ebenfalls gleich zu Anfange zu ver-
abredenden Art und Weife Sorge tragen. * Der Cre-

ditconvent istautorisirt, falls die Oberdirection nicht 
von Privatpersonen die nöthigen Summen nego-
ciren kann, über die Mittel und Wege, welche 
zur Negociation einzuschlagen sind, das Erfor-
derliche festzusetzen. 

Zwölftes Capitel. 
Den den Depositen und deren Administration, 

§ 165 (186). Die Depositen bestehen entwe-
der in Pfandbriefen oder in baarem Gelde. 

§ 166 (187). Pfandbriefe können ad depo-
situm gelangen: 

1) Wenn Jemand sich dergleichen im Vorrath 
hat ausfertigen lassen, solche aber noch nicht im 
Publicum zum Cours bringen, auch sie bei den In-
teressenzahlnngen nicht geltend machen will. 

2) (P. 2 des Reglements cessirt.) Wenn das Ei-
genthnm eines Pfandbriefes streitig ist, oder derselbe 
für nachgemacht ausgegeben wird. 

3) Wenn gerichtlicher Arrest auf einen Pfand-
bnef ausgemacht sein möchte. 

4) Wenn Pfandbriefe durch die Präsentanten 
aufgekündigt, und bis zu erfolgender Bezahlung ad 
depositum gegeben werden. 

5) Wenn Pfandbriese von einem Schuldner 
zur Ablösung aufgekündigt worden sind, und dem 

^GVB., 9 Zuli 1806. 
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Inhaber bis zur wirklich erfolgenden Ablösung ab- -
genommen worden sind. 

6) Wenn die Societät einen Theil ihrer eigen-
thümlichen Fonds auf Pfandbriefe angelegt hat. 

7) Wenn die Direction baare Darlehne gegen 
kastenpfändlicheDeponiruug von Pfandbriefen ausge-
reicht hat. 

8) Wenn Jemand ein Capital in Pfandbriefen 
zn^Verzinseszinsung niedergelegt hat, und das Depo-
situm durch Fruchtbarmachung der Zinsen in einge-
kauften Pfandbriefen anwächst*. 

9) Endlich wenn Jemand zur sichern Asserva-
tion seines Pfandbriefscapitals bei einer Direction 
um Aufbewahrung desselben gebeten, und ihm sol-
ches zugestanden worden. 

§ 167 (188). Baare Gelder können hingegen 
ad depositum der Societät kommen: 

1) (P. 1 des Reglements cessirt.) Wenn die In-
teressen eines streitigen Pfandbriefs von der Socie-
tat eingezogen, und bis zu Austrag der Sache ver-
wahrt werden. 

2) Wenn von den Einkünften aus Gütern, 
welche auf bloße Verfügung der Societät in Seqne-
ftration gesetzt worden sind, nach Abzug der Juter-
essen und Retablirungskosten, noch einige Bestände 
übrig bleiben. 

3) Wenn ein Theil des eigenthümlichen Fonds 
der Societät zu Psaudbriefeu nicht hat umgesetzt 
werden können, folglich baar aufbewahrt werden muß. 

'^GVB , Jan. 1803, 8. Juli 1818 und 18. März 1827: 
Jedes Capital, durch welches Jemand eine Capital-
Vergrößerung durch ununterbrochene Verzinsung wün-
schen sollte, ist entgegenzunehmen, die jährliche Rente 
zuzuschlagen und zum Besten des Deponenten für die 
zweckmäßige Administration einer solchen Vermehrung 
zur fernem Disposition des Eigenthümers Sorge zu 
tragen. Wird ihre Administrarion schädlich, so ist es 
dem Deponenten zu retradiren. 
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4) Wenn Pfaudbriefsinteressen in den gewöhn-
lichenZinszahlnngstcrminen nicht abgefordert werden. 

5) Wenn bei nicht zureichender Zinsenzahlung 
der schuldigeu Gutsbesitzer, zu prompter Auszahlung 
der Pfandbriefsrenlen, baares Geld hat müssen ne-
gocirt werden, und wenn nach beendigtem Zahluugs-
termiu das durch die mittlerweile eingeflossenen Ein-
Zahlungen überschießende baare Geld noch nicht so-
gleich in Pfandbriefe oder andere rententragende 
Effecten hat können umgesetzt werden. 

§ 168 (189). Die depouirteu Gelder und 
Pfandbriefe werden in einem besonder« eisernen Ka­
sten mit drei Schlössern verwahrt, und in Ansehung 
deren findet die nämliche Behandlung statt, als wie 
es in Ansehung der Jnteressengelder (sechstes Eapitel) 
ausführlich festgesetzt ist. 

§ 169 (190). Wenn nun etwas ad deposi-
tum der Societät gebracht, oder aus selbigem her-
ausgegeben werden soll, so muß davon allemal 
schriftlich oder ad protocollum Anzeige gemacht wer­
den, und die Direction, wenn sie gegen den Antrag 
nichts zu erinnern findet, verfügt die verlangte Ein-
nähme, oder Herausgabe. 

§ 170 (191). In dem Protocolle ist das Quau-
tum der Einnahme oder Ausgabe in Pfandbriefen 
oder baaren Geldern, ungleichen der Name des De-
ponenten oder EmpfangnehmerS, nebst der Ur-
fache entweder der Deposition oder der Zurückgabe 
auszudrücken, und die Pfandbriefe besonders darin 
zu bezeichnen. 

§ 171 (192). Das Depositenregister enthält 
folgende Überschriften: 

1) Quantum der Einnahme, und auf der ge-
genüberstehenden Seite: Quantum der Ausgabe in 
baarem Gelde. 

2) Quantum der Einnahme, und auf der qe-
gennberstehenden Seite: Quantum der Ausgabe in 
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Pfandbriefen. Alle Pfandbriefe aber werden, wie 
gewöhnlich, mit gehöriger Beschreibnng eingetragen. 

3) Name des Deponenten, und auf der gegen-
überstehenden Seite: Name des Empfängers. 

4) Die Ursache (Zweck) der Deposition, und 
auf der gegenübersteheudeu Seite: Ursache der Zu-
rückgabe. 

§ 172 (193). Obige Vorschriften sollen auf 
das Genaueste beobachtet, und den Deponenten über 
den Empfang * gedruckte, vou allen Gliedern der 

Oberdirection unterschriebene, den Zweck der De-
Position aussprechende Recognitionsscheine gege­
ben werden, wenn die Einlage zurNerziuseszinsnng 
geschehen; dagegen aber geschriebene Recognitio-
nen, wenn der Zweck ein anderer ist. Ueber die 

Auszahlung aber hat die Direction sich von den 
Empfängern Quittungen ertheilen zu lassen, gleich-
wie auch über deu Empfang .der bloßen Renten ei­
nes zur sichern Aufbewahrung daselbst niedergelegten 
Kapitals in Pfandbriefen. 

§ 173 (191). Ueber das Depositorinm wird 
eiuHanptprotocoll gehalten, in welchem Einnahmen 
und Ausgaben nach der Zeitordnuug, wie sie hinter 
einander folgen, zu bemerken sind, und außer dem-
selben werde« genaue Rechnungen über jede beson-
dere Masse geführt. 

8 195 des Reglements cessirt. 

8 174: (196). Beim Schlüsse einer jeden Halb-
jahrssitznng der Direction werden die Depositenrech-
nuugen des Rendanten und die Bestände revidirt. 

§ 197 des Reglements cessirt. 

§ 175 (198). Es versteht sich von selbst, daß 
die Direction die ihr anvertraute« Depositen vertrat, 
und für allen sich ereignenden Mangel, Umständen 

» Conventbeschl., 16. Dec. 1821. 
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nach, der Societät und den Deponenten verant-
wortlich ist. 

§ 176 (199). Von allen bei den Districtsdi-
rectionen eingegangenen, ausgegebenen und vorrä-
thigen Depositen wird mit dem Schlüsse eines je-
den Jahres eine vollständige Berechnung mit einem 
Berichte an die Oberdirection eingesendet. 

Dreizehntes Capitel. 
Von der 

Vollziehung der Verfügungen der Societät. 

8 177 (200). Ein jeder der verbundenen Gü-
terbesitzer ist schuldig, sich den Verfügungen der in 
den vorstehenden Capiteln beschriebenen Directionen 
der Societät, welche die Operation mit den Pfand-
briesen, und die davon abhängende Aufsicht über 
die Wlrthschaft der Schuldner zum Gegenstande ha-
haben, ohne Widerrede zu unterwerfen. 

8 178 (201). Sollte Jemand sich sothanen 
Verfügungen widersetzen, und wohl gar dieselben, 
besonders die von der * Districtsdirection bewerkstel­
ligten Sequestrationen, durch Tätlichkeiten hinter­
treiben zu wollen, sich beigehen lassen, so ist die **£u-

strictsdirection berechtigt, Geldstrafen gegen ihn 
festzusetzen, und soll in erheblichen Fällen die Ober-
direction bei der Gouvernementsregierung bewir-
ken, daß der Widerspenstige als ein Störer der 
Ruhe gesetzlich bestraft werde. *** Bei einer be­

harrlichen Opposition soll, mittelst Vorstellung bei 

»GVB-, 10. Jan. 1806. 
** Ebendaselbst. 

— GVB., 15. Febr. 1805. 
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der Gouvernementsregierung, der Fiscal beauf-
tragt werden, den ungehorsamen Theil zu belan-
gen, und zur ungesäumten Pflichterfüllung zu 
bringen. 

§ 179 (202). Wenn aber auch dergleichen 
vorläufige Zwangsmittel ohne Wirkung wären, und 
ein oder anderer Güterbesitzer fortfahren sollte, sich 
gegen die Verfügungen der Directionen widerspen­
stig zu bezeigen, so sind dieselben berechtigt, einen 
solchen zur Auslösung seiner Pfandbriefe, und, falls 
dieses nicht gehörig geschieht, nach vorläufig mittelst 
Unterlegung gemachter Anzeige bei der Gouverne-
mentsregierung, zum Verkauf seiner Guter anzuhalten. 

§ ISO (203). Findet eine Districtsdirection 
einen solchen Schritt zu thuit für uöthig, so muß 
sie mit umständlicher Anführung aller vorwaltenden 
Gründe an die Oberdirection deshalb berichten, wel-
che darauf, nach Lage der Sache, eine nähere Un-
terfuchung veranlaßt, den Angeklagten über seine 
Vertheidigungsgründe veruimmt, und alsdann fest-
setzt, ob und in wie fern die von der Districtsdi-
rection angetragene Ablösung der Pfandbriefe oder 
gar der Verkauf seiner Güter stattfinden könne. 

§ 181 (204). Derjenige, welcher sich durch 
diese Entscheidung beschwert zu sein erachtet, kann 
entweder eine nochmalige Untersuchung durch andere 
Commissarien, oder auch die Entscheidung der näch-
sten allgemeinen Versammlung fordern, welche als-

k dann durch einen engen Ausschuß von acht Perso-
nen die Acten durchsehen läßt, uud eine allendliche 
Entscheidung fällt, bei welcher es dann sein nnab-
weichliches Bewenden haben, so lange aber mit 
dem Verkauf, bis zur erfolgten endlichen Entschei-
dnng, Anstand genommen werden muß. 

§ 183 (205). Wenn der Angeklagte binnen 
der ihm gesetzten Frist die Ablösung der Pfandbriefe 
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nicht bewerkstelligt, so ist das Gut sofort in Se-
qnestration zu nehmen; auch nach Verstreichnng ei-
ner abermaligen Nachfrist mit dem öffentlichen ge-
richtlichen Verkauf desselben, um welchen, nach vor-
hergeschehner Anzeige bei der Gonvernementsre-
gierung, das gehörige Landgericht zu requiriren ist, 
zu verfahren. 

§ 183 (206). Eben so, wie ein jeder Guts-
besitzer, so sind auch die Glieder der Directiouen 
und deren Officianten den Verordnungen ihrer Vor-
gesehen Folge zu leisten schuldig. Die Glieder, die 
Secretäre und Rendanten werden im widrigen Falle 
von der ganzen Versammlung zu Geldstrafen ver-
urtheilt; bei beharrlicher Widerspenstigkeit aber ihrer 
Aemter entsetzt. Die Subalternen dagegen werden 
von ihren Constituenten, erforderlichen Falls, aus 
Geld durch Abzug ihrer Gehalte gestraft, oder auch 
dimittirt. 
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Erste Beilage.  
Eidcsformulare. 

1 .  Für  den  Ob  erd iree tor .  
Ich gelobe und schwöre zu Gott 

dem Allmächtigen und seinem heiligen Evangelium, 
daß ich will und soll, das Wohl der gesammten Liv-
ländischen Societät zum Ereditwerk aus allen mei-
nen Kräften mir angelegen sein lassen, und allen 
meinen Rath und Bemüben dahin verwenden, daß 
der Credit dieser Societät erhalten und das Beste 
derselben erhöht werde. Zu dem Ende will ich, so 
viel meine Kräfte erlauben, alles Ernstes darauf 
halten, daß die Vorschriften des Creditreglements in 
allen Theilen genau befolgt und überall vorschrifts-
mäßig verfahren werde. 

Insbesondere gelobe ich, ohne alle eigennützigen 
oder sonst parteiischen Nebenrücksichten, nichts, was 
wider die Ehre, Pflicht und Rechtschaffenheit ist, 
vorzunehmen, oder daß solches von Andern geschehe, 
zu gestatten, und mich überhaupt in diesem meinen 
Amte so zu betragen, wie es einem treuen Unter-
than Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt, und 
einem rechtschaffenen Oberdirector anständig ist, auch 
wie ich es vor Gott und seinem strengen Gerichte 
jederzeit verantworten kann, so wahr mir Gott helfe 
an Leib und an der Seele. Amen. 



( 90 ) 

T. Für die Räthe in der Oberdirection. 
Ich gelobe und schwöre zu Gott 

dem Allmächtigen und seinem heiligen Evange-
lium, den Pflichten meines Amtes nach Vorschrift 
des Creditreglements getreulich, lediglich nach mei­
ner Pflicht und Gewissen, und ohne alle eigennützi-
gen und sonst parteiischen Nebenrücksichten obzuliegen, 
den Nutzen und das allgemeine Beste der Societät 
in Allem, was an mir ist, zu befördern, Schaden und 
Nachtheil aber nach meinem besten Vermögen ab-
zukehren, auf eine genaue Beobachtung der Grund-
sätze des Systems überall ein wachsames Auge zu 
richten, und allen meinen Rath und Bemühen da-
hin zu verwenden, daß der Credit der Societät auf 
einem soliden Fuß beständig erhalten werde. Ins-
besondere schwöre ich, mit den etwa durch meine 
Hände gehenden Geldern und Pfandbriefen getreu-

. lich zu verfahren, nichts davon abhanden zu brin­
gen oder bringen zu lassen, und mich überall so zu 
betragen, wie es einem treuen Uuterthan Seiner 
Kaiserlichen Majestät obliegt, einem rechtschaffenen 
Oberdirectionsrathe wohl ansteht und gebührt, und 
wie ich es vor Gott und seinem strengen Gerichte 
jederzeit verantworten kann, so wahr mir Gott helfe 
an Leib und an der Seele. Amen. 

3. Für den Distrietsdireetor. 
Ich gelobe und schwöre zu Gott 

dem Allmächtigen und seinem heiligen Evangelium, 
daß ich mir das Wohl der gesammten zu dem mir an-
vertrauten Districte gehörigen Societät aus allen mei-
nen Kräften will angelegen sein lassen, und allen mei-
nett Rath und Bemüben dabin verwenden, daß der all-
gemeine Credit der Societät auf einem soliden Fuß er-
halten werden möge. Zu dem Ende will ich alles Ern-
stes und so viel an mir ist, darauf halten, daß die Vor­
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schriften des Creditreglements genau befolgt, und 
überall vorschriftsmäßig, und nicht nach Gunst oder 
Ungunst, aus parteiischen Rücksichten oder Pri-
vatabsichten, verfahren werde. Insbesondere aber 
gelobe ich, auf die meiner Aufsicht anvertrauten In-
teressen und andern Cassen der Societät ein wach-
sames Auge zu haben, solche oft zu visitiren, die 
Rechnungen genau durchzugehen, und nichts, wa6 
wider Ehre, Pflicht und Rechtschaffenheit ist, vor-
znnekmen, oder daß solches von Andern geschehe, zu 
gestatten, und mich überhaupt in diesem meinen 
Amte so zu betragen, wie es einem treuen Unter-
than Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt, und 
einem rechtschaffenen Districtsdirector ansteht und ge-
bührt, auch wie ich es vor Gott und seinem stren-
gen Gerichte jederzeit verantworten kann, so wahr 
mir Gott helfe an Leib und an der Seele. Amen. 

4. Für die Assessoren der Distriets-
direction. 

Ich gelobe und schwöre zu Gott 
bem Allmächtigen und seinem heiligen Evangelium, 
daß ich mir das Wohl und Beste meines Districts 
aus allen Kräften will angelegen sein lassen, und 
allen meinen Rath und Bemühen dahin verwenden, 
daß der allgemeine Credit der Societät auf einem 
dauerhaften Fuß erhalten werden möge. Zu dem 
Ende gelobe ich besonders, die Vorschriften des Re-
glements jedesmal genan zu beobachten, lediglich 
auf meine Pflicht und Gewissen zu sehen, nichts aus 
Gunst, Haß oder Freundschaft, oder andern eigen-
nützigen oder parteiischen Nebenrücksichten zu thuu, 
sondern in allen Stücken pflichtmäßig zu verfahren. 
Insbesondere gelobe ich, die durch meine Hände 
gehenden Gelder und Pfandbriefe getreulich zu ver-
walten, nichts davon abhanden kommen zu lassen, 
oder daß solches von Andern geschehe, zu gestatten. 
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auch alle Unordnungen, welche für die Societät nach-
theilig sein könnten, gewissenhaft anzuzeigen, über-
Haupt mich aber so zu betragen, wie es einem treuen 
Unterthan Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt, ei-
«cm rechtschaffenen Districtsdirectionsassessor wohl 
ansteht uud gebührt, und wie ich es vor Gott und 
seinem strengen Gerichte jederzeit verantworten kann, 
so wahr mir Gott helfe an Leib und an der Seele. 
Amen. 

5. Für die Direetionssecretäre. 
Ich — gelobe und schwöre zu Gott 

dem Allmächtigen nnd seinem heiligen Evangelium, 
daß ich die Pflichten dieses meines Postens, nach 
den Vorschriften des Creditreglements, uuverbrüch-
lich beobachten, die Protocolle und Rechnungen rich-
tig und getreulich führen, und nichts dabei weglas-
feil, zusetzen oder verfälschen will, die Erpedition 
vorschriftsmäßig und mit aller Sorgfalt und Accn-
ratesse entwerfen, bei der Verwaltung der Societäts-
casse, sofern ich dazu gebraucht werden sollte, mit 
den durch meine Hände gehenden Geldern tren uud 
ordentlich verfahre», nichts davon abhanden brin­
gen, oder daß solches von Andern geschehe, gestatten 
will, und mich überhaupt so betragen wolle, als es 
einem treuen Untertban Seiner Kaiserlichen Majestät 
oblieget, einem ehrlichen Manne und rechtschaffenen 
Directionssecretär ansteht und gebührt, und wie 
ich es vor Gott und seinem strengen Gerichte jeder-
zeit verantworten kann, so wahr mir Gott helft an 
Leib und an der Seele. Anten. 

<i. Für die Directionsrettdaltteu 
Ich gelobe und schwöre zu Gott 

dem Allmächtigen und seinem heiligen Evangelium, 
daß ich die Verrichtungen meines Postens, nach Vor-
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schrift des Crcditrcglcments und nach den Anord-
nnngen und Aufträgen meiner Vorgesetzten, alles 
Fleißes und aller Gewissenhaftigkeit obliegen will, 
mit allen durch meine Hände gehenden, und beson-
ders mit den mir anvertrauten Geldern ordentlich 
verfahren, nichtS davon abHänden bringen, oder daß 
solches von Andern geschehe, zulassen, die Rechnuu-
gen ordentlich und accurat führen, nichts mir Ob-
liegende oder Uebcrtragenwerdende Andern übertra-
geil, und mich überall nach Pflicht uud Gewissen so 
verhalten wolle, wie es einem treuen Unterthan 
Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt, einem ehrli-
chen, pflichtgetreuen Manne und einem rechtschaffenen 
Nendanten der Societät ansteht und gebührt, uud 
wie ich es vor Gott und seinem strengen Gerichte 
jederzeit verantworten kann, so wahr mir Gott helfe 
an Leib und an der Seele. Amen. 

Die Eidesformulare für die Subalternen wer-
den in ähnlicher Art, uud uach Maßgabe der ihnen 
aufzuerlegenden Pflichten von den Direktionen verfaßt. 

Allgemeine Contraetsdedingungen der Arrende. 
. GVB. v. 8. März 1811. 

* Nach geschlossenem Licitationstermin zum Ar-
reudeausbot darf kein Ueberbot mehr angenommen 
werden, und ist dies jedesmal in der Pnblication, 
die dem Ausbot vorhergeht, den Arreudeliebhabern 
bekanntzumachen. 

Art. 1. Die gebotene Pachtsnmme ist zu glei-
chen Hälften, bei Ablauf jeden halben Jahres, zu 

GVB-, 3, Juli 181 
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zahlen. *Die gebotene Arrendesnmme kann für die 
Güter Esthnischen Districts halb in Bancoassigna-
tionen, und halb in Silbermünze ftipulirt werden. 

Art. 2. **2>er Arrendator muß durch erpro-
missorische Bürgen, oder durch Kafteupfand, in Pfand-
briefen oder in sichern Obligationen bestehend, eine 
nach Prüfung der Oberdirection genügende Cantion 
bestellen. *** Diese darf nicht zurückgegeben wer-
den, ehe die Oberdirection die Ueberzeugung erlangt 
hat, daß von dem Arrendator seinerseits alle über-
nommenen Verpflichtungen vollkommen erfüllt worden. 

Art. 3. f Der Arrendator trägt alle zur Zeit 
des Arreudeabschlusses eristireuden Krons- und Lan-
desonera, und muß auch die der Bauerschaft oblie-
geudeu prästiren, wenn diese säumig oder uuvermö-
yend sein sollte. Für alle neu hinzukommenden Onera 
ist er schadlos zu halten, falls nicht andere erlassene 
dagegen compensirt werden können. 

Art. 4. Der Arrendator ist verpflichtet, die 
Bauerschaft bestens zu conserviren, ihr die nöthigen 
Vorschüsse zu geben, und mit Jedem richtig Kerbstocke 
und Bücher zu halten. Bei künftiger Aogabe des 
Guts werden ihm die Bauerschulden nicht gutge-
thau. Wenn im Gute epidemische Krankheiten ent-
stehen, muß er es sogleich der Direction anzeigen. 

Art. 5. Wenn durch neue Wackenbücher, zu 
deren Gehorchstellung der Besitzer des sequestrirten 
Guts von der Direction aufgefordert ist, die Aus-
saat verringert wird, so soll dem Arrendator solches 
wie Mißwachs zu vergüten sein; dagegen ist er ver-
bnnden, die aus dem neuen Wackenbuche entsprin-
genden Vortheile der Creditcasse zu verrechnen. 

» GVB., 5. Juli 1815. 
«-GVB., 8. März 1811. 

GVB., io. Dec. 1818. 
t GVB-, 8. März 1811. 
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2hrt. 6. Die Direction stellt und bezahlt den 
etwa nöthigen Landmesser; der Arrendator aber giebt 
ihm Wohnung und die erforderlichen Menschen un-
entgeltlich. 

Art. 7. Der Arrendator muß die Gebäude zc. 
immer in guter Reparatur erhalten, wegen neuer 
Bauten die Bestimmungen der Direction erwarten, 
und die im Gute zu findenden Handwerker, Hand-
langer und Materialien unentgeltlich stellen. Hin­
gegegen sind ihm feine Auslagen an Geld und an 
Erzielung der Materialien, nach den zu producireu-
den Contracten und Rechnungen, zu bouificireu. 
Den Schaden, der durch die von ihm felbst oder 
den ihm Untergebenen unterlassene Vorsicht an den 
Gebäuden entstünde, soll er ersetzen. Dem Besitzer 
des sequestrirteu Guts kann die Wohnung nicht ge-
lassen werden, wenn nicht noch eine für den Arren-
dator passende daselbst vorhanden ist. 

Art. 8. Die Felder müssen zur Hälfte unter 
Düngung gehalten werden, und zwar zu 80 Fuder 
Mist im Lettischen Dt stricte, 60 im Esthnischen, auf 
jeder revisorischen Losstelle. Aus das mit Gerste be-
säete Feld ist kein Dünger zu führen. Es sind keine 
Wiedersaaten gestattet, und, bei 100 Rbl. SM. Pön 
für jede Losstelle, nicht mehr RöHdnng oder Kuttis 
zu machen, als die Direction erlaubt haben möchte. 

Art. 9. Die Ausfaat darf erweitert werden, 
wenn das Local es gestattet. 

Art. 10. Der Arrendator soll mit den Bauer-
richtmt aus die Wirthschaft der Bauern Acht haben. 

Art. 11. Der Arrendator hat die Rechte des 
Guts aufrecht zu erhalten, von Allem, was sie be-
einträchtigen könnte, die Direction sogleich zu beuach-
richtigen, und darf zu keinen neuen Lasten stimmen. 

Art. 12. Der Arrendator muß den Wald scho­
nen, vor allem andern das Lagerholz benutzen, den 
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Pergelbrand möglichst einschränken, und dazu nur 
die von den Balken übrigbleibenden Spitzen anwen-
den lassen, sich auch vorzüglich des Torfs, wo der-
gleichen vorhanden ist, zur Fenerung bedienen. 

Art. 13. Schäden durch Krieg und Pest wer-
den ihm ex «aequo et bono vergütet; Mißwachs bis 
zum dritten Korn über die Saat von der revisori-
schctt Losstelle in allen Getreiden znsammengenom-
men, wenn die Krone ihren Arrendatoren in dem 
Kreise Vergütung giebt, und der Schaden, so lange 
als das Korn noch auf dem Halme steht , angezeigt 
worden. So muß auch der Hagelschlag zuvor ge-
hörig von der Districtsdirection untersucht, und bei-
derlei Anfälle durch Riegenstöcke und Bücher erwie-
feit werden. 

Art. 14. Die Direction kann die Wirtschaft, 
so oft es ihr gefällt, revidiren, da denn der Delegirte 
unentgeltlich zu beköstigen ist. 

Art. 15. Wenn die Landesbehörden die Ab-
nähme der Güter nothwendig machen, muß der Ar­
rendator dasselbe ohne Vergütung für die noch feh-
lenden Jahre abgeben, und nicht minder, wenn der 
Gutsbesitzer dasselbe einlöst. 

Art. 16. Der Arrendator soll Sorge tragen, 
daß das Magazin gehörig gefüllt sei, und ist für 
solches verantwortlich, wenn er seine Vorschüsse vor-
her eingetrieben haben sollte. 

Art. 17 cessirt, zufolge bestehender Gesetze für 
die Banern. 

Art. 18. Bei Ablauf der Arrendejahre giebt 
der Arrendator das Gnt, ohne einige contractwidrige 
Anforderungen, laut Inventar ab. Das Inventar 
ist mit größester Genauigkeit, das Vieh nach dem 
Alter, die Branntweinskessel u. dergl. nach Gewicht 
und Bonität aufzunehmen, desgleichen specielle Ver­
zeichnisse von den Jnventarien der Bauern. 
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Art. 19. Abfuhr erhält der Arrendator bei sei, 
nem Abzüge so weit, als das Wackenbuch bestimmt. 

Art. 21. Bei entstandenen Differenzen, die 
nicht gütlich ausgeglichen werden können, wählt 
jeder Theil einen Schiedsrichter, und diese einen 
Obmann. Der Ausspruch dieses Gerichts muß, bei 
500 Rbl. SM. Pön für jeden Haken des Guts zur 
Societätscasse, binnen sechs Wochen erfüllt werden. 
Obgleich auch der Arrendator an Schiedsrichter ap-
pellirt, so muß er doch sub poeiia dupli die Zahlun­
gen in termino an die Direction leisten. 

Art. 21. Endlich erkennt der Arrendator für 
sich und seine Erben das Schiedsgericht als map-
pellabel an, verspricht, zu keiner andern Behörde 
recumrett zu wollen, und entsagt allen Ausflüchten 
und Erceptioueu, besonders aber der Nullitäts-
beschwerde. 

Dritte Beilage. 
Instruction für den dritten Assessor. 

GVB., 5,. Zuli 1824. 

* Der dritte Assessor ist als etatmäßiger Be-
amter zu betrachten und beizubehalten. Derselbe ist 
verpflichtet: 

a) Wenn kein naher zum Eurator eines seqne-
strirten Guts sich qualiftcirender Interessent zu finden 
ist, die Cnratel zu Ubernehmen. S. §111,112,113, 
133. ** Aß besoldeter Beamter kann er aber qua 
Eurator kein Honorar beziehen, und hat die Reisen 
mit eigenen Pferden zu machen, indessen von den 

*GVB., 10. März 1827. 
"»GVB., 18. März 1827. 
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Arrendatoren, wenn er in Aufträgen der Direction 
reist, Drfrairung zu erhalten. 

b) Er hat genaue und sorgfältige Aufsicht über 
alle sequestrirteu Güter, deren Appertinenzien und 
Jnventarien zu halten. *£te Districtsdirectionen 
sollen die specielle Aufsicht über die Bewirthschaf-
tung der sequestrirten und verarrendirten Güter ha-
ben, die Oberdirection aber die Oberaufsicht, und 
bei dieser sollen die Disponenten und Arrendatoren 
ihre Rechnungen und Zahlungen einbringen. **2>te 
Districtsdirectionen können eine Kenntniß nehmen von 
den Arrendecontracten der Psandbriessschulduer, um 
die zur Zurechtstellung der zur Deterioration des 
Guts führenden Puncte herbeizuführen, vorbehaltlich 
den Regreß an die Oberdirection, den Creditcon-
vent und die Generalversammlung. 

c) Er hat den Sequestrationen beizuwohnen, 
die Güter an die Disponenten und Arreudatoren 
abzugeben, und nach Aufhebung der Sequestration 
den Besitzern zurückzugeben. S. § 105. 

d) Bei allen Erecntionen, welche von den Be-
Hörden in das redbarste Vermögen der Interessenten 
vollzogen werden sollen, hat er gegenwärtig zu sein. 

e) Alle Untersuchungen, so weit sie zu seinem 
Amte gehören mögen, die ihm von der Direction 
aufgetragen werden, hat er ins Werk zu setzen. 

0 Alle drei Monate hat er über den Zustand 
der sequestrirten Güter der Direction Bericht einzu-
senden. 

Auf den Fall, daß mehrere Sequestrationen und 
Untersuchungen auf einmal nothwendig würden, sol-
len die beiden andern Assessoren dem dritten bei-
stehen, und, nach einer collegialisch zu treffenden Ue-
bereinknnft, einen Theil der von ihm nicht zu be-

^Conventbeschl., 21. Juni 1819. 
**©m, 18. Mi 1827. 
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streitenden Geschäfte ubernehmen. — Die Herren 
Kreisdepntirten sind zwar durch diesen Assessor eo 
ipso von der Beiwohnung der Sequestrationen be-
freit, in dem Fall einer legalen Abhaltuug dieses 
Assessors von seinem Geschäft, haben indessen die-
selben, nach § 105, sich auf Requisition der Di-
strictsdirection, nach wie vor, zu solchem Geschäft 
einzufinden. 

Vierte Beilage. 
Besondere Bestimmungen sür Gesel. 

* Die Oeselschen Güter, oder die des Arens-
bnrgschen Kreises, sollen der Lettischen Direction zu-
gezählt werden. 

'** Der auf Allerhöchste Revisiousregelu gegrün-
bete Wertb des Bodens, nebst dem eben daselbst be-
stimmten Verhältnisse der Leistungen und des Bo-
dens, so wie solche gesetzlich im Anschlage stehen, 
sind anzunehmen, und also 80 Rbl. SM. Gehorch, 
und 45 Lofstellen Hofesaussaat, nebst sonst nöthigen 
Appertinenzien, sind einem Livländischen Haken gleich-
zustellen. *** Wegen des Waldmangels ist indessen 
auf Oesel kein Abzug zu machen. 

t Alle Güter haben bei der Lettischen Districts-
dlrection Feldcharten beizubringen, wie solches für 
Livlaud gefordert wird. 

Die Fischerei ist ebenso in Hakenanschlag auf-
zunehmen, wie der Bodenwerth, weil auch diese sich 
dort auf Allerhöchste Revisionsregeln gründet, und 
der Zustand und das Vermögen der Fischerbauern 

»GVB., 12. Juli 1821. 
»» Ebendaselbst u. Conventbeschl., Iß, Juli 1821. 

»»«GVB.. 1. Juli 1824. 
t GVB-, 12. Juli 1821. 
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dem derjenigen Bauern, welche wackenbnchmäßige 
Ländereien haben, nicht nachsteht, obgleich der Ge-
horch derselbe ist, wenigstens nur in unwesentlichen 
Stücken abweicht. 

Die Oeselschen Güter sind verpflichtet, die Ren-
ten ihrer schuldigen Pfandbriefe allemal zwischen dem 
15. Februar uud 1. März, und zwischen dem 15. Sep­
tember und 1. October einzuzahlen. 

Die uöthigeu Requisitionen sind an das Oesel-
sche Landrathscollegium zur ungesäumten Erfüllung, 
auf beliebigem Wege, zu richten; * so sollen denn 
auch alle bei Sequestrationen daselbst vorfallenden 
Angelegenheiten durch dasselbe in Effect zu setzen sein. 

**Die Oeselschen Guter sind zur speciellen Ga-
mittle verpflichtet, dergestalt, daß alle für eius und 
eins für alle der Societät jedweden ihr bei allend-
lichem Verkauf ihrer Güter etwa erwachsenden Ver­
lust zu ersetzen übernehmen; wogegen die Interessen­
ten der Provinz Oesel für die Ausfälle und Manqen-
ments, welche an den Livländischen Gütern sich für 
die Societät künftig ergeben möchten, ihrerseits nicht 
haften sollen. 

Fünfte Beilage. 
Gehalte sämmtlieher OKeeüonsZlieder und der 

Offieianten. 

1. In der Oberdirection erhält: SM. Rbl. 
Der Oberdirector, freie Wohnung im Hanse und 1008 
Zwei RätHe, jeder nebst freier Wohnung im Hause 630 

*** In Ermangelung einer angemessenen Woh­
nung durch Eiutheiluttg im Hause soll jeder Rath 
300Thlr. oder378Rbl.SM. Ouartiergelderhalten 

*GVB., 10. März 1827. 
»»GVB., 14. 2ul. 1821. 

" »»"GVB., 15. Juli 1800 
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SM- Rbl.Kp. 
Der Secretär, * nebft freier Wohnung von 

einem Zimmer mit Alcoven im untern Stock 630 — 
Der Rendant 756 — 
Zwei Cauzlisten, jeder 378 — 
Ein Canzlist 315 — 
Ein Calfactor 160 — 
Das Quartiergeld des Protocollisten (zwi-

schen den andern Canzleibeamten getheilt) 80 — 
2. In der Lettischen Districtsdirection: 

Der Director 630 — 
Drei Assessoren, jeder 504 — 
Der Secretär mit dem Protocollisten . . 819 — 
Der Rendant 630 — 
Ein Canzlist . 252 — 
Ein Calfactor 37. 80 

3. In der Esthnischen Direction: 
Der Director 600 — 
Drei Assessorren, jeder 450 — 
Der Secretär mit dem Protocollisten . . 650 — 
Der Rendant 600 #— 
Ein Canzlist .......... 150 — 
Ein Calfactor . . 90 — 
Für die Miethe des Locals der Direction 250 — 
Zur Heizung des Locals 80 — 

Der Spndicus der Societät erhält. . 378 — 

Sechste Beilage. 
Ordnung dos Verfahrens, ?u den §§ ll, 19, und 

28 bis 34. 
GVB., 9. Juli 1806. 

1) ** Die ordinären Versammlungen der In-
teressenten des Creditwerks sind mit den ordinären 

»GVB., 15. Juli 1S0G. 
GVB., 9. Juli 1806. 
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Landtagen zn verbinden; die extraordinäre aber kann 
von der Oberdirection, mit Zuziehung des Credit-
couvents, ausgeschrieben werden, auch von Letzterem, 
sobald er sich dazu veranlaßt findet. *£)te Aus­
schreiben zur Versammlung sind mit den Ausschrei-
beu zum Landtage zu verbinden. 

2. ** Die Generalversammlung wird vom Ober-
director eröffnet; worauf der Sprecher dergestalt 
gewählt wird, daß vom Plenum drei Snbjecte durch 
Billets auf die Wahl gebracht werden. Alsdann 
wird durch Ballotireu über diejenigen drei Subjecte, 
welche die Mehrheit der Stimmen erhalten haben, 
der Sprecher durch Mehrheit der Bälle ausgemittelt. 
*** Er darf weder Mitglied einer Direction sein, 
noch auch in den engern Ausschuß gewählt werden, 
t Die Deputation an den Chef des Gouvernements, 
zur Anzeige der Eröffnung der Versammlung, und 
jede andere Deputation sollen direct von der Gesell-
schaft veranstaltet und bewerkstelligt werden. 

3. tt Der Sprecher läßt gleich nach seiner Er-
wählung den Bericht der Oberdirection über die seit-
herigen Verhandlungen verlesen. 

4. Nach Vortrag des Berichts der Oberdirection 
werden zuförderst die daraus hervorgehenden Mo-
mente, diesemnach die eingegangenen desideria und 
gravamina, Alles mit den Sentiments des engern 
Ausschusses und den Bemerkungen der Oberdirection 
versehen, in pleno zur Berathuug verlesen, worauf 
der Beschluß abgefaßt wird. 

ttt Der Ausschuß soll aus fünf Personen beste-
hen, welche den Director ans ihrer Mitte wählen. 

* GVB., 18. Jan. 1806. 
** GVB-, 9. Juli 1801». 

*** GVB., 21. Febr. 1805 
1- GVB., 8. Jan. 1806. 

1-1-GVB., 9. Juli 1806. 
ttt GVB-, 5. Jan 1806, 
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* und nicht Conventsglieder sein dürfen. ** Der 
Oberdirector und der Sprecher haben kein Stim-
menrecht im engern Ausschuß, und die Districtsdi-
rectoren nur in Fällen, die nicht sie selbst oder ihre 
Directionen besonders interessiren. 

*** Alle Gegenstände sollen, insofern sie 14 Tage 
vor Versammlung der Creditinteressenten bekannt 
sind, dem Creditconvent zur Erörterung und Erthei-
luug eines Sentiments vou der Oberdirection vor-
gelegt werden. Der engere Ausschuß auf den Ge-
neralverfammlungen selbst wird die Sentiments des 
Creditconventes nochmals zu beprüfen, und diejeni-
gen Desiderien, Vorschläge und Beschwerden, welche 
etwa kurz vor der Zusammenkunft der Interessenten, 
oder während der Verhandlungen der Versammlung 
eingereicht und zugelassen werden sollten, zu bear-
betten, und seine Sentiments in Rücksicht dieser Ge-
fteitstände zu ertbeilen haben. — fDer engere Aus­
schuß übergiebt sein Sentiment, nebst allen bissen-
tirenden Meinungen, durch den Sprecher der Ober-
direction, mit ihre Bemerkungen darüber anzustellen, 
welche, schriftlich abgefaßt, durch den Sprecher dem 
engern Ausschüsse mitzutheilen sind, damit derselbe 
Gelegenheit gewinne, nach den erhaltenen Aufschlüs-
feit feilte Sentiments zu modificireu, oder nicht, 
tt Schriftliche Bemerkungen bei Veranlassung eines 
Vorschlages müssen spätestens am ersten Tage nach 
deren Vortrag dem eugeru Ausschusse abgegeben werden. 

5) ttt Die Verhandlungen werden mit den 
Wahlen der DirectiouSglieder und der drei Unter-
fuchuiigscommissarieu (§ 35) beschlossen. 

* GVB , 2. Juli 1810. 
*"GVB-, 24. Juni 1812. 

»*«GVB>, l. Juli 1821. 
t GVB., 8,. Jan. 1806. 

tt GVB., 5. Jan. 1806. 
ttt GVB., 9. Juli 1806. 

4 
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Substituten zu den Directionsgliedern werden von 
der Versammlung nicht erwählt, sondern im Fall 
eintretenderVacanzen die Snppleanten vom Creditcon-
vent ansgemittelt. Nämlich: bei Erledigung einer 
Directionsstelle, entweder durch gebeteue Entlassung, 
welche von der Oberdirection dem Creditconvente 
vorzutragen und von Letzterem zu entscheiden ist, 
oder durch den Todesfall, hat die Oberdirection, 
falls der Eonvent nicht eben versammelt ist, an je-
des einzelne Glied desselben eine Liste sämmtlicher 
verbundenen Güterbesitzer zu senden, worauf von je-
dem Conventsgliede drei aus dieser Liste gewählte 
Caudidaten der Oberdirection aufgegeben werden, 
welche die diesemnach in der Mehrheit der Stimmen 
befindlichen drei Snbjecte wiederum den Convents-
gliedern anzeigt, worauf Letztere aus solchen drei -
Snbjecten eins wählen. Dieses tritt sodann, auf 
Veranstaltung der Oberdirection, in feine Function. 

6. Sobald fünfzehn Interessenten beifammen 
sind, fo können felbige einen rechtskräftigen Beschluß 
fassen, *zu welchen aber die Convents- und Dire-
ctionsmitglieder nicht zu rechnen sind. 

7. Die Abwesenden müssen sich den Beschlüssen 
der Versammlung unterwerfen, fo wie denn auch 
die Beibringung von Vollmachten unstatthaft ist 
(S. § 40). ** Personen, deren Güter seqnestrirt sind, 
dürfen weder in der Generalversammlung, noch im 
Convente ein Stimmenrecht ausüben. 

8. ***£>cr Secretär der Oberdirection führt 
das Protocoll der Generalversammlungen, und das-
selbe hat gleichen fidem mit den Beschlüssen des 
Landtags. 

* GVB., 17 März 1827. 
— GVB-, 13. Mai 1811. 

*** GD ., 9 Juli 1806. 
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9. Am Schlüsse der Versammlung wird das 
Protocoll nochmals verlesen, und sodann von dem 
Sprecher unterschrieben. 

Punct 10 der Beilage cessirt. 

10. (11) Die Beschlüsse werden unanimiter oder 
durch die Mehrheit der Stimmen abgefaßt, und erst 
nach der am folgenden Versammlungstage verauftal-
teten Regnliruug des Recesses erhält derselbe seine 
volle Rechtskraft. ^Reservationen oder Protestatio-
nen gegen Versammlungsbeschlüsse ad recessum zu 
geben, ist nicht zu gestatten; es kann nur erlaubt 
werden, abweichende Meinungen eigenhändig unter-
schrieben ad acta zu geben, und zu erwarten Fi daß 
die Versammlung bestimme, ob solche dem Recesse 
zu inseriren seien oder nicht. 

11. (12) ** Das Ballotement findet statt, wenn 
Jemand, von zwei. Mitgliedern unterstützt, auf das-
selbe anträgt; jedoch wird es allemal auf den fol-
genden Tag nach Regulirung des Recesses vorge-
nommen. 

12. (13) Kein Beschluß, welcher durch ein Bal-
lotement festgesetzt ist, kann auf der nämlichen Ge-
neralversammkung abgeändert werden. *** Erklä­
rungen über begangene Versehen bei Einlegung der 
Wahlbälle, und Uebertragung der Bälle aus einem 
Kasten in den andern, dürfen nicht stattfinden. 

13. (14) f Der Creditcouvent besteht aus 
den zur Societät gehörenden Herren Landräthen, 
Kreisdepntirten und Landmarschall, dem Oberdire-
ctor, den beiden Districtsdirectoren und den Rüthen 
der Oberdirection, und wählt der Convent aus sich 
selbst seinen jedesmaligen Director. 

26. März 1803. 
»»GVB., 9. Juli 1806. 

»»* GVB., 11. Juli 1811. 
f GVB-, 9. Juli 1806. 
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14. (15) Der Creditconvent soll aus sieben Mit-
gliedern (nämlich Landräthen und Kreisdepntirten) 
bestehen, wo denn die Anwesenden durch freie Wahl 
die etwa fehlenden snppliren; jedoch sobald der Or-
dinarius erscheint, tritt der Snppleant wieder aus. 
"-Außer dem Oberdirector sollen nur zwei Glieder 
der Directioueu zu Suppleauten des Convents ge-
nommen werden dürfen. 

15. (16) Acht Tage vor jeder Generalversamm-
lung soll der Creditconvent zusammentreten, um alle 
bei demselben vierzehn Tage vor jeder Versammlung 
einzureichenden Vorschläge und Desiderien zu bear-
betten, und dadurch die Deliberatioueu zu erleich-
tern. Ueberdies versammelt sich der Creditconvent 
regelmäßig im Juni jeden Jahrs, bei Gelegenheit 
des in diesem Monate gewöhnlich stattfindenden 
Adelsconvents, uud es werden, wo möglich, die 
Creditconvente, nach genommener Rücksprache der 
Residirung mit der Oberdirection, mit andern au-
ßerdeutlicheu Adelszusammenkünften verbunden. 

16. (17) Der Creditconvent untersucht die Ver-
waltung der Oberdirection wenigstens einmal des 
Jahres, entscheidet die über die Oberdirection einge-
gangenen Beschwerden, veranstaltet mit deren Hin-
zuziehuug die Generalversammlung, und repräsentirt 
in dringenden Fällen die Societät. **£ie Rech­
nungen der Oberdirection sollen auch auf jedem 
Juuiconvente untersucht werden (S. § 35). 

*** Bei Discrepauzieu oder Beschwerden einer 
Districtsdirection über die Oberdirection — welche 
aber vorher der Verfügung Folge geleistet haben 
muß — so wie bei Beschwerden eines Individuums 
über die Oberdirection — wenn gleichfalls die vor-
geschriebenen Jnjuucta zuvor in Erfüllung gesetzt 

* GVB., 2 Zuli 1810. 
11. Mai 1814. 

^ GVB.r v. Februar 1805. 
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worden — über deren Erheblichkeit der residirende, 
gleichfalls zur Societät gehörende Landrath, mit Zu-
ziehuug von wenigstens zwei zum System gehören-
den anwesenden Conventsgliedern, zu erkennen hat, 
soll, wenn die Sache schleuniger Beseitigung bedarf, 
der Creditconvent antorisirt sein, provisorisch eine 
Verfügung zu treffen; die allendliche Entscheidung 
aber bleibt bis zur Generalversammlung im gesetz­
lichen Termin ausgesetzt. Wenn jedoch ein Theil, 
die Districtsstrictsdirection oder das einzelne Judi-
viduum, eine frühere Generalversammlung fordert, 
so bleibt es dem Convent offen, nach seiner Beprü-
suug selbige nachzugeben oder nicht. 

17. (18) * Generalversammlung: Jeder 
Gutsbesitzer, sobald er zur Societät gehört, hat das 
Recht, auf der Generalversammlung zu erscheinen; der 
zur Societät nicht gehörende Gutsbesitzer darf zwar 
erscheinen, aber nicht stimmen. ** Jeder Creditspstems-
iutereffeut, welcher von der Generalversammlung 
wegbleibt, wie auch jeder zum Convent gehörende, 
welcher nicht zu den ausgeschriebenen Znsammenkünf-
ten erscheint, ohne durch Eutschuldiguugsgrüude, wie 
sie die Landtagsordnung festsetzt, gerechtfertigt zu 
sein, soll eine Pön von 100 Rbl. SM. entrichten. 

18. (19) *** Der Sprecher genießt mit dem Land-
Marschall gleiche Achtung, und der Vortrag auf der 
Generalversammlung geschieht wie auf dem Landtage. 

19. (20) Die Gouvernementsregierung ist jedes-
mal um die Promulgation der zur Publicität zu 
bringenden GeueralversammlungsbeschlUffe zu ersu-
cheu, t womit aber nicht eine Bitte um Bestätigung 

»GVB., 9 Juli 1806. 
GVB, 3. Juli 1810. 

"** GVB-, 9 Juli 1806. 
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verbunden werden soll, um der Societät nicht das 
Vorrecht zu beschränken, selbst zu handeln. 

20. (21) Der Convent ist antorisirt, im Fall 
die Oberdirection nicht von Privatpersonen die nö-
thigen Summen negociren kaun, Uber die Mittel 
und Wege, welche zum Negoce einzuschlagen sind, 
das Erforderliche festzusetzen. 

Siebente Beilage. 
Transl. fHcfe\)l 
Seiner Kaiserlichen Majestät, Selbstherrschers 
aller Reussen:c. :c. :c., aus dem dirigirenden 

Senate an die înländische Gouvernements-
regierung. 

.rä Auf Seiner Kaiserlichen Majestät nament-
D lichen, dem dingenden Senate am 15ten des ver-
^ wichenen Octobermonats, unter Seiner Majestät 
^ eigenhändiger Unterschrift, ertheilten Allerhöchsten 

Befehl, in welchem enthalten ist: „Indem Wir 
den allerunterthänigsten Gesuchen des sich zur Ein-
richtung von Privatleihbanken vereinbart habenden 
Adels des Livländischen und Esthländischen Gou­
vernements, die in der Person der Bevollmäch-
tigten desselben, und zwar des erstem: der Land-
räthe Sivers und Richter, und des letztern: 
des Adelsmarschalls Berg und des verabschiedeten 
Oberstlieutenants Stackelberg, angebracht wor-
den sind, willfahren, und nachdem Wir erwogen 
haben, daß der Adel dieser Gouvernements, wel­
cher nach der Beschaffenheit seiner Güter, die nicht 
nach Seelen, sondern den Anlagen berechnet wer-
den, nicht im Stande ist, an der dem Adel der 
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übrigen Gouvernements durch Anleihen aus den 
Reichsbanken eröffneten Hülfe Antheil zu nehmen, 
in Privatschulden gerathen ist, die selbigen wegen 
der hohen Zinsen belästigen, und seine Kapitalien 
zur Vervollkommnung der wirtschaftlichen Einrich­
tungen anzuwenden verhindern; so haben Wir, um 
denselben aus dieser drückenden Lage zu ziehen, aus 
dem Fuß der von demselben vorgestellten und hie-
beigefügten Reglements, mit dem Zusätze der von 
dem Laudrathe Barou Ungern-Sternberg, Na-
mens des ganzen Adels, zu dem Livländischen hin-
zugefügten Puncte, dem Adel dieser Gouveruements 
erlaubt, adelige Privatbanken zu errichten, welche, 
gegen Verpsändung des unbeweglichen Vermögens, 
Darlehne zu mäßigen Zinsen vermittelst des allge-
meinen Credits, und gegen Garantie aller zu dieser 
Einrichtung sich vereinbart habenden Edelleute aus-
geben, und einem Jeden von ihnen zur Berichtigung 
der Privatschulden und zur Vervollkommnung der 
Wirtschaft Mittel an die Hand geben werden. Um 
aber dieser Anstalt bei deren ersten Begründung die 
uöthige Hülfe zu leisten, haben Wir befohlen, auf 
Rechnung des sich vereinbart habenden Adels, un-
ter gewissen Bedingungen, fünfmal hunderttausend 
Rubel in Silbermünze für jedes Gouvernement aus 
den Schatzverwaltungen als ein Darlehn auszuzah-
len, und außerdem der Esthländifchen adeligen Bank, 
auf besondere, in dem an den Verwalter der Psiich-
teil eines Reichsschatzmeisters erlassenen Ukas ent-
haltene Regeln, eine Anleihe von zwei Millionen Ru-
bellt ttt Assignationen, gegen Verpfändung der unbe-
weglichen Güter, und gegen die Garantie des gan-
zen zu diesem Credttsysteme hinzugetretenen Adels, 
aus der Reichscasse zu eröffnen. Der dirigirende 
Senat wird seinerseits nicht unterlassen, nach dem 
Inhalt der Reglements für diese Anstalten, wegen 
der gehörigen Hilfsleistung, und wegen genauer Be-
folgung dessen, was Jemand angehen wird, der Be? 
Hörde die Vorschriften zu ertheileu;" hat der diri-
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girenden Senat befohlen: zur schuldigen Befolgung 
dieses Seiner Kaiserlichen Majestät Allerhöchsten 
Befehls an den Verwalter des Liv-, Esth- und Kur-
ländischen Gouvernements, Herrn General von der 
Infanterie und Ritter, Fürsten Golizyn, desglei-
chen auch an die Liv- und Esthländische Gouverne-
mentsregiernng Ufafeit zu senden, an welche auch 
von den beigelegten Reglements und den Zusatz-
puucteu zu dem Reglement der Livländischen Bank 
Abschriften zu begleiten; zur allgemeinen Nachricht 
wegen der zu errichtenden Banken aber die Einrük-
kuug ttt die Reichszeitungen beider Residenzen, der 
St. Petersburgischen Academie der Wissenschaften 
und der Moskowischen Universität, vorzuschreiben. 
Von erwähntem Reglement aber und den dazu ge-
hörigen supplemautarischen Pnncten wird die Ab-
schrift hiebeigefügt. Den 24. Novbr. 1802. 

Statt des Obersecretären: 
Hofrath Peter Löwenbagen. 
Secretär Andrey Wladislawlew. 
Registrator Alexander Kalinnikow 

In fidem versionis: 
Lysarch genannt Königk, 

Translateur am Livländischen Cameralhofe, 

Auf namentlichen Befehl, die 
Errichtung der adeligen Pri-
vatbanken in Liv- und Esthland 

betreffend. 
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